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Einleitung 
 
Novellierung des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes 
mit Wahlordnung (SPersVG/WO)   
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass aus dem Jahre 1973 stammende Saarländische Personalvertre-

tungsgesetz war schon lange nicht mehr zeitgemäß und deshalb un-

geeignet die Arbeitsprozesse der Personalvertretungen und Arbeitge-

ber/Dienstherren sowie die personalvertretungsrechtlichen Beteiligun-

gen weiterzuentwickeln. Die massiven Änderungen in der Arbeitswelt, 

die stetig fortschreitende Arbeitsverdichtung, der demografische Wan-

del und nicht zuletzt die Digitalisierung machten deshalb eine umfas-

sende Novellierung des Personalvertretungsrechts erforderlich.  

So war die Novellierung des Saarländischen Personalvertretungsge-

setzes bereits Gegenstand des Gesprächs „Zukunftssichere Landes-

verwaltung“ am 20. September 2016 zwischen der Landesregierung 

und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften im öffentlichen 

Dienst.  Hierzu wurde auf Vorschlag des dbb saar unter Federführung 

des Innenministeriums eine „Arbeitsgruppe SPersVG“ unter Beteili-

gung der gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen eingerichtet. In 

der ersten AG-Sitzung am 6. September 2017 wurden die Ziele des 

Projektes und die Leitlinien der Arbeitsweise festgelegt. Dabei hatte 

der dbb umgehend seine Vorschläge zur Novellierung des SPersVG 

und der Wahlordnung als Diskussionsgrundlage eingebracht. In sei-

ner 13. Arbeitssitzung am 18. Februar 2020 wurde der Projektbericht 

von der AG SPersVG als Grundlage für einen Gesetzestext einver-

nehmlich gebilligt. Jedoch wurde aufgrund der anstehenden Land-

tagswahlen im März 2022 das Projekt vorerst ruhend gestellt und 2023 

wieder von der neuen Landesregierung aufgegriffen.  

In der Gesamtbewertung ist deshalb festzuhalten, dass die einzelnen 

Vorschläge der Positionspapiere der Gewerkschaften in 16 Arbeitssit-



6 

 

zungen zwischen 2017 und 2024 unter Beteiligung der einzelnen Res-

sorts und des Städte- und Gemeindetages/Landkreistages durch-

leuchtet wurden. Dabei hatte der Themenkomplex „Letztentschei-

dungsrecht der Einigungsstelle“ die Beratungen in der Arbeitsgruppe 

nachhaltig geprägt. Grund dafür war, dass die rechtliche Ausgestal-

tung des Letztentscheidungsrechtes der Einigungsstelle als Kernele-

ment für den Umfang und die Reichweite der Beteiligungstatbestände 

im Personalvertretungsrecht von entscheidender Bedeutung ist. Hin-

tergrund war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. 

Mai 1995 (2 BvF 1/92) zum damaligen Personalvertretungsrecht des 

Landes Schleswig-Holsteins, der auch für das Personalvertretungs-

recht des Saarlandes richtungsweisend war. Dennoch wurde von der 

AG SPersVG die Notwendigkeit gesehen, einen zusätzlichen neuen 

Mechanismus im § 89 Absätze 4 und 5 zu schaffen, wonach sich die 

Dienststelle nicht unreflektiert über den empfehlenden Spruch der Ei-

nigungsstelle hinwegsetzen kann.   

Zudem hatte für die Gewerkschaften eine Erweiterung der Mitbestim-

mungsrechte der Personalräte Priorität. Die Einführung einer gesetz-

lich geregelten Allzuständigkeit in Mitbestimmungsfragen soll künftig 

bestehende Beteiligungslücken schließen und die Position der Perso-

nalräte stärken. Hierzu zählt auch, die Bedeutung der Einigungsstelle 

zu untermauern, unter anderem indem die Anzahl der Mitglieder er-

höht wird. 

Die Novellierung greift zudem die fortschreitende Digitalisierung als 

Chance für ein modernes Personalvertretungsrecht auf. Personalräte 

können künftig rechtssicher Video- und Telefonkonferenzen nutzen. 

Ein eigens geschaffener Digitalisierungsausschuss wird über Digitali-

sierungsmaßnahmen beraten, um sicherzustellen, dass Personalräte 

die Interessen der Beschäftigten auch in einer zunehmend digitalen 

Arbeitswelt effektiv vertreten können. 

Zur Unterstützung der Arbeit der Personalräte in Dienststellen von 150 

bis 300 Wahlberechtigten sieht der Gesetzesentwurf nunmehr eine 
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halbe Freistellung vor. Um allen Beschäftigten mehr Mitsprache ein-

zuräumen, wurden zudem neue Aufgaben für die Personalräte defi-

niert, insbesondere bei Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf, zur Förderung des Gesundheits- und 

Umweltschutzes und wenn es darum geht, auch in der Arbeitswelt 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken. Auch legt 

die Novellierung besonderen Wert auf die Verbesserung der Informa-

tionsrechte der Personalräte. Dienststellen sind künftig verpflichtet, 

Personalräte umfassend und rechtzeitig zu informieren, um ein hohes 

Maß an Transparenz zu gewährleisten. Zudem wird der Schutz per-

sonenbezogener Daten gestärkt und datenschutzrechtliche Verant-

wortlichkeiten werden klar festgelegt. 

Die Neufassung der Wahlordnung (WO-SPersVG) stellt sicher, dass 

Personalratswahlen effizient und praxistauglich durchgeführt werden 

können. In außergewöhnlichen Situationen, wie etwa einer Pandemie, 

ermöglicht eine Sonderregelung die schriftliche Stimmabgabe per 

Briefwahl. Die Nutzung elektronischer Kommunikationstechnik er-

leichtert schließlich die Durchführung von Personalratswahlen, mo-

dernisiert den Wahlprozess und erhöht die Rechtssicherheit. 
 
 
 
 
 
Ewald Linn 
Landesvorsitzender 
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Gesetz Nr. 2154 zur Novellierung des                
Saarländischen Personalvertretungsgesetzes 

Vom 13. November 2024 

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Saarländisches Personalvertretungsgesetz 
(SPersVG) * 

Vom 13. November 2024 

Fußnoten 

*)  Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender europa-
rechtlicher Richtlinien: 

Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. Nr. 
L 80 vom 23.3.2002, S. 29) 

Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh-
mens- oder Betriebsteilen (ABl. Nr. L 82 vom 22.3.2001, S. 
16) 

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Un-
terschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. Nr. 
L 180 vom 19.7.2000, S. 22) und der Richtlinie 2000/78/EG 
des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. Nr. L 303 
vom 2.12.2000, S. 16) 
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T e i l  1  

P e r s o n a l v e r t r e t u n g e n  
 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Personalvertretungen werden gebildet in den Verwaltungen des 
Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
der Aufsicht des Landes unterstehen. 

(2) Als Verwaltungen gelten auch die Gerichte, Schulen, Hochschu-
len, Eigenbetriebe und der Saarländische Rundfunk. 
 
(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaf-
ten und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen sowie auf 
Weltanschauungsgemeinschaften ohne Rücksicht auf ihre Rechts-
form; ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalvertre-
tungsrechts überlassen. 
 

§ 2 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Angehörigen der Dienst-
stelle im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zu-
sammen. 

(2) Sie haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Arbeit und 
den Frieden der Dienststelle zu beeinträchtigen. Ist durch eine Maß-
nahme der Dienststelle ein Recht des Personalrats verletzt worden 
und stimmt der Personalrat der Maßnahme nicht nachträglich zu, sind 
ihre Folgen, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder 
öffentliche Interessen entgegenstehen, rückgängig zu machen. 

(3) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Dienststelle und Per-
sonalrat sind unzulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden 
hierdurch nicht berührt. 
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(4) Außenstehende Stellen dürfen erst angerufen werden, nachdem 
eine Einigung in der Dienststelle nicht erzielt worden ist. 

(5) Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle 
Angehörigen der Dienststelle nach den Grundsätzen von Recht und 
Billigkeit behandelt werden. Dazu zählt insbesondere, dass jede Be-
nachteiligung von Personen aufgrund rassistischer Zuschreibungen 
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sons-
tigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, 
ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftli-
chen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder 
ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 

(6) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle und der Personalrat 
dürfen sich in der Dienststelle nicht parteipolitisch betätigen. Die Be-
handlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird 
hierdurch nicht berührt. 

 
§ 3 

Ausschluss abweichender Regelungen  
 

Durch Tarifvertrag oder durch Dienstvereinbarung kann das Personal-
vertretungsrecht nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt wer-
den. 
 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Angehörige oder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

a) die Beamtinnen und Beamten, die nach den jeweils für sie gelten-
den Beamtengesetzen Beamtinnen und Beamte sind, mit Ausnahme 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,  

b) die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach dem für die 
Dienststelle maßgebenden Tarifvertrag, nach der Dienstordnung oder 
aufgrund eines außertariflichen Arbeitsvertrags Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sind. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gel-
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ten auch Angehörige des öffentlichen Dienstes, die sich in einer be-
ruflichen Ausbildung für eine Arbeitnehmertätigkeit befinden, 

c) die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte auf Lebenszeit, die zu einer anderen Dienststelle als einem Ge-
richt oder einer Staatsanwaltschaft abgeordnet sind, sobald die Ab-
ordnung länger als drei Monate gedauert hat, 

d) die Richterinnen und Richter auf Probe und die Richterinnen und 
Richter kraft Auftrags, die einer anderen Dienststelle als einem Gericht 
oder einer Staatsanwaltschaft zur Verwendung zugewiesen sind, 

e) wer zum juristischen Vorbereitungsdienst zugelassen und infolge-
dessen in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis zum Land 
mit der Dienstbezeichnung Rechtsreferendarin oder Rechtsreferendar 
aufgenommen wurde, 

2. Dienststellen, vorbehaltlich des § 6, die einzelnen Behörden, die 
Verwaltungsstellen und die Betriebe der in § 1 genannten Verwaltun-
gen,  

3. Personalvertretungen die Personalräte, die Stufenvertretungen und 
die Gesamtpersonalräte, 

4. Arbeitstage die Wochentage Montag bis Freitag mit Ausnahme der 
gesetzlichen Feiertage, 

5. Auszubildende die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungs-
dienst und die Angehörigen, die sich in beruflicher Ausbildung befin-
den. 
 

§ 5 
Gruppen 

 
Die Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bilden je eine Gruppe. Die in § 4 Nummer 1 genannten Rich-
terinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gehö-
ren zur Gruppe der Beamtinnen und Beamten. 
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§ 6 
Dienststellen 

 
(1) Die den obersten Dienstbehörden unmittelbar nachgeordneten Be-
hörden bilden mit den ihnen nachgeordneten Stellen eine Dienststelle; 
dies gilt nicht, soweit auch die nachgeordneten Stellen im Verwal-
tungsaufbau und nach Aufgabenbereich und Organisation selbststän-
dig sind. 
 
(2) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle, die räumlich weit von 
dieser entfernt liegen, gelten als selbstständige Dienststellen, wenn 
die Mehrheit der wahlberechtigten Angehörigen dies in geheimer Ab-
stimmung beschließt. Die oberste Dienstbehörde kann Nebenstellen 
oder Teile einer Dienststelle im Einvernehmen mit der Personalvertre-
tung zu selbstständigen Dienststellen erklären; die Personalvertretung 
ist insoweit antragsberechtigt. 
 
(3) Mehrere Dienststellen gelten unter den in Absatz 1 enthaltenen 
Voraussetzungen als eine Dienststelle, wenn die Mehrheit der wahl-
berechtigten Angehörigen jeder Dienststelle dies in geheimer Abstim-
mung beschließt. 
 
(4) Die Beschlüsse nach den Absätzen 2 und 3 sind für die folgende 
Wahl und die Amtszeit der aus ihr hervorgehenden Personalvertre-
tung wirksam.  
 
(5) Bei gemeinsamen Dienststellen des Bundes oder eines anderen 
Landes und einer Dienststelle nach § 4 Nummer 2 gelten nur die nicht 
im Bundesdienst oder im Dienst eines anderen Landes Beschäftigten 
als zur Dienststelle gehörig. Bei gemeinsamen Dienststellen des Lan-
des und anderer Körperschaften bilden die Angehörigen der Dienst-
stelle des Landes und der Körperschaften je einen Personalrat. 
 

§ 7 
Leiterin oder Leiter der Dienststelle  

 
(1) Für die Dienststelle handelt ihre Leiterin oder ihr Leiter. Sie oder er 
kann sich bei Verhinderung durch ihre oder seine ständige Vertreterin 
oder ihren oder seinen ständigen Vertreter, bei der obersten Dienst-
behörde und der Mittelbehörde auch durch die Leiterin oder den Leiter 
der für Personalangelegenheiten zuständigen Abteilung und für den 
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Bereich der Vollzugspolizei auch durch die Leiterin oder den Leiter der 
zuständigen Direktion, vertreten lassen. Weitergehende Vertretungs-
regelungen können durch Dienstvereinbarungen getroffen werden. 
Die Vertretung nach Satz 2 gilt nicht für Personalversammlungen 
nach § 56 und Besprechungen nach § 79. 
 
(2) Wird die Dienststelle von einem Kollegialorgan geleitet, bestimmt 
dieses nach seiner Geschäftsordnung, welches seiner Mitglieder ge-
genüber dem Personalrat Leiterin oder Leiter der Dienststelle ist und 
durch wen es ständig vertreten wird.  
 
(3) Vertreterinnen und Vertreter nach den Absätzen 1 und 2 sind mit 
den sachlich notwendigen Vollmachten zu versehen. 
 

§ 8 
Stellung der Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen 

(1) Dienststelle und Personalvertretung wirken bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vertrauensvoll mit den in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zusammen.  Eine Ge-
werkschaft ist in der Dienststelle vertreten, wenn mindestens eine An-
gehörige oder ein Angehöriger der Dienststelle der Gewerkschaft an-
gehört.  

(2) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigun-
gen, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, 
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.  

(3) Angehörige des öffentlichen Dienstes, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, werden durch § 2 Absatz 6 in der Betätigung für 
ihre Gewerkschaft auch in der Dienststelle nicht beschränkt.  

(4) Der Personalrat hat sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit 
der Angehörigen der Dienststelle einzusetzen.  

(5) Den Beauftragten der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaf-
ten ist zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben 
und Befugnisse nach Unterrichtung der Dienststelle Zugang zu der 
Dienststelle zu gewähren, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe, 
zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstge-
heimnissen entgegenstehen. 
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§ 9 
Behinderungs-, Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot 

 
Personen, die Aufgaben und Befugnisse nach diesem Gesetz wahr-
nehmen, dürfen darin nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; insbesondere dürfen sie in ihrer 
beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden. 
 

§ 10 
Verschwiegenheitspflicht  

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz 
wahrnehmen oder wahrgenommen haben oder an Sitzungen der Per-
sonal- oder Jugend- und Auszubildendenvertretungen teilnehmen 
oder teilgenommen haben, haben über die ihnen dabei bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewah-
ren. Abgesehen von den Fällen des § 80 Absatz 2 gilt die Verschwie-
genheitspflicht nicht für Mitglieder der Personalvertretung oder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung gegenüber den übrigen Mitglie-
dern der Vertretung sowie gegenüber den Beauftragten der Gewerk-
schaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, soweit diese nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes hinzugezogen werden; sie entfällt 
ferner gegenüber der vorgesetzten Dienststelle und der bei ihr gebil-
deten Stufenvertretung und gegenüber dem Gesamtpersonalrat, so-
weit diese im Rahmen ihrer Zuständigkeit beteiligt werden. Gleiches 
gilt im Verhältnis der Stufenvertretung oder des Gesamtpersonalrats 
zum Personalrat. Satz 2 gilt auch für die Anrufung der Einigungsstelle. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht für Angelegenheiten 
oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach kei-
ner Geheimhaltung bedürfen. 
 
(3) Die Befugnis der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle oder 
ihrer oder seiner Vertreterin oder ihres oder seines Vertreters (§ 7), 
Angelegenheiten, die von den Personal- oder Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen behandelt wurden, mit den zuständigen Stellen 
dienstlich zu erörtern, bleibt unberührt. 
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§ 11 
Unfallfürsorge  

 
Erleidet eine Beamtin oder ein Beamter anlässlich der ordnungsge-
mäßen Wahrnehmung von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach 
diesem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Un-
fallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so sind diese Vorschrif-
ten entsprechend anzuwenden. 
 

Kapitel 2 
Personalrat 

 
A b s c h n i t t  1  

W a h l  u n d  Z u s a m m e n s e t z u n g  
 

§ 12 
Bildung von Personalräten  

(1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahlbe-
rechtigte beschäftigen, von denen drei wählbar sind, werden Perso-
nalräte gebildet. 

(2) Dienststellen, bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht gegeben sind, werden von der übergeordneten Dienststelle im 
Einvernehmen mit der Stufenvertretung einer anderen Dienststelle 
des gleichen Verwaltungszweiges zugeteilt. 
 

§ 13 
Wahlberechtigung 

 
(1) Wahlberechtigt sind alle Angehörigen der Dienststelle, es sei denn, 
dass sie  
1. infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten 
zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzen,  
2. am Wahltag länger als zwölf Monate beurlaubt sind oder 

3. Altersteilzeit im Blockmodell ausüben und sich am Wahltag in der 
Freistellung befinden. 

 
(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet oder zugewiesen ist oder in 
ihr im Wege der Personalgestellung Arbeitsleistungen erbringt, wird in 
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ihr wahlberechtigt, sobald sie oder er der Dienststelle seit drei Mona-
ten angehört; im gleichen Zeitpunkt verliert sie oder er das Wahlrecht 
bei der abgebenden Dienststelle. Das gilt nicht für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Lehrgängen und für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, die als Mitglieder einer Stufenvertretung oder des Gesamt-
personalrats freigestellt sind. Abweichend von Satz 1 Halbsatz 2 tritt 
der Verlust des Wahlrechts bei einer Zuweisung zu einer Einrichtung 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes jedenfalls nach Ab-
lauf von drei Monaten ein. Wahlberechtigt bei der abgebenden Dienst-
stelle sind Angehörige, die einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in öffentlich-rechtlicher Rechtsform 
zur Arbeitsleistung überlassen werden. Angehörige, die als Mitglieder 
einer Stufenvertretung oder des Gesamtpersonalrats freigestellt sind, 
sowie Angehörige, die im Rahmen ihrer Fortbildung besonderen Aus-
bildungs- und Schulungsstätten zugewiesen sind, sind nur bei ihrer 
Stammbehörde wahlberechtigt. Das Gleiche gilt für Angehörige, die 
bei mehreren Dienststellen verwendet werden. Satz 1 gilt ferner nicht, 
wenn feststeht, dass die oder der Angehörige der Dienststelle binnen 
weiterer neun Monate in die alte Dienststelle zurückkehren wird. 
 
(3) Auszubildende sind nur bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt. 
Auszubildende im Bereich der Justizverwaltung sind ausschließlich 
bei ihrer Stufenvertretung wahlberechtigt. 
 
(4) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle und ihre oder seine 
ständige Vertreterin oder ihr oder sein ständiger Vertreter sind für die 
Personalvertretung ihrer Dienststelle nicht wahlberechtigt. 

 
§ 14 

Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag 

1.  das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

2.  seit sechs Monaten Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Saar-
landes sind. 

Wählbar sind auch Angehörige, die nach § 13 Absatz 2 Satz 4 wahl-
berechtigt sind. Auszubildende sind nach § 13 Absatz 3 nur bei der 
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Stammbehörde wählbar. Auszubildende im Bereich der Justizverwal-
tung sind ausschließlich für ihre Stufenvertretung wählbar. Besteht die 
Dienststelle weniger als sechs Monate, so bedarf es nicht der sechs-
monatigen Zugehörigkeit.  

(2) Nach Absatz 1 nicht wählbar sind  

1. die Angehörigen, die infolge Richterspruchs nicht die Fähigkeit be-
sitzen, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen,  

2. die Angehörigen, die am Wahltag noch länger als zwölf Monate be-
urlaubt sind, oder 

3. für die Personalvertretung ihrer Dienststelle die Angehörigen, die 
zu selbstständigen Entscheidungen in mitbestimmungspflichtigen 
Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind. 

§ 15 
Mitgliederzahl  

(1) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel  

5 bis 20 Wahlberechtigten aus     1 Mitglied, 

21 bis 50 Wahlberechtigten aus    3 Mitgliedern, 

51 bis 100 Wahlberechtigten aus    5 Mitgliedern, 

101 bis 200 Wahlberechtigten aus    7 Mitgliedern, 

201 bis 400 Wahlberechtigten aus    9 Mitgliedern, 

401 bis 800 Wahlberechtigten aus   11 Mitgliedern, 

801 bis 1500 Wahlberechtigten aus   13 Mitgliedern. 

Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit mehr als 1500 
Wahlberechtigten um je zwei für je weitere angefangene 1000 Wahl-
berechtigte. 
 
(2) Die Höchstzahl der Mitglieder beträgt 25. 
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(3) Maßgebend für die Ermittlung der Zahl der Personalratsmitglieder 
ist der siebte Tag vor dem Erlass des Wahlausschreibens. 

§ 16 
Sitzverteilung 

 
(1) Sind in der Dienststelle Wahlberechtigte verschiedener Gruppen 
beschäftigt, so muss jede Gruppe entsprechend ihrer Stärke im Per-
sonalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern 
besteht. Bei gleicher Stärke der Gruppen entscheidet das Los. Macht 
eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen 
Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung. 
 
(2) Der Wahlvorstand errechnet die Verteilung der Sitze auf die Grup-
pen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
 
(3) Eine Gruppe erhält mindestens 
 
bei weniger als 51 wahlberechtigten Gruppenangehörigen  1    
                                                                  Vertreterin oder Vertreter, 
 
bei 51 bis 200 wahlberechtigten Gruppenangehörigen   2 
                                                     Vertreterinnen oder Vertreter, 
  
bei 201 bis 600 wahlberechtigten Gruppenangehörigen   3 
              Vertreterinnen oder Vertreter, 
 
bei 601 bis 1000 wahlberechtigten Gruppenangehörigen  4     
                                                            Vertreterinnen oder Vertreter, 
 
bei mehr als 1000 wahlberechtigten Gruppenangehörigen  5  
                                                            Vertreterinnen oder Vertreter.                                                                                        

(4) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Wahlberechtigte 
angehören, erhält nur dann eine Vertretung, wenn sie mindestens ein 
Zwanzigstel der Wahlberechtigten der Dienststelle umfasst. 

(5) Für die Ermittlung der Zahl der auf die einzelnen Gruppen entfal-
lenden Vertreterinnen oder Vertreter gilt § 15 Absatz 3 entsprechend. 
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(6) Die Geschlechter sollen in jeder Gruppe, mindestens aber im Per-
sonalrat insgesamt, entsprechend ihrem Zahlenverhältnis zu den Be-
schäftigten vertreten sein. § 15 Absatz 3 und § 17 gelten entspre-
chend. 

§ 17 
Abweichende Sitzverteilung 

 
Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann 
abweichend von § 16 geordnet werden, wenn die Wahlberechtigten 
jeder Gruppe dies vor der Wahl in getrennter geheimer Abstimmung 
beschließen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Stimmen der ab-
stimmenden Wahlberechtigten jeder Gruppe. 
 

§ 18 
Wahlgrundsätze und Wahlverfahren  

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen die 
Gruppen ihre Vertreterinnen oder Vertreter in getrennten Wahlgän-
gen, es sei denn, dass eine Gruppe nach § 16 Absatz 4 keine Vertre-
tung erhält oder die Wahlberechtigten jeder Gruppe vor der Wahl in 
getrennter geheimer Abstimmung die gemeinsame Wahl beschließen. 
Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Stimmen der abstimmenden 
Wahlberechtigten jeder Gruppe. 

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchge-
führt. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so findet Personenwahl 
statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus einer Person besteht, 
wird dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt; das Gleiche gilt 
für Gruppen, denen nur eine Vertreterin oder ein Vertreter im Perso-
nalrat zusteht. 

§ 19 
Wahlvorschläge 

(1) Zur Wahl des Personalrats können die Wahlberechtigten und jede 
in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft Wahlvorschläge machen. 
Jeder nicht von einer Gewerkschaft eingereichte Wahlvorschlag muss 
von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten der Gruppe, mindestens 
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aber von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. In jedem Fall ge-
nügt die Unterzeichnung durch 100 wahlberechtigte Gruppenangehö-
rige. Die nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 nicht wählbaren Angehörigen 
der Dienststelle dürfen keine Wahlvorschläge machen oder unter-
zeichnen. 

(2) Ist eine gemeinsame Wahl beschlossen worden, so gilt Absatz 1 
entsprechend. 

(3) Für jede Gruppe können auch Angehörige der anderen Gruppe 
vorgeschlagen werden. Die Gewählten gelten als Vertreterinnen oder 
Vertreter derjenigen Gruppe, für die sie vorgeschlagen worden sind. 

(4) Jede und jeder Angehörige der Dienststelle kann nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen und nur auf einem Wahlvorschlag benannt 
werden. 
 

§ 20 
Bestellung des Wahlvorstands durch den Personalrat 

 
Spätestens drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Perso-
nalrat einen aus drei Wahlberechtigten bestehenden Vorstand und 
eine oder einen von ihnen als Vorsitzende oder Vorsitzenden. Der 
Personalrat kann die Zahl der Wahlvorstandsmitglieder erhöhen, 
wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich 
ist. Der Wahlvorstand muss aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern 
bestehen. Sind in der Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen 
beschäftigt, so muss jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein. Hat 
die Dienststelle weibliche und männliche Beschäftigte, sollen dem 
Wahlvorstand Frauen und Männer angehören. Für jedes Mitglied soll 
ein Ersatzmitglied berufen werden. Je eine Beauftragte oder ein Be-
auftragter der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist be-
rechtigt, an den Sitzungen des Wahlvorstands mit beratender Stimme 
teilzunehmen.  
 

§ 21 
Wahl des Wahlvorstands durch die Personalversammlung 

(1) Besteht sechs Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Personalrats 
kein Wahlvorstand, so beruft die Leiterin oder der Leiter der Dienst-
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stelle auf Antrag von drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstands ein. Die Personalversammlung wählt sich eine 
Versammlungsleiterin oder einen Versammlungsleiter. Die Wahl des 
Wahlvorstands erfolgt mit der Mehrheit der anwesenden Wahlberech-
tigten der Dienststelle. § 20 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) Besteht in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des § 12 
Absatz 1 erfüllt, kein Personalrat, so beruft die Leiterin oder der Leiter 
der Dienststelle auf Antrag von drei Wahlberechtigten oder einer in 
der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversamm-
lung zur Wahl des Wahlvorstands ein. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 

§ 22 
Bestellung des Wahlvorstands 

 
Findet keine Personalversammlung statt oder wählt die Personalver-
sammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn die Leiterin oder der 
Leiter der Dienststelle. Sie oder er bestellt ihn auch auf Antrag von 
drei Wahlberechtigten einer in der Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaft. § 20 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 

§ 23 
Aufgaben des Wahlvorstands 

(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten und 
durchzuführen; sie soll innerhalb von sechs Wochen stattfinden. 

(2) Nach Beendigung der Wahl zählt der Wahlvorstand öffentlich die 
Stimmen aus, stellt das Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es 
in der Dienststelle bekannt. Der Leiterin oder dem Leiter der Dienst-
stelle und jeder in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft ist eine 
Abschrift der Wahlniederschrift zuzuleiten. 

(3) Kommt der Wahlvorstand seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 
oder Absatz 2 Satz 1 nicht nach, beruft die Leiterin oder der Leiter der 
Dienststelle eine Personalversammlung zur Wahl eines neuen Wahl-
vorstands ein. § 21 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und § 22 gelten entspre-
chend. 
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§ 24 
Schutz der Wahl und Wahlkosten 

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder durch Zu-
fügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder 
Versprechen von Vorteilen beeinflussen. Insbesondere darf keine An-
gehörige und kein Angehöriger des öffentlichen Dienstes in der Aus-
übung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. Für 
die Mitglieder des Wahlvorstands und die Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber gilt § 52 bis zum Ablauf von drei Monaten nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. 

(2) Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Eine notwendige Ver-
säumnis von Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahlrechts, die 
Teilnahme an den in den §§ 20 bis 22 genannten Personalversamm-
lungen oder die Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung der 
Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Für die Mitglieder 
des Wahlvorstands gelten § 46 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 49 Absatz 
1 Satz 2 entsprechend. 

 
§ 25 

Anfechtung der Wahl 

Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienststelle vertretene 
Gewerkschaft oder die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle können 
binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim Verwaltungsgericht 
anfechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung führen die gewählten Mitglieder des 
Personalrats ihr Amt fort. 
 

       A b s c h n i t t  2  
A m t s z e i t  

 
§ 26 

Zeitpunkt der Wahl und Amtszeit  

(1) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden alle vier Jahre in der 
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Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt.  

(2) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt vier Jahre. Die 
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, 
wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat besteht, mit Ablauf 
von dessen Amtszeit; die Amtszeit endet spätestens am 31. Mai des 
Jahres, in dem nach Absatz 1 die regelmäßigen Personalratswahlen 
stattfinden. Ist am Tag des Ablaufs der Amtszeit ein neuer Personalrat 
nicht gewählt oder hat sich am Tag des Ablaufs der Amtszeit noch 
kein neuer Personalrat konstituiert, führt der Personalrat die Ge-
schäfte weiter, bis sich der neu gewählte Personalrat konstituiert hat, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Juli des Wahljahres. In dem 
Fall des § 27 Absatz 5 Satz 2 endet die Amtszeit ebenfalls spätestens 
am 31. Mai des Jahres, in dem der Personalrat neu zu wählen ist. In 
den Fällen des § 27 Absatz 1 Nummer 1 und 2 endet die Amtszeit mit 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten Personal-
rats.  

 
§ 27 

Vorzeitige Neuwahl 

(1) Außerhalb des in § 26 Absatz 1 genannten Zeitraums ist der Per-
sonalrat zu wählen, wenn 

1. mit Ablauf von 18 Monaten, vom Tag der Wahl angerechnet, die 
Zahl der Wahlberechtigten um die Hälfte, mindestens aber um 50, ge-
stiegen oder gesunken ist, 

2. die Gesamtzahl der Personalratsmitglieder nach Eintreten sämtli-
cher Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Personal-
ratsmitglieder gesunken ist, 

3. der Personalrat mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder sei-
nen Rücktritt beschlossen hat, oder, wenn der Personalrat nur aus ei-
ner Person besteht, diese zurücktritt, 

4. die Personalratswahl mit Erfolg angefochten worden ist, 

5. der Personalrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist 
oder 
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6. in der Dienststelle ein Personalrat nicht besteht. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn das Absinken der Gesamtzahl aus-
schließlich durch die Mitglieder einer Gruppe bewirkt wird.  
 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 führt der Personalrat 
die Geschäfte weiter, bis der neu gewählte Personalrat zu seiner ers-
ten Sitzung zusammengetreten ist. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5 nimmt der die Neu-
wahl durchführende Wahlvorstand die dem Personalrat nach diesem 
Gesetz zustehenden Befugnisse und Pflichten wahr, bis der neu ge-
wählte Personalrat zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist. 
Nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung ist der Wahlvorstand 
unverzüglich nach § 21 und § 22 zu bestellen und hat die Neuwahl 
unverzüglich einzuleiten. 
 
(4) Ist eine in der Dienststelle vorhandene Gruppe, die bisher im Per-
sonalrat vertreten war, durch kein Mitglied des Personalrats mehr ver-
treten oder wird nach § 25 die Wahl nur einer Gruppe mit Erfolg ange-
fochten, so wählt diese Gruppe neue Mitglieder. Der Personalrat be-
stellt mit seinen verbleibenden Mitgliedern unverzüglich einen aus An-
gehörigen dieser Gruppe gebildeten Wahlvorstand und nimmt bis zur 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses die der Gruppe nach diesem Ge-
setz zustehenden Befugnisse und Pflichten wahr. 
 
(5) Hat außerhalb des in § 26 Absatz 1 genannten Zeitraums eine 
Personalratswahl stattgefunden, so ist der Personalrat in dem auf die 
Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalrats-
wahlen neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Personalrats zum Beginn 
des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeitraums 
noch nicht ein Jahr betragen, so ist der Personalrat in dem übernächs-
ten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen. 
 

§ 28  
Übergangsmandat und Restmandat bei Umstrukturierungsmaß-

nahmen 
 

(1) Wird eine Dienststelle in neue einzelne Dienststellen aufgespalten, 
führt der Personalrat die Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten 
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Dienststellenteile weiter (Übergangsmandat). Der Personalrat hat un-
verzüglich nach Wirksamwerden der Organisationsmaßnahme einen 
Wahlvorstand in der neuen Dienststelle zu bestellen und die Wahl 
durchzuführen. Besteht innerhalb von zwei Wochen kein Wahlvor-
stand, so finden die §§ 21 und 22 entsprechende Anwendung. Das 
Übergangsmandat endet, sobald der neu gewählte Personalrat zu sei-
ner ersten Sitzung zusammengetreten ist, spätestens jedoch mit dem 
Ablauf von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Organisations-
maßnahme. Durch Dienstvereinbarung kann das Übergangsmandat 
um weitere sechs Monate verlängert werden. 
 
(2) Werden Dienststellen oder Teile einer oder mehrerer Dienststellen 
zu einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen, nimmt der Per-
sonalrat derjenigen Dienststelle, aus der die meisten Angehörigen zu 
der neuen Dienststelle übergegangen sind, das Übergangsmandat 
wahr. Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(3) Wird im Geschäftsbereich einer obersten Dienstbehörde eine 
Dienststelle neu errichtet, ohne dass die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 Satz 1 vorliegen, so nimmt die bei 
der übergeordneten Dienststelle gebildete Stufenvertretung oder, 
wenn eine solche nicht besteht, der bei der übergeordneten Dienst-
stelle gebildete Personalrat das Übergangsmandat wahr. Absatz 1 
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Werden Teile einer Dienststelle in eine andere Dienststelle einge-
gliedert, ist der Personalrat in der abgebenden und der aufnehmenden 
Dienststelle abweichend von § 27 Absatz 1 Nummer 1 neu zu wählen, 
wenn durch die Organisationsmaßnahme die Zahl der Wahlberechtig-
ten um ein Viertel, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Eingliederung weniger als zwölf Monate 
vor dem Ende der regelmäßigen Amtszeit des Personalrats wirksam 
wird. Wird eine Dienststelle vollständig in eine andere Dienststelle ein-
gegliedert, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend für den Personalrat 
der aufnehmenden Dienststelle. 
 
(5) Wird eine Dienststelle aufgelöst, bleibt deren Personalrat so lange 
im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der damit im Zusammenhang ste-
henden Beteiligungsrechte erforderlich ist (Restmandat). 
 
(6) Geht eine Dienststelle durch Umwandlung oder eine anderweitige 
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Privatisierungsmaßnahme in eine Rechtsform des Privatrechts über, 
bleibt deren Personalrat im Amt und führt die Geschäfte weiter, wenn 
die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes erfüllt sind und ein Betriebsrat nicht besteht. Werden 
Dienststellen oder Teile mehrerer Dienststellen zu einem Betrieb im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes zu-
sammengefasst, bestimmt sich der das Übergangsmandat wahrneh-
mende Personalrat in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 
Satz 1. Der Personalrat nimmt die Aufgaben eines Betriebsrats nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz wahr und hat unverzüglich den Wahl-
vorstand zur Einleitung der Betriebsratswahl zu bestellen. Für das 
Ende des Übergangsmandats gilt § 21a Absatz 1 Satz 3 des Betriebs-
verfassungsgesetzes entsprechend. Auf die bis zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Privatisierungsmaßnahme eingeleiteten Beteili-
gungsverfahren, Verfahren vor der Einigungsstelle und den Verwal-
tungsgerichten finden die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwen-
dung. Die in den bisherigen Dienststellen bestehenden Dienstverein-
barungen gelten für die Beschäftigten aus diesen Dienststellen längs-
tens für zwölf Monate nach Wirksamwerden der Privatisierungsmaß-
nahme als Betriebsvereinbarung fort, soweit sie nicht durch eine an-
dere Regelung ersetzt werden. 
 
(7) Auf Wahlen nach den Absätzen 1 bis 4 findet § 27 Absatz 5 An-
wendung.  
 

§ 29 
Ausschluss und Auflösung 

 
(1) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Leiterin oder 
des Leiters der Dienststelle oder einer in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaft kann das Verwaltungsgericht den Ausschluss eines 
Mitglieds aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personalrats 
wegen grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befugnisse oder 
wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beschließen. 
Der Personalrat kann aus den gleichen Gründen den Ausschluss ei-
nes Mitglieds beantragen. 
 
(2) Ein rechtskräftig aus dem Personalrat ausgeschlossenes Mitglied 
darf bei der folgenden Wahl weder in den Wahlvorstand bestellt noch 
in den Personalrat gewählt werden. 
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§ 30 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch: 

1. den Ablauf der Amtszeit, 

2. die Niederlegung des Amtes, 

3. die Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 

4. das Ausscheiden aus der Dienststelle, 

5. den Verlust der Wählbarkeit, 

6. eine Beurlaubung für länger als zwölf Monate, 

7. den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmo-
dell, 

8. den Ausschluss aus dem Personalrat oder die Auflösung des Per-
sonalrats aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nach § 29 oder 

9. eine gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwähl-
barkeit nach Ablauf der in § 25 Satz 1 genannten Frist, es sei denn, 
der Mangel liegt nicht mehr vor. 

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird durch einen Wechsel der 
Gruppenzugehörigkeit eines Mitglieds nicht berührt; dieses vertritt 
weiterhin die Gruppe, von der es gewählt wurde. 
 
(3) Die Feststellung nach den Absätzen 1 und 2 trifft der Personalrat.  
 

§ 31 
Ruhen der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft einer Beamtin oder eines Beamten im Personalrat 
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ruht, solange ihr oder ihm die Führung ihrer oder seiner Dienstge-
schäfte untersagt oder sie oder er wegen eines gegen sie oder ihn 
schwebenden Disziplinarverfahrens vorläufig des Dienstes enthoben 
ist; dies gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend. 
 

§ 32 
Ersatzmitglieder 

 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, so tritt ein Ersatz-
mitglied ein. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Personalrats zeit-
weilig verhindert ist. 

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewähl-
ten Angehörigen der Dienststelle derjenigen Vorschlagslisten entnom-
men, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist das ausge-
schiedene oder verhinderte Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt, so tritt die oder der nicht gewählte Angehörige der Dienst-
stelle mit der nächsthöheren Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein. 

(3) Im Fall des § 27 Absatz 1 Nummer 4 und 5 treten Ersatzmitglieder 
nicht ein. 
 

A b s c h n i t t  3  
G e s c h ä f t s f ü h r u n g  

 
§ 33 

Vorsitz und Vorstand 

(1) Besteht der Personalrat aus mehreren Mitgliedern, so bildet er aus 
seiner Mitte den Vorstand. Dieser besteht aus der oder dem Vorsit-
zenden und bis zu zwei Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Dem 
Vorstand muss ein Mitglied jeder im Personalrat vertretenen Gruppe 
angehören. Die Mitglieder jeder Gruppe wählen das auf sie entfal-
lende Vorstandsmitglied. 

(2) Der Personalrat wählt mit einfacher Stimmenmehrheit aus dem 
Vorstand die Vorsitzende oder den Vorsitzenden. 

(3) Hat der Personalrat mindestens elf Mitglieder, so wählt er zwei 
weitere Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit in den Vorstand. 
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(4) Machen die Gruppen von ihrem Recht, im Vorstand vertreten zu 
sein, keinen Gebrauch, so wählt der Personalrat die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder des Vorstands aus sei-
ner Mitte. 

(5) Ergibt sich bei den Wahlen Stimmengleichheit, entscheidet das 
Los. 

 
§ 34 

Aufgaben 
 
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er kann die Befugnis 
durch einstimmigen Beschluss auf die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden übertragen. Zu den laufenden Geschäften gehören nur die der 
Vorbereitung von Entscheidungen der Personalvertretungen dienen-
den Maßnahmen. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rahmen der 
von diesen gefassten Beschlüsse. Handelt es sich um die Vertretung 
der ausschließlichen Angelegenheiten einer Gruppe, der die oder der 
Vorsitzende nicht angehört, so wird die Angelegenheit vom Vorstand 
vertreten. 

§ 35 
Einberufung der Sitzungen 

 
(1) Spätestens eine Woche, bei Stufenvertretungen zwei Wochen, 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses hat der Wahlvorstand die 
Mitglieder des Personalrats zur Vornahme der vorgeschriebenen 
Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis der Personalrat 
aus seiner Mitte eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter bestellt hat. 

(2) Die weiteren Sitzungen beruft die oder der Vorsitzende des Perso-
nalrats ein. Sie oder er setzt die Tagesordnung fest und leitet die Ver-
handlung. Die oder der Vorsitzende hat die Mitglieder des Personal-
rats rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Zwi-
schen Einladung und Sitzung müssen, besonders dringende Fälle 
ausgenommen, drei volle Arbeitstage liegen. Die Dringlichkeit muss 
durch den Personalrat mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder-
zahl bestätigt werden. 

(3) Die oder der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den 
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Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu 
setzen, wenn dies 
 
1. ein Viertel der Mitglieder des Personalrats, 
 
2. die Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter einer Gruppe, 
 
3. die Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, 
 
4. die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle oder 
 
5. die Schwerbehindertenvertretung 
 
beantragt. Ein Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, 
kann nur aufgrund eines einstimmigen Beschlusses des Personalrats 
behandelt werden. 
     § 36 

Teilnahme- und Stimmrecht 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle nimmt an den Sitzun-
gen, die auf ihr oder sein Verlangen einberufen sind, und an den Sit-
zungen, zu denen sie oder er eingeladen ist, teil. Sie oder er kann eine 
Vertreterin oder einen Vertreter der Arbeitgebervereinigung, der die 
Dienststelle angehört, oder eine Sachverständige oder einen Sach-
verständigen hinzuziehen; in diesem Fall ist jede im Personalrat ver-
tretene Gewerkschaft berechtigt, eine Beauftragte oder einen Beauf-
tragten ihrer Organisation hinzuzuziehen. 

(2) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Personalrats oder der 
Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter einer Gruppe können Be-
auftragte einer im Personalrat vertretenen Gewerkschaft oder der Stu-
fenvertretungen an der Sitzung beratend teilnehmen; in diesem Fall 
sind Sitzungszeitpunkt und Tagesordnung rechtzeitig mitzuteilen. 

(3) In Angelegenheiten einzelner Angehöriger der Dienststelle kann 
der Personalrat beschließen, dass diese während der Personalratssit-
zung gehört werden. Beantragt eine Angehörige oder ein Angehöriger 
der Dienststelle, vom Personalrat gehört zu werden, so ist diesem An-
trag zu entsprechen; dies gilt nicht gegenüber der Stufenvertretung.  
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(4) Die Vertrauensperson der Zivildienstleistenden kann an Sitzungen 
des Personalrats beratend teilnehmen, wenn Angelegenheiten behan-
delt werden, die auch Zivildienstleistende betreffen; in diesem Fall 
sind ihr Sitzungszeitpunkt und Tagesordnung rechtzeitig mitzuteilen. 

(5) Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt, an allen Sitzun-
gen des Personalrats mit beratender Stimme teilzunehmen. Sitzungs-
zeitpunkt und Tagesordnung sind ihr rechtzeitig mitzuteilen.  

(6) Teilnehmende Angehörige der Dienststelle erhalten bei notwendi-
gen Reisen Aufwendungsersatz in entsprechender Anwendung der 
beamtenrechtlichen Bestimmungen zu Reisekosten. 
 

§ 37 
Nichtöffentlichkeit und Zeitpunkt der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Personalrats sind nicht öffentlich. Der Personal-
rat kann die Teilnahme sachkundiger Personen gestatten. Dies gilt 
auch für das ihm nach § 46 Absatz 3 zur Verfügung gestellte Büroper-
sonal, insbesondere zur Anfertigung der Sitzungsniederschrift. 

(2) Die Sitzungen finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. 
Der Personalrat hat bei der Einberufung seiner Sitzungen auf die 
dienstlichen Erfordernisse und auf die Arbeitszeiten seiner Mitglieder 
Rücksicht zu nehmen. Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle ist 
über den Zeitpunkt der Sitzungen vorher zu verständigen. 

§ 38 
Beschlussfassung und Sitzung 

(1) Die Beschlüsse des Personalrats werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Die Beschlussfassung erfolgt in Abwe-
senheit der nach § 36 Absatz 1 bis 4 Teilnahmeberechtigten und der 
in § 37 Absatz 1 Satz 2 genannten Personen. 

(2) Der Personalrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder 
ist zulässig. 
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(3) In einfach gelagerten Angelegenheiten, die durch die Geschäfts-
ordnung nicht anderweitig übertragen sind, kann die oder der Vorsit-
zende im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren beschlie-
ßen lassen, wenn kein Mitglied des Personalrats diesem Verfahren 
widerspricht. Die nähere Bestimmung einfach gelagerter Angelegen-
heiten und das Verfahren sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Das 
Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist dem Personalrat in der nächsten 
Sitzung bekanntzugeben. 

(4) Ferner kann die oder der Vorsitzende Sitzungen und Beschluss-
fassungen vollständig oder durch Zuschaltung einzelner Mitglieder 
mittels Video- oder Telefonkonferenzen durchführen, wenn 

1. vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch die Dienst-
stelle zur dienstlichen Nutzung freigegeben sind,  

2. vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Geschäftsord-
nung nicht mindestens ein Drittel der Mitglieder des Personalrats bin-
nen einer von der oder von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist 
gegenüber der oder dem Vorsitzenden widerspricht und 

3. geeignete organisatorische Maßnahmen getroffen sind, um sicher-
zustellen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. 

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Personalratsmitglieder, die mittels 
Video- oder Telefonkonferenz an Sitzungen teilnehmen, gelten als an-
wesend. § 43 Absatz 1 Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die oder der Vorsitzende vor Beginn der Beratung die zugeschal-
teten Personalratsmitglieder und Teilnahmeberechtigten feststellt und 
in die Anwesenheitsliste einträgt. 

(5) Nimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung an der Be-
schlussfassung teil, so werden die Stimmen der Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterinnen und Jugend- und Auszubildendenvertreter 
bei der Feststellung der Stimmenmehrheit mitgezählt. 

 
§ 39 

Beratung und Entscheidung  

(1) Über die gemeinsamen Angelegenheiten der Beamtinnen und Be-
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amten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird vom Personal-
rat gemeinsam beraten und beschlossen. 

(2) In Angelegenheiten, die lediglich die Angehörigen einer Gruppe 
betreffen, sind nach gemeinsamer Beratung im Personalrat nur die 
Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppe zur Beschlussfassung be-
rufen. Dies gilt nicht für eine Gruppe, die im Personalrat nicht vertreten 
ist. Für Beratung und Beschlussfassung gilt § 38 Absatz 1 bis 4 ent-
sprechend. 

 
§ 40 

Befangenheit 

Ein Mitglied des Personalrats darf bei der Beratung und Beschluss-
fassung 

1. über Angelegenheiten, die seine persönlichen Interessen oder die 
seiner Angehörigen im Sinne von § 20 Absatz 5 des Saarländischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes unmittelbar berühren, oder  

2. über einen Antrag auf seinen Ausschluss aus dem Personalrat 
 
nicht anwesend sein und hat für diesen Zeitraum den Sitzungsraum 
zu verlassen.  
 
Dies gilt entsprechend für andere Personen, die zur Teilnahme an den 
Sitzungen des Personalrats berechtigt sind. Über das Vorliegen eines 
Ausschließungsgrundes entscheidet in Zweifelsfällen der Personalrat 
in Abwesenheit der Betroffenen oder des Betroffenen. Ein Ersatzmit-
glied tritt nach § 32 Absatz 1 Satz 2 nicht ein, wenn die die Befangen-
heit begründenden Umstände erst während der Sitzung bekannt wer-
den. 
 

§ 41 
Aussetzung von Beschlüssen  

(1) Erachtet die Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter einer 
Gruppe, die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
oder Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss des Personalrats 
als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der durch 
sie vertretenen Angehörigen der Dienststelle, so ist auf ihren Antrag 
der Beschluss auf die Dauer von einer Woche auszusetzen. In dieser 
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Frist soll, gegebenenfalls mithilfe der im Personalrat vertretenen Ge-
werkschaften, eine Verständigung versucht werden.  

(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschlie-
ßen. Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aus-
setzung nicht wiederholt werden. 

 
§ 42 

Gemeinsame Aufgaben von Personalrat und Richterrat 

Sind an einer Angelegenheit sowohl der Personalrat als auch der 
Richterrat beteiligt, so teilt die oder der Vorsitzende des Personalrats 
dem Richterrat den entsprechenden Teil der Tagesordnung mit und 
gibt ihm Gelegenheit, Mitglieder in die Sitzung des Personalrats zu 
entsenden (§ 24 des Saarländischen Richtergesetzes). Auf Antrag 
des Richterrats oder der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle hat 
die oder der Vorsitzende des Personalrats eine Sitzung einzuberufen 
und die gemeinsame Angelegenheit, deren Beratung beantragt ist, auf 
die Tagesordnung zu setzen. 
 

 § 43 
Sitzungsniederschrift und Einsicht in Unterlagen 

(1) Über jede Verhandlung des Personalrats ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die Stim-
menmehrheit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift ist 
von der oder von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu 
unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufü-
gen. 

(2) Hat die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle, die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung oder eine sonstige Teilnahmeberechtigte 
oder ein sonstiger Teilnahmeberechtigter an der Sitzung teilgenom-
men, so ist ihr oder ihm der entsprechende Teil der Niederschrift ab-
schriftlich auszuhändigen. Einwendungen gegen die Niederschrift 
sind unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu erheben; sie sind der 
Niederschrift beizufügen. 

(3) Die Mitglieder des Personalrats haben das Recht, die Unterlagen 
des Personalrats jederzeit einzusehen. 
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§ 44 
Geschäftsordnung 

 
Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können in einer 
schriftlichen Geschäftsordnung getroffen werden, die der Personalrat 
mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder beschließt. 
 

§ 45 
Sprechstunden 

(1) Der Personalrat kann Sprechstunden während der Arbeitszeit ein-
richten. Zeit und Ort bestimmt er im Einvernehmen mit der Leiterin 
oder dem Leiter der Dienststelle. Wird kein Einvernehmen erzielt, 
kann die Einigungsstelle angerufen werden. 

(2) An Sprechstunden des Personalrats kann ein Mitglied der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung zur Beratung Jugendlicher und Auszu-
bildender teilnehmen, sofern die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung keine eigenen Sprechstunden durchführt. 
 
(3) Die Sprechstunden können mittels Video- und Telefonkonferenzen 
abgehalten werden, wenn 
 
1. vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch die Dienst-
stelle zur dienstlichen Nutzung freigegeben sind, 
 
2. dies in der Geschäftsordnung des Personalrats vorgesehen ist und 
 
3. der Personalrat geeignete organisatorische Maßnahmen trifft, um 
sicherzustellen, dass Dritte vom Inhalt der Sprechstunden keine 
Kenntnis nehmen können. 
 
Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 
 
(4) Durch den Besuch der Sprechstunden oder durch sonstige Inan-
spruchnahme des Personalrats entsteht den Angehörigen der Dienst-
stelle kein Ausfall an Arbeitsentgelt oder Dienstbezügen. 
 

§ 46 
Kosten und Geschäftsbetrieb 

(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten trägt 
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die Dienststelle. Mitglieder des Personalrats erhalten bei Reisen, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Aufwendungsersatz in 
entsprechender Anwendung der beamtenrechtlichen Bestimmungen 
zu Reisekosten und Trennungsgeld. Für den Ersatz von Sachschäden 
an privaten Kraftfahrzeugen gelten die beamtenrechtlichen Bestim-
mungen entsprechend.  

(2) Der Personalrat ist berechtigt, Sachverständige zu hören. 

(3) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und den laufenden Ge-
schäftsbetrieb hat die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume, 
Geschäftsbedarf, Informations- und Kommunikationstechnik und Bü-
ropersonal zur Verfügung zu stellen.  

(4) Dem Personalrat werden in allen Dienststellen geeignete Plätze 
für Bekanntmachungen und Anschläge zur Verfügung gestellt. Der 
Personalrat kann Bekanntmachungen auch in einem von der Dienst-
stelle bereits eingerichteten Intranet oder einem anderen zwischen 
Personalvertretung und Dienststelle vereinbarten elektronischen Me-
dium veröffentlichen. 
 

§ 47 
Beitragsverbot 

Der Personalrat darf für seine Zwecke von den Angehörigen der 
Dienststelle keine Beiträge erheben oder annehmen. 
 

A b s c h n i t t  4  
R e c h t s s t e l l u n g  d e r  M i t g l i e d e r  d e s  P e r s o -

n a l r a t s  
 

§ 48 
Ehrenamt 

 
Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unentgeltlich als Eh-
renamt. 

§ 49 
Arbeits- und Dienstbefreiung und Versäumnis von Arbeitszeit 

(1) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
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rung der Aufgaben des Personalrats erforderlich ist, hat keine Minde-
rung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Werden 
Mitglieder des Personalrats durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen Ar-
beits- und Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren. 

(2) Nicht nach § 50 Absatz 2 freigestellte Mitglieder des Personalrats 
haben ihre Vorgesetzte oder ihren Vorgesetzten zu unterrichten, be-
vor sie den Arbeitsplatz zur Ausübung der Personalratstätigkeit ver-
lassen.  
 

§ 50 
Freistellung 

(1) Mitglieder des Personalrats, insbesondere des Vorstands, sind auf 
Antrag des Personalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, 
wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben und Wahrnehmung der 
Befugnisse erforderlich ist. Wird über die Freistellung kein Einverneh-

men erzielt, entscheidet auf Antrag des Personalrats oder der Leiterin 
oder des Leiters der Dienststelle die Einigungsstelle.  

(2) Auf Antrag des Personalrats sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen in Dienststellen mit in der Regel 

150 bis 300 Wahlberechtigten     1 Personalratsmitglied im 
Umfang der Hälfte einer Vollzeitbeschäftigung, 

301 bis 600 Wahlberechtigten   1 Personalratsmitglied, 

601 bis 1000 Wahlberechtigten   2 Personalratsmitglieder, 

1001 bis 2000 Wahlberechtigten  3 Personalratsmitglieder, 

2001 bis 3000 Wahlberechtigten  4 Personalratsmitglieder. 

In Dienststellen mit über 3000 Wahlberechtigten ist für je angefangene 
1500 Wahlberechtigte ein weiteres Personalratsmitglied freizustellen. 
Bei zwei und mehr Freistellungen sind die im Personalrat vertretenen 
Gruppen entsprechend ihrer Stärke, mindestens jedoch mit einer Frei-
stellung bei mehr als 300 wahlberechtigten Gruppenangehörigen zu 
berücksichtigen. 
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(3) Freistellungen können in Form von Teilfreistellungen erfolgen. 
Diese dürfen zusammengenommen nicht den Umfang der Freistellun-
gen nach Absatz 2 überschreiten. Freistellungen müssen mindestens 
ein Viertel einer Vollzeitbeschäftigung betragen. 

(4) Vom Dienst freigestellte Mitglieder des Personalrats sind in ihrer 
beruflichen Entwicklung so zu behandeln, als wäre eine Freistellung 
nicht erfolgt. 
 

§ 51 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

 
Mitgliedern des Personalrats und Ersatzmitgliedern, die regelmäßig 
zu Sitzungen des Personalrats herangezogen werden, ist für die Teil-
nahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese 
Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Personalrats erforderlich 
sind, auf Antrag Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu ge-
währen. Dies gilt für Ersatzmitglieder, die erstmals das Amt eines Per-
sonalratsmitglieds übernehmen und auch nicht zuvor Mitglied der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung gewesen sind und die nach § 32 
Absatz 1 in absehbarer Zeit Mitglied des Personalrats werden oder als 
Verhinderungsvertreterinnen oder Verhinderungsvertreter eintreten, 
entsprechend. 

§ 52 
Schutz der Mitglieder des Personalrats  

(1) Für die Mitglieder des Personalrats und der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, gelten die 
§§ 15 und 16 des Kündigungsschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Personalrats 
oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen, bedarf der Zustimmung des Personalrats. Verwei-
gert der Personalrat seine Zustimmung oder äußert er sich nicht in-
nerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so kann das 
Verwaltungsgericht sie auf Antrag der Leiterin oder des Leiters der 
Dienststelle ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Be-
rücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht sind die betroffenen Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer Beteiligte. 
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(3) Die Mitglieder des Personalrats oder der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung dürfen gegen ihren Willen nur versetzt, abgeordnet, 
zugewiesen oder innerhalb der Dienststelle auf anderen Arbeitsplät-
zen beschäftigt werden, wenn dies auch unter Berücksichtigung der 
Mitgliedschaft im Personalrat oder in der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist 
und der Personalrat zustimmt; dies gilt nicht für einen dienstlichen 
Wechsel zum Zwecke der Ausbildung. 

(4) Unbeschadet der Vorschrift des § 50 Absatz 4 darf ein Personal-
ratsmitglied für die Dauer eines Jahres nach seinem Ausscheiden aus 
dem Personalrat nur mit Aufgaben betraut werden, die mindestens 
seiner früher ausgeübten Funktion gleichwertig sind, es sei denn, 
zwingende dienstliche Notwendigkeiten stehen entgegen. 

 
§ 53 

Besonderer Schutz der Angehörigen in einer Berufsausbildung 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

 
(1) Beabsichtigt die Dienststelle, eine oder einen in einem Berufsaus-
bildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz, dem Kranken-
pflegegesetz oder dem Hebammengesetz stehende Angehörige oder 
stehenden Angehörigen, die oder der Mitglied einer Personalvertre-
tung oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach er-
folgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat sie 
dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses 
schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Verlangt die oder der in Absatz 1 genannte Auszubildende inner-
halb der letzten drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungs-
verhältnisses schriftlich von der Dienststelle die Weiterbeschäftigung, 
so gilt zwischen beiden im Anschluss an das erfolgreiche Berufsaus-
bildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als be-
gründet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsver-
hältnis vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit der 
Personalvertretung oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
erfolgreich endet. 
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(4) Die Dienststelle kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen 
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Verwal-
tungsgericht beantragen, 

1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 2 oder 
3 nicht begründet wird oder 

2. das nach den Absätzen 2 oder 3 bereits begründete Arbeitsverhält-
nis aufzulösen, 

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der Dienststelle unter Be-
rücksichtigung aller Umstände die Weiterbeschäftigung nicht zugemu-
tet werden kann. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist die 
Personalvertretung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung auch diese, beteiligt.  

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzuwenden, ob die 
Dienststelle ihrer Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist. 

 
 

Kapitel 3 
Personalversammlung 

 
§ 54 

Zusammensetzung 

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Angehörigen der 
Dienststelle. Sie wird von der oder von dem Vorsitzenden des Perso-
nalrats geleitet.  

(2) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Ver-
sammlung aller Angehörigen der Dienststelle nicht stattfinden, so sind 
Teilversammlungen abzuhalten. 

(3) Teilversammlungen können auch für einen Teil der Angehörigen 
der Dienststelle zur Behandlung von Angelegenheiten durchgeführt 
werden, die ausschließlich diesen Teil der Angehörigen der Dienst-
stelle betreffen. Diese Teilversammlungen ersetzen nicht die Perso-
nalversammlungen nach Absatz 1. 
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§ 55 
Einberufung und Tätigkeitsbericht  

(1) Personalversammlungen sind mindestens einmal in jedem Kalen-
derjahr, erstmals in dem auf die Personalratswahl folgenden Kalen-
derjahr, durchzuführen. Dabei hat der Personalrat in der Personalver-
sammlung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.  

(2) Der Personalrat ist berechtigt und auf Wunsch der Leiterin oder 
des Leiters der Dienststelle oder eines Viertels ihrer wahlberechtigten 
Angehörigen verpflichtet, eine Personalversammlung einzuberufen 
und den beantragten Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

 
§ 56 

Nichtöffentlichkeit und Teilnahme 

(1) Die Personalversammlung ist nicht öffentlich. § 38 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Es muss sichergestellt sein, dass jede und jeder Ange-
hörige der Dienststelle teilnehmen kann.  

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle ist unter Mitteilung der 
Tagesordnung zu allen Personalversammlungen einzuladen. Sie oder 
er ist berechtigt, in der Versammlung zu sprechen. Die Leiterin oder 
der Leiter der Dienststelle hat mindestens einmal im Kalenderjahr in 
einer Personalversammlung über das Personal- und Sozialwesen der 
Dienststelle zu berichten. Auf Verlangen des Personalrats hat die Lei-
terin oder der Leiter der Dienststelle an der Personalversammlung teil-
zunehmen; dies gilt auch für Personalversammlungen, die auf ihren 
oder seinen Antrag einberufen worden sind. 

(3) Je eine Beauftragte oder ein Beauftragter der in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften, der Arbeitgebervereinigung, der die 
Dienststelle angehört, und der Stufenvertretungen, ist berechtigt, an 
der Personalversammlung mit beratender Stimme teilzunehmen. Der 
Personalrat hat den Teilnahmeberechtigten die Einberufung der Per-
sonalversammlung rechtzeitig mitzuteilen. Ein beauftragtes Mitglied 
der Stufenvertretungen oder des Gesamtpersonalrats sowie eine Be-
auftragte oder ein Beauftragter der Dienststelle, bei der die Stufenver-
tretungen oder der Gesamtpersonalrat bestehen, können an der Per-
sonalversammlung teilnehmen. Teilnahmerechte aufgrund anderer 
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Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
(4) Der Personalrat kann von Fall zu Fall beschließen, dass sachkun-
dige Personen zu den Versammlungen hinzugezogen werden. 
 

§ 57 
Zeitpunkt und Entschädigung  

(1) Personalversammlungen und Teilversammlungen finden während 
der Arbeitszeit statt, soweit nicht die dienstlichen Verhältnisse eine 
andere Regelung zwingend erfordern. Die Teilnahme an den Ver-
sammlungen hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeits-
entgelts zur Folge. 

(2) Findet die Personalversammlung aus dienstlichen Gründen außer-
halb der Arbeitszeit statt, so ist den teilnehmenden Angehörigen der 
Dienststelle Dienstbefreiung, einschließlich der zusätzlichen Wegzei-
ten, in entsprechendem Umfang zu gewähren. 

(3) Teilnehmende Angehörige der Dienststelle erhalten bei Reisen, 
die durch die Teilnahme an den außerhalb der Arbeitszeit stattfinden-
den Personalversammlungen entstehen, Aufwendungsersatz in ent-
sprechender Anwendung der beamtenrechtlichen Bestimmungen zu 
Reisekosten. 
 

§ 58 
Aufgaben der Personalversammlung 

 
(1) Die Personalversammlung kann dem Personalrat Anträge unter-
breiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen. Sie kann alle 
Angelegenheiten behandeln, die die Dienststelle oder die Angehöri-
gen der Dienststelle unmittelbar berühren, einschließlich solcher be-
amten-, tarif- und sozialpolitischer Art, sowie Fragen der Gleichstel-
lung und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. 
 
(2) § 2 Absatz 2 und 6 gilt für die Personalversammlung entsprechend. 
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Kapitel 4 
Stufenvertretungen und Gesamtpersonalrat 

 
A b s c h n i t t  1  

S t u f e n v e r t r e t u n g e n  
 

§ 59 
Wahl und Zusammensetzung 

(1) Bei den obersten Landesbehörden, deren Geschäftsbereich nach-
geordnete Dienststellen oder Einrichtungen gemäß § 14 des Landes-
organisationsgesetzes umfasst, werden neben den Personalräten 
Hauptpersonalräte gebildet, sofern nichts anderes bestimmt ist. An 
der Wahl des Hauptpersonalrats nehmen alle Wahlberechtigten im 
Geschäftsbereich der obersten Landesbehörde teil.  

(2) Bei den Landesmittelbehörden mit in der Regel mehr als 150 An-
gehörigen werden Bezirkspersonalräte gebildet. An der Wahl des Be-
zirkspersonalrats nehmen alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
im Geschäftsbereich der Landesmittelbehörde teil. Erstreckt sich der 
Geschäftsbereich einer Landesmittelbehörde auf das ganze Land, so 
nimmt der Bezirkspersonalrat gleichzeitig die Aufgaben des Hauptper-
sonalrats wahr. 

(3) Die Stufenvertretungen bestehen bei in der Regel  

bis zu 1500 Wahlberechtigten aus    7 Mitgliedern,  

1501 bis 3000 Wahlberechtigten aus    9 Mitgliedern,  

3001 bis 5000 Wahlberechtigten aus     11 Mitgliedern,  

5001 und mehr Wahlberechtigten aus  13 Mitgliedern.  

(4) Für die Wahl und Zusammensetzung der Stufenvertretungen gel-
ten die §§ 13 und 14, § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 1, 2 und 6, die §§ 17 
bis 20 und die §§ 23 bis 25 entsprechend. § 14 Absatz 2 Nummer 3 
gilt nur für die leitenden Angehörigen der Dienststelle, bei der die Stu-
fenvertretung zu errichten ist. Eine Personalversammlung zur Bestel-
lung des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands findet nicht statt. An ihrer 
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Stelle übt die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle, bei der die Stu-
fenvertretung zu errichten ist, die Befugnisse zur Bestellung des Wahl-
vorstands nach § 22 aus. 

(5) Werden in einer Verwaltung die Personalräte und Stufenvertretun-
gen gleichzeitig gewählt, so führen die bei den Dienststellen beste-
henden Wahlvorstände die Wahlen der Stufenvertretungen im Auftrag 
des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands durch; andernfalls bestellen 
auf sein Ersuchen die Personalräte oder, wenn solche nicht bestehen, 
die Leiterinnen oder Leiter der Dienststellen die örtlichen Wahlvor-
stände für die Wahl der Stufenvertretungen.  

(6) In den Stufenvertretungen erhält jede Gruppe mindestens eine 
Vertreterin oder einen Vertreter. § 16 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 
§ 60 

Amtszeit und Geschäftsführung 
 
(1) Für die Amtszeit und die Geschäftsführung der Stufenvertretungen 
gelten die §§ 26 bis 41 und die §§ 43 bis 47, für ihre Befugnisse und 
Pflichten Kapitel 6 entsprechend. Für die Rechtsstellung der Mitglie-
der gelten die §§ 48 bis 53 entsprechend. § 50 Absatz 2 gilt mit der 
Einschränkung, dass unterhalb von 301 Wahlberechtigten keine Frei-
stellung erfolgt. 

(2) In Angelegenheiten, in denen die Stufenvertretung mitbestimmt, 
gilt § 38 Absatz 3 und 4 entsprechend. 

 
§ 61 

Zuständigkeit 

(1) In Angelegenheiten, die alle Dienststellen betreffen und einheitlich 
zu regeln sind, oder in Angelegenheiten, in denen die Dienststelle 
nicht zur Entscheidung befugt ist, ist an Stelle des Personalrats die bei 
der zuständigen höheren Dienststelle gebildete Stufenvertretung zu 
beteiligen.  

(2) Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne Angehörige 
des öffentlichen Dienstes oder Dienststellen betreffen, gibt die Stufen-
vertretung dem Personalrat Gelegenheit zur Äußerung. In diesen Fäl-
len verlängert sich die Frist nach § 84 Absatz 3 Satz 1 und § 95 Absatz 
2 Satz 1 um eine Woche, sofern die Stufenvertretung und die Leiterin 
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oder der Leiter der Dienststelle keine abweichende Regelung verein-
baren. 
 

A b s c h n i t t  2  
G e s a m t p e r s o n a l r a t  

 
§ 62 

Bildung und Zuständigkeit 

(1) In den Fällen des § 6 Absatz 2 und § 103 Absatz 2 wird neben den 
einzelnen Personalräten ein Gesamtpersonalrat gebildet. 

(2) Der Gesamtpersonalrat ist nur zuständig für die Behandlung von 
Angelegenheiten, die mehrere Dienststellen gemeinsam betreffen und 
nicht von den einzelnen Personalräten innerhalb ihrer Dienststellen 
geregelt werden können. Soweit seine Zuständigkeit begründet ist, ist 
er anstelle der Personalräte zu beteiligen. 
 

§ 63 
Wahl und Zusammensetzung 

(1) Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats werden von den Wahlbe-
rechtigten aller Dienststellen gewählt, für die der Gesamtpersonalrat 
errichtet ist. Mitgliederzahl, Wahl und Zusammensetzung richten sich 
nach § 15 Absatz 1 und 2 und § 59 Absatz 4 bis 6. 

(2) Für die Amtszeit, die Geschäftsführung, die Befugnisse und die 
Pflichten des Gesamtpersonalrats und die Rechtsstellung der Mitglie-
der gilt § 60 entsprechend. 

 

Kapitel 5 
Jugend- und Auszubildendenvertretung 

 
§ 64 

Bildung und Aufgabe 

(1) In Dienststellen, in denen Personalvertretungen gebildet sind und 
in der Regel mindestens fünf Angehörige des öffentlichen Dienstes 
beschäftigt sind, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
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(Jugendliche) oder die Auszubildende sind, werden Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen gebildet. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften die besonderen Belange der Jugendlichen 
und Auszubildenden wahr. 

 
§ 65 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit  

(1) Wahlberechtigt sind alle in § 64 Absatz 1 genannten Angehörigen 
der Dienststelle. § 13 Absatz 1 gilt entsprechend.  

(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Absatz 1 sowie alle An-
gehörigen der Dienststelle, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. § 14 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gilt entspre-
chend. Die Mitgliedschaft in einer Personalvertretung und in der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung schließen einander aus. 
 

§ 66 
Mitgliederzahl und Zusammensetzung 

   
(1)  Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Dienst-
stellen mit in der Regel  

5 bbis 10 Jugendlichen und Auszubildenden aus        1 Mitglied, 

11 bis 30 Jugendlichen und Auszubildenden aus        3 Mitgliedern, 

31 bis 60 Jugendlichen und Auszubildenden aus        5 Mitgliedern, 

 bis 120 Jugendlichen und Auszubildenden aus          7 Mitgliedern, 

mehr als 120 Jugendlichen und Auszubildenden aus 9 Mitgliedern. 

(2) Die Geschlechter sollen in der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung entsprechend ihrem Zahlenverhältnis innerhalb der Dienststelle 
vertreten sein. 
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§ 67 
Wahlvorschriften 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in geheimer, un-
mittelbarer und gemeinsamer Wahl gewählt. 

(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung bestimmt der Personalrat den Wahlvor-
stand und seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden. Für die Wahl 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 15 Absatz 3, § 18 
Absatz 3, § 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, § 23 Absatz 1 und 2 und 
die §§ 24 und 25 entsprechend. 
 
(3) Bestellt der Personalrat den Wahlvorstand nicht rechtzeitig, so be-
stellt ihn die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle. Kommt der Wahl-
vorstand seinen Verpflichtungen nicht nach, ist ein neuer Wahlvor-
stand zu bestellen. 
 

§ 68 
Zeitpunkt der Wahl und Amtszeit 

 
(1) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung beträgt zwei Jahre. § 26, § 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6, 
Absatz 2, 3 und 5, § 28, § 29, § 30 Absatz 1, § 32 und § 40 gelten 
entsprechend.  
 
(2) Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die im 
Laufe der Amtszeit das 25. Lebensjahr vollenden, bleiben bis zum 
Ende der Amtszeit Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung. 

§ 69 
Vorsitz und Vorstand 

 
(1) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus mehreren 
Mitgliedern, so wählt sie aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter (Vor-
stand). 
 
(2) Die oder der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte. 
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§ 70 
Geschäftsführung und Sitzungen 

 
(1) Für die Geschäftsführung der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung und die Rechtsstellung der Mitglieder finden § 34 Absatz 2 
Satz 1, § 38 Absatz 1 und 2, § 43, § 44 und die §§ 46 bis 50 entspre-
chende Anwendung.  
 
(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann im Benehmen 
mit dem Personalrat Sitzungen abhalten; die §§ 35 bis 38 gelten ent-
sprechend. An diesen Sitzungen kann die oder der Vorsitzende des 
Personalrats oder ein beauftragtes Personalratsmitglied teilnehmen. 
 

§ 71 
Allgemeine Aufgaben 

 
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine 
Aufgaben:  

1. Maßnahmen, die den Jugendlichen oder Auszubildenden der 
Dienststelle dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und 
der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis, beim Personalrat zu 
beantragen, 

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Jugendlichen oder Aus-
zubildenden geltenden Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Ver-
ordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsan-
ordnungen durchgeführt werden, und 

3. Beschwerden und Anregungen von Jugendlichen oder Auszubil-
denden entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim 
Personalrat auf eine Erledigung hinzuwirken. 

Sie hat die betroffenen Jugendlichen oder Auszubildenden über den 
Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu informieren. 
 

§ 72 
Zusammenarbeit mit dem Personalrat 

(1) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung durch den Personalrat rechtzeitig und umfassend zu 
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unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann verlan-
gen, dass ihr der Personalrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu allen Perso-
nalratssitzungen eine Vertreterin oder einen Vertreter entsenden. 
Werden Angelegenheiten behandelt, die besonders Jugendliche oder 
Auszubildende der Dienststelle betreffen, so hat zu diesen Tagesord-
nungspunkten die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung 
ein Teilnahmerecht. 

(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und Jugend- und 
Auszubildendenvertreter haben ein Stimmrecht, soweit die zu fassen-
den Beschlüsse des Personalrats besonders Jugendliche oder Aus-
zubildende der Dienststelle betreffen. 

(4) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim Personalrat 
beantragen, Angelegenheiten, die besonders Jugendliche oder Aus-
zubildende betreffen und über die sie beraten hat, auf die nächste Ta-
gesordnung zu setzen. Der Personalrat soll Angelegenheiten, die be-
sonders Jugendliche oder Auszubildende betreffen, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zur Beratung zuleiten. 
 
(5) Der Personalrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu 
Besprechungen zwischen der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle 
und dem Personalrat beizuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt 
werden, die besonders Jugendliche oder Auszubildende der Dienst-
stelle betreffen. 
 

§ 73 
Sprechstunden 

 
(1) In Dienststellen, die in der Regel mehr als 30 Jugendliche oder 
Auszubildende beschäftigen, kann die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung eigene Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. 
Zeit und Ort sind durch den Personalrat und die Leiterin oder den Lei-
ter der Dienststelle zu vereinbaren. § 45 Absatz 3 und 4 gilt entspre-
chend.  
 
(2) An den Sprechstunden der Jugend- und Auszubildendenvertre-
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tung kann die oder der Vorsitzende des Personalrats oder ein beauf-
tragtes Personalratsmitglied teilnehmen. 

 
§ 74 

Jugend- und Auszubildendenversammlung 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach 
jeder Personalversammlung im Einvernehmen mit dem Personalrat 
eine Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen. § 56 Ab-
satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4 und die §§ 57 und 58 
gelten entsprechend. 

(2) An den Jugend- und Auszubildendenversammlungen soll die oder 
der Vorsitzende des Personalrats oder ein beauftragtes Personalrats-
mitglied teilnehmen. 
 

§ 75 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen, Gesamtju-

gend- und Auszubildendenvertretung 
 
(1) Bestehen in mehrstufigen Verwaltungen Stufenvertretungen, so 
werden bei den Mittelbehörden Bezirksjugend- und Auszubildenden-
vertretungen, bei den obersten Dienstbehörden Hauptjugend- und 
Auszubildendenvertretungen gebildet. 
 
(2) Bestehen bei einstufigen Verwaltungen Gesamtpersonalräte, so 
sind Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretungen zu errichten. 
 
(3) Für die Wahl, die Zusammensetzung, die Amtszeit, die Geschäfts-
führung und die Aufgaben finden 
 
1. bei der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretung § 59 Absatz 2 
und 5 und § 61 und  
 
2.  bei der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung § 62 Absatz 
2 und § 63 Absatz 1 Satz 1 
 
sowie für beide die §§ 64 bis 73 entsprechende Anwendung. 
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Kapitel 6 
Beteiligung des Personalrats 

 
A b s c h n i t t  1  
A l l g e m e i n e s  

 
§ 76 

Allgemeine Aufgaben des Personalrats 

(1) Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

1.  Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, 
zu beantragen, 

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Angehörigen der 
Dienststelle geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Unfall-
verhütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsan-
ordnungen durchgeführt werden,  

3. Beschwerden und Anregungen von Angehörigen der Dienststelle 
und der Jugend- und Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen 
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Lei-
terin oder dem Leiter der Dienststelle auf eine Erledigung hinzuwirken. 
Er hat die betreffenden Angehörigen der Dienststelle über den Stand 
und das Ergebnis der Verhandlung zu informieren, 

4. der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen entgegen-
zuwirken sowie die Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen zu 
stärken, insbesondere die Eingliederung und berufliche Entwicklung 
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Angehöriger der Dienst-
stelle und sonstiger besonders schutzbedürftiger, insbesondere älte-
rer Angehöriger der Dienststelle in die Dienststelle zu fördern sowie 
Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter Angehöriger der Dienststelle zu beantragen, 

5. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der 
Belange der Angehörigen der Dienststelle, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder sich in der beruflichen Ausbildung 
befinden eng zusammenzuarbeiten; dabei kann er von der Jugend- 
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und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen an-
fordern, 

6.  die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern, 

7. die Integration ausländischer Angehöriger der Dienststelle in die 
Dienststelle und das Verständnis unter ihnen und zwischen ihnen und 
den deutschen Angehörigen der Dienststelle zu fördern sowie Maß-
nahmen zur Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
in der Dienststelle zu beantragen, 

8. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern, der Benachteiligung von Menschen, die sich kei-
nem dieser Geschlechter zuordnen, entgegenzuwirken, und insbe-
sondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung und dem beruflichen Aufstieg auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hinzuwirken,  

9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes und 
des Umweltschutzes in der Dienststelle zu fördern, 

10. Vorschläge bei der Erstellung von Personalentwicklungskonzep-
ten zu unterbreiten und 

11. die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schützen und zu fördern. 

(2) Zu Anträgen und Vorschlägen des Personalrats nach Absatz 1 soll 
die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle innerhalb von vier Wochen 
Stellung nehmen. Wird dem Antrag des Personalrats nicht entspro-
chen, so ist die Ablehnung zu begründen. 

 
§ 77 

Dienstvereinbarungen 

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit nicht gesetzliche oder 
tarifliche Regelungen entgegenstehen und es sich nicht um Einzelan-
gelegenheiten handelt. Insbesondere ist auf den Abschluss von 
Dienstvereinbarungen in Fällen des § 94 Absatz 1 Nummer 17 bis 23 
hinzuwirken. Sie sind unzulässig, soweit sie Arbeitsentgelte oder 
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sonstige Arbeitsbedingungen betreffen, die durch Tarifvertrag gere-
gelt sind oder üblicherweise geregelt werden; dies gilt nicht, wenn ein 
Tarifvertrag ergänzend Dienstvereinbarungen zulässt. 

(2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Bereich gelten, ge-
hen den Dienstvereinbarungen für einen kleineren Bereich vor. 

(3) Dienstvereinbarungen werden durch die Dienststelle und den Per-
sonalrat gemeinsam vereinbart, bedürfen der Schriftform, sind von 
beiden Seiten zu unterzeichnen und von der Dienststelle in geeigneter 
Weise bekanntzugeben. 

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Nach Kündi-
gung oder Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre Regelungen in 
Angelegenheiten, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Eini-
gung zwischen Dienststelle und Personalrat ersetzen kann, weiter, bis 
sie durch eine neue Dienstvereinbarung ersetzt wird, soweit dies aus-
drücklich vereinbart worden ist.  

(5) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle kann eine Dienstver-
einbarung jederzeit kündigen, wenn diese im Einzelfall wegen ihrer 
Auswirkungen auf das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der 
Regierungsverantwortung ist. 
 

§ 78 
Durchführung von Entscheidungen 

(1) Entscheidungen, an denen der Personalrat beteiligt war, führt die 
Dienststelle durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes ver-
einbart ist. 

(2) Der Personalrat darf nicht durch einseitige Handlungen in den 
Dienstbetrieb eingreifen. 
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A b s c h n i t t  2  
U n t e r r i c h t u n g s -  u n d  T e i l n a h m e r e c h t e ,  

D a t e n s c h u t z  

 
§ 79 

Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
 

Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle und der Personalrat sollen 
sich mindestens einmal im Vierteljahr zur gemeinschaftlichen Bespre-
chung treffen. In diesen Besprechungen hat die Leiterin oder der Lei-
ter der Dienststelle beabsichtigte Maßnahmen, die der Beteiligung un-
terliegen, rechtzeitig und eingehend mit dem Personalrat zu erörtern. 
Dabei sollen die Gestaltung des Dienstbetriebs und alle Vorgänge, die 
die Angehörigen der Dienststelle wesentlich berühren, behandelt wer-
den. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Eini-
gung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten zu machen. 
 

§ 80 
Unterrichtungspflicht der Dienststelle, Digitalisierungsaus-

schuss 
 

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der Personalrat rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten und auf Antrag auch zu beraten, so-
dass Vorschläge und Bedenken des Personalrats bei der Planung be-
rücksichtigt werden können; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf 
die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere den zeitlichen 
Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser 
Personen. Die hierzu erforderlichen Unterlagen einschließlich der für 
die Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen personenbezoge-
nen Daten sind dem Personalrat in geeigneter Weise bereitzustellen. 

(2) Personalakten einer oder eines Angehörigen der Dienststelle dür-
fen von dem Personalrat nur verarbeitet oder erörtert werden, wenn 
die betroffene Person eingewilligt hat, und nur von den von ihr oder 
ihm bestimmten Mitgliedern des Personalrats eingesehen werden. 
Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der oder des Angehöri-
gen der Dienststelle dem Personalrat zur Kenntnis zu bringen.  
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(3) Bei Einstellungen sind dem Personalrat auf Verlangen die Unter-
lagen aller Bewerberinnen und Bewerber in geeigneter Weise bereit-
zustellen; an Vorstellungs- oder Eignungsgesprächen im Rahmen von 
Auswahlverfahren kann ein Mitglied des Personalrats teilnehmen. 

(4) Dem Personalrat sind vorgesehene wesentliche Änderungen der 
Organisation und der Geschäftsverteilung in der Dienststelle mitzutei-
len. 

(5) Der Personalrat kann verlangen, dass freie Arbeitsplätze der 
Dienststelle bekannt gegeben werden. 

(6) Dem Personalrat sind Entscheidungen über das Hinausschieben 
des Eintritts von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand über die 
Regelaltersgrenze hinaus mitzuteilen. 

(7) In Dienststellen ab einer Größe der Personalvertretung von min-
destens sieben Mitgliedern kann auf Antrag der Personalvertretung 
ein Digitalisierungsausschuss gebildet werden. Entsprechendes gilt 
für die Sondervertretung nach § 102. Ihm gehören mindestens drei 
und höchstens sieben Mitglieder der Dienststelle an, darunter mindes-
tens ein Mitglied der Personalvertretung. Die Mitglieder sollen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eig-
nung besitzen. Sie werden für die Dauer ihrer Tätigkeit von der Dienst-
stelle und dem Personalrat bestimmt. Die oder der Vorsitzende der 
Personalvertretung beruft die Mitglieder des Digitalisierungsaus-
schusses zur konstituierenden Sitzung ein und leitet diese. Der Digi-
talisierungsausschuss soll einmal im Vierteljahr zusammentreten. Er 
kann sachkundige Beschäftigte im Einzelfall ergänzend hinzuziehen. 
Er hat die Aufgabe, über Angelegenheiten, die die Digitalisierung der 
Dienststelle betreffen, zu beraten und die Personalvertretung zu un-
terrichten. Zu den Angelegenheiten der Digitalisierung zählen insbe-
sondere 

1. die Einführung von Software für Fachanwendungen und Verwal-
tungsdienstleistungen, 

2. der Einsatz von künstlicher Intelligenz, 

3. die Verwendung von Dokumentenmanagementsystemen und 

4. die Nutzung von Videokonferenzsystemen. 
 
Zur Erfüllung der Aufgaben hat die Dienststelle den Digitalisierungs-
ausschuss rechtzeitig und umfassend unter Vorlage der erforderlichen 
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Unterlagen zu unterrichten. Einzelheiten über die Organisation des Di-
gitalisierungsausschusses und über die Aufgaben können durch 
Dienstvereinbarung geregelt werden. § 46 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
3 sowie § 49 finden entsprechende Anwendung für die Mitglieder des 
Digitalisierungsausschusses. 

 
§ 81 

Beratende Teilnahme an Prüfungen 
 

Bei mündlichen und praktischen Prüfungen, die eine Dienststelle von 
den Angehörigen des öffentlichen Dienstes ihres Bereichs abnimmt, 
ist einem Mitglied des für diesen Bereich zuständigen Personalrats, 
das von diesem benannt ist, die beratende Teilnahme zu gestatten. 
Zur Prüfung gehört auch die Beratung des Prüfungsergebnisses. Bei 
mündlichen Prüfungen, die an einer anderen Dienststelle abgelegt 
werden, kann sich der zuständige Personalrat durch den bei dieser 
Dienststelle gebildeten Personalrat vertreten lassen.  
 

§ 82 
Beteiligung am Arbeits- und Gesundheitsschutz und  

an der Unfallverhütung 
 
(1) Der Personalrat hat auf die Verhütung von Unfall- und Gesund-
heitsgefahren zu achten, die für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zuständigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu un-
terstützen und sich für die Durchführung des Arbeitsschutzes einzu-
setzen. 
 
(2) Der Personalrat ist zuzuziehen bei Einführung und Prüfung von 
Arbeitsschutzeinrichtungen und bei Unfalluntersuchungen, die von 
der Dienststelle oder den zuständigen Stellen vorgenommen werden. 
Das Gleiche gilt für die aus Gründen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in der Dienststelle durchzuführenden Besichtigungen. 
 
(3) An den Besprechungen der Leiterin oder des Leiters der Dienst-
stelle mit den Sicherheitsbeauftragten oder dem Sicherheitsaus-
schuss nach § 22 Absatz 2 des Siebten Buches des Sozialgesetzbu-
ches nehmen Beauftragte des Personalrats teil. 
 
(4) Der Personalrat erhält die Niederschriften über Untersuchungen, 
Besichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 
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2 und 3 hinzuzuziehen ist. 
 
(5) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle hat dem Personalrat 
eine Durchschrift der nach § 193 des Siebten Buches des Sozialge-
setzbuches vom Personalrat zu unterschreibenden Unfallanzeige 
auszuhändigen. 
 

§ 83 
Datenschutz 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Personalrat 
die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten. Wird der Perso-
nalrat im Rahmen seiner Zuständigkeit zur Erfüllung seiner Aufgaben 
tätig und verarbeitet er hierbei personenbezogene Daten, so ist die 
Dienststelle der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Dienststelle und der Personal-
rat unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften.  
 
 

A b s c h n i t t  3  
M i t b e s t i m m u n g  

 
U n t e r a b s c h n i t t  1  

V e r f a h r e n  d e r  M i t b e s t i m m u n g  
 

§ 84 
Verfahren zwischen Dienststelle und Personalrat 

 
(1) Der Personalrat bestimmt in allen personellen, sozialen und orga-
nisatorischen Angelegenheiten mit, soweit nicht eine abschließende 
gesetzliche oder tarifvertragliche Regelung besteht, die einen Beurtei-
lungs- oder Ermessensspielraum ausschließt. Die Mitbestimmung 
entfällt beim Erlass von Rechtsvorschriften sowie bei Organisations-
entscheidungen und Verwaltungsanordnungen der Landesregierung. 
Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrats unter-
liegt, kann sie nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle unterrichtet den Perso-
nalrat von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustim-



66 

 

mung. Der Personalrat kann verlangen, dass die Leiterin oder der Lei-
ter der Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme schriftlich oder elekt-
ronisch begründet.  
 
(3) Der Beschluss des Personalrats ist der Leiterin oder dem Leiter 
der Dienststelle innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung mit-
zuteilen. In dringenden Fällen kann die Leiterin oder der Leiter der 
Dienststelle diese Frist auf drei Arbeitstage abkürzen. Der Personalrat 
und die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle können im Einzelfall 
oder für die Dauer der Amtszeit des Personalrats abweichende Fristen 
vereinbaren. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Perso-
nalrat innerhalb der genannten Frist die Zustimmung unter Angabe 
der Gründe schriftlich oder elektronisch verweigert. In den Fällen des 
§ 41 Absatz 1 verlängert sich diese Frist um eine Woche. Soweit der 
Personalrat dabei Beschwerden oder Behauptungen tatsächlicher Art 
vorträgt, die für eine Angehörige oder einen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden kön-
nen, hat die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle der oder dem An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben; die Äußerung ist aktenkundig zu machen. 
 

§ 85 
Stufenverfahren 

 
(1) Kommt eine Einigung über eine von der Leiterin oder von dem Lei-
ter der Dienststelle beabsichtigte Maßnahme nicht zustande, so kann 
sie oder er innerhalb von zwei Wochen die Angelegenheit der überge-
ordneten Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung besteht, schrift-
lich oder elektronisch vorlegen. Kommt eine Einigung über eine vom 
Personalrat beantragte Maßnahme nicht zustande oder trifft die Leite-
rin oder der Leiter der Dienststelle innerhalb der in § 91 Absatz 2 ge-
nannten Fristen keine Entscheidung, so kann der Personalrat inner-
halb von zwei Wochen nach Fristablauf die Angelegenheit der Stufen-
vertretung, die bei der übergeordneten Dienststelle besteht, schriftlich 
oder elektronisch vorlegen. Der Personalrat und die Leiterin oder der 
Leiter der Dienststelle können im Einzelfall eine von Satz 1 abwei-
chende Frist vereinbaren. Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle 
und der Personalrat unterrichten sich gegenseitig, wenn sie die Ange-
legenheit der übergeordneten Dienststelle oder der bei ihr bestehen-
den Stufenvertretung vorlegen.  
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(2)  Einigt sich die übergeordnete Dienststelle mit der bei ihr bestehen-
den Stufenvertretung nicht, so hat sie die Angelegenheit innerhalb von 
zwei Wochen der obersten Dienstbehörde zu unterbreiten. Die Leite-
rin oder der Leiter der obersten Dienstbehörde hat die Angelegenheit 
innerhalb von zwei Wochen mit dem zuständigen Hauptpersonalrat zu 
erörtern. Der Hauptpersonalrat und die Leiterin oder der Leiter der 
obersten Dienstbehörde können im Einzelfall eine abweichende Frist 
vereinbaren. Handelt es sich bei der Dienststelle, in der nach Absatz 
1 Satz 1 und 2 eine Einigung nicht erzielt werden kann, um eine 
oberste Dienstbehörde, so richtet sich das weitere Verfahren unmittel-
bar nach § 86. 
 
(3) Bei Gemeinden, Gemeindeverbänden sowie den sonstigen Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit ein-
stufigem Verwaltungsaufbau, die der Aufsicht des Landes unterste-
hen, tritt in Verfahren nach Absatz 1 und 2 sowie nach den §§ 86 bis 
89 an die Stelle der obersten Dienstbehörde und an die Stelle der 
übergeordneten Dienststelle das in ihren Verfassungen oder Satzun-
gen jeweils vorgesehene Beschlussorgan oder, wenn ein solches 
nicht vorhanden ist, die zuständige Aufsichtsbehörde. An die Stelle 
der Stufenvertretung tritt der Personalrat. 
 

§ 86 
Anrufung der Einigungsstelle 

 
Ergibt sich zwischen der obersten Dienstbehörde und der bei ihr be-
stehenden zuständigen Personalvertretung keine Einigung, kann jede 
Seite die Einigungsstelle anrufen. Die Frist zur Anrufung der Eini-
gungsstelle beträgt vier Wochen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Maß-
nahme als abgelehnt. 
 

§ 87 
Bildung und Zusammensetzung der Einigungsstelle 

 
(1) Bei der obersten Dienstbehörde wird von Fall zu Fall eine Eini-
gungsstelle gebildet. 
(2)  Sie besteht aus je drei Beisitzerinnen oder Beisitzern, die von der 
obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestehenden zuständigen 
Personalvertretung bestellt werden, und einer oder einem unpartei-
ischen Vorsitzenden, auf deren oder dessen Person sich beide Par-
teien einigen. § 40 Satz 1 gilt entsprechend. Die oder der Vorsitzende 
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muss die Befähigung zum Richteramt besitzen. Unter den Beisitzerin-
nen und Beisitzern, die von der Personalvertretung gestellt werden, 
muss sich eine Angehörige oder ein Angehöriger jeder von ihr vertre-
tenen Gruppe befinden, es sei denn, die Angelegenheit betrifft ledig-
lich eine Gruppe. Kommt eine Einigung über die Person der oder des 
Vorsitzenden innerhalb von vier Wochen nach Anrufung der Eini-
gungsstelle nicht zustande, so bestellt sie die Präsidentin oder der 
Präsident des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes. 
 
(3) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unabhängig, an Anträge 
und Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen. 
Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich. § 46 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 
Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden. Der oder dem Vorsitzenden kann eine Entschädigung für 
Zeitaufwand gewährt werden. 
 

§ 88 
Verfahren der Einigungsstelle 

 
(1) Die Entscheidung der Einigungsstelle soll innerhalb von sechs 
Wochen, nachdem sie angerufen wurde, ergehen. 

(2) Die Verhandlung ist nicht öffentlich. § 38 Absatz 4 gilt entspre-
chend. Der obersten Dienstbehörde und der zuständigen Personal-
vertretung ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Beauftragte einer 
in der Personalvertretung vertretenen Gewerkschaft dürfen bei den 
Verhandlungen anwesend sein, wenn die Mehrheit der von der obers-
ten Dienstbehörde oder der von der Personalvertretung benannten 
Beisitzerinnen oder Beisitzer dies beantragt. 

(3) Die Einigungsstelle entscheidet nach mündlicher Beratung durch 
mehrheitlichen Beschluss. Bei der Beschlussfassung hat sich die oder 
der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stim-
menmehrheit nicht zustande, so nimmt die oder der Vorsitzende nach 
weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Bei dieser 
erneuten Beschlussfassung gilt Stimmenthaltung als Ablehnung. Die 
Einigungsstelle kann den Anträgen der Beteiligten auch teilweise ent-
sprechen. Der Beschluss der Einigungsstelle muss sich im Rahmen 
der geltenden Rechtsvorschriften halten. Der Beschluss der Eini-
gungsstelle ist schriftlich zu begründen, von der oder dem Vorsitzen-
den zu unterschreiben und den Beteiligten zuzustellen. 

(4) Für die Verhandlung und Beschlussfassung der Einigungsstelle gilt 
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§ 38 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 sowie Satz 2 entsprechend. Die Ver-
handlung und Beschlussfassung mittels Video- oder Telefonkonferenz 
ist unzulässig, wenn ein Mitglied der Einigungsstelle binnen einer von 
der oder von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist gegenüber der 
oder dem Vorsitzenden widerspricht. Mitglieder der Einigungsstelle, 
die mittels Video- oder Telefonkonferenz teilnehmen, gelten als anwe-
send. Vor Beginn der Beratung stellt die oder der Vorsitzende die Teil-
nahme der zugeschalteten Mitglieder fest und trägt sie in eine Anwe-
senheitsliste ein. 

 
§ 89 

Bindung an die Beschlüsse der Einigungsstelle 
 

(1) Der Beschluss der Einigungsstelle bindet abgesehen von den 
Fällen der Absätze 2 und 3 die Beteiligten. 

(2) Bei obersten Landesbehörden kann gegen Beschlüsse der Eini-
gungsstelle nach Absatz 1, die im Einzelfall wegen ihrer Auswirkun-
gen auf das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regierungs-
verantwortung sind, innerhalb eines Monates nach Zustellung die end-
gültige Entscheidung der Landesregierung beantragt werden. Satz 1 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die oberste Dienstbehörde 
entscheidet, wenn der Beschluss der Einigungsstelle keine oberste 
Landesbehörde betrifft. 

(3) In allen personellen Angelegenheiten, insbesondere in denjenigen 
des § 92 Absatz 1 und Absatz 2, und in allen organisatorischen Ange-
legenheiten, mit Ausnahme der in § 94 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 8, 
11 und 13 bis 15 genannten Angelegenheiten, beschließt die Eini-
gungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffassung der obersten Dienst-
behörde anschließt, eine Empfehlung an diese. Die oberste Dienstbe-
hörde entscheidet sodann endgültig. Dies gilt auch, wenn die Eini-
gungsstelle sechs Wochen seit ihrer Anrufung keine Empfehlung ab-
gegeben oder keinen Beschluss mitgeteilt hat. 

(4) Folgt die oberste Landesbehörde der Empfehlung der Einigungs-
stelle nicht, so hat sie ihre Entscheidung gegenüber dem Personalrat 
und der Landesregierung schriftlich oder elektronisch zu begründen. 
Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(5) Folgt in Angelegenheiten der Kommunalverwaltung das nach § 85 
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Absatz 3 zuständige Beschlussorgan der Empfehlung der Einigungs-
stelle nicht, so hat es seine Entscheidung gegenüber dem Personalrat 
schriftlich oder elektronisch zu begründen. Absatz 3 Satz 2 und § 106 
bleiben hiervon unberührt. 

 
§ 90 

Vorläufige Maßnahmen 
 

Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle kann bei Maßnahmen, die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgülti-
gen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie oder er hat dem 
Personalrat die vorläufigen Regelungen mitzuteilen und zu begründen 
und unverzüglich das Verfahren der Mitbestimmung einzuleiten oder 
fortzusetzen. 

 
§ 91 

Initiativrecht des Personalrats 
 
(1) Beantragt der Personalrat eine Maßnahme, die seiner Mitbestim-
mung unterliegt, so hat er sie der Leiterin oder dem Leiter der Dienst-
stelle schriftlich oder elektronisch vorzuschlagen und zu begründen.  
 
(2)  Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle gibt dem Personalrat 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags ihre oder seine 
Entscheidung bekannt oder erteilt, falls eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht möglich ist, einen Zwischenbescheid. Bei Erteilung ei-
nes Zwischenbescheides ist die Entscheidung unverzüglich, spätes-
tens aber innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Frist des Sat-
zes 1 zu treffen. Eine Ablehnung der beantragten Maßnahme und ein 
Zwischenbescheid sind schriftlich oder elektronisch zu begründen.  
 
 

U n t e r a b s c h n i t t  2  
A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  M i t b e s t i m m u n g   

 
§ 92 

Mitbestimmung in Personalangelegenheiten 

(1) Der Personalrat bestimmt mit in Personalangelegenheiten insbe-
sondere bei 
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1. der Einstellung, 

2. der Beförderung, der Verleihung eines anderen Amtes mit anderer 
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe oder des Lauf-
bahnabschnittes, beim Laufbahnwechsel sowie bei der Zulassung 
zum Aufstieg, 

3. der nicht nur vorübergehenden Übertragung der Dienstaufgaben ei-
nes anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt, 

4. der Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätig-
keit auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,   

5. der Eingruppierung, der Umgruppierung, der Höher- oder Rück-
gruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

6. der Kündigung durch den Arbeitgeber oder sonstiger Änderung des 
Arbeitsvertrages,  

7. der Versetzung, 

8. der anderweitigen Verwendung in derselben Dienststelle für eine 
Dauer von mehr als drei Monaten, wenn damit ein Wechsel des 
Dienstortes verbunden ist; für den Bereich der Vollzugspolizei gilt dies 
auch bei der anderweitigen Verwendung in einer anderen Dienststelle, 

9. der Abordnung, der Zuweisung oder der Personalgestellung für 
eine Dauer von mehr als drei Monaten, 

10. der Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern über die Altersgrenze hinaus, 

11. der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand, sofern die Beamtin 
oder der Beamte die Mitbestimmung beantragt, 

12. der Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe, sofern 
sie nicht auf deren Antrag erfolgt, 
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13. der Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, sofern 
sie nicht wegen Beendigung des vorgeschriebenen Vorbereitungs-
dienstes oder auf deren Antrag erfolgt, 

14. der Kürzung der Anwärterbezüge, 

15. der Einschränkung und der Untersagung einer Nebentätigkeit, 

16. Anordnungen, die die Freiheit der Wahl der Wohnung beschrän-
ken, 

17. der Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung nach § 79, 
§ 83a und § 83b des Saarländischen Beamtengesetzes sowie bei der 
Ablehnung eines Antrags auf entsprechende Änderung des Arbeits-
vertrages bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

18. der Gewährung oder der Ablehnung eines Antrags auf mobile Bild-
schirmarbeit oder alternierende Telearbeit, 

19. der Ablehnung eines Antrags auf Beurlaubung nach § 83 des 
Saarländischen Beamtengesetzes sowie bei der Ablehnung eines ent-
sprechenden Antrags auf Beurlaubung ohne Fortzahlung des Entgelts 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und  

20. der erneuten Zuweisung des Arbeitsplatzes gemäß Arbeitsplatzsi-
cherungsvorschriften sowie nach der Beendigung einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge nach § 83 des Saarländischen Beamtengesetzes. 
 
(2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Rege-
lung nicht besteht, insbesondere mitzubestimmen bei 

1. der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungs-
veranstaltungen, mit Ausnahme der Nachbesetzung freier Plätze von 
Fortbildungsveranstaltungen, 
 
2. der Festlegung des Inhalts der Beurteilungsrichtlinien,  
 
3. der Bestellung von Vertrauens- und Betriebsärztinnen und Vertrau-
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ens- und Betriebsärzten und der Benennung der oder des Sicherheits-
beauftragten für Arbeitsschutz und Unfallverhütung, der oder des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten und der oder des Antikorrupti-
onsbeauftragten,  
 
4. den Grundsätzen der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung in 
der Dienststelle und 
 
5. der Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen eine Angehö-
rige oder einen Angehörigen der Dienststelle, sofern diese oder dieser 
die Mitbestimmung beantragt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für  

1. die in § 7 genannten Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die zu 
selbstständigen Entscheidungen in mitbestimmungspflichtigen Perso-
nalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind, 

2. die Beamtinnen und Beamten auf Zeit oder 

3. die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzbaren Beamtin-
nen und Beamten. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Beamtenstellen der Besoldungs-
gruppe A 16 im nichtministeriellen Bereich, der Besoldungsordnung 
B, der Besoldungsgruppe R 2 mit Zulage und darüber sowie für ver-
gleichbare tarifliche oder außertarifliche Arbeitnehmerstellen nur auf 
Antrag der Betroffenen. Abweichend von Satz 1 entfällt für Beamten-
stellen der Besoldungsgruppe A 16 und A 16 mit Amtszulage sowie 
für vergleichbare tarifliche oder außertarifliche Arbeitnehmerstellen im 
Bereich der Schulen und für den Bildungscampus Saarland das An-
tragserfordernis.  
 
(5) Der Personalrat kann die Zustimmung verweigern, wenn triftige 
Gründe vorliegen, insbesondere wenn  

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Bestim-
mung in einem Tarifvertrag, eine gerichtliche Entscheidung, eine 
Dienstvereinbarung oder eine Verwaltungsanordnung verstößt, 
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2. die begründete Besorgnis besteht, dass durch die Maßnahme die 
oder der Betroffene oder eine andere Angehörige oder ein anderer 
Angehöriger der Dienststelle benachteiligt wird, ohne dass dies aus 
persönlichen oder dienstlichen Gründen gerechtfertigt ist oder 

3. die begründete Besorgnis besteht, dass die oder der Angehörige 
der Dienststelle oder die Bewerberin oder der Bewerber durch ihr oder 
sein Verhalten den Frieden in der Dienststelle stören werde.  

 
§ 93 

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

(1) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Rege-
lung nicht besteht, mitzubestimmen insbesondere über 

1. die Errichtung, die Verwaltung und die Auflösung von sozialen Ein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 

2. die Zuweisung und die Kündigung von Wohnungen, über die die 
Dienststelle für ihre Angehörigen verfügt, sowie bei der allgemeinen 
Festsetzung der Nutzungsbedingungen, 

3. die Zuweisung von Dienst- und Pachtland und die Festsetzung der 
Nutzungsbedingungen, 

4. die Gewährung von Unterstützungen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen, jedoch nur mit Einwilligung der Antragstellerin oder 
des Antragstellers, und 

5. die Aufstellung von Sozialplänen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 bestimmt auf Verlangen 
der Antragstellerin oder des Antragstellers nur der Vorstand des Per-
sonalrats mit. 

 
§ 94 

Mitbestimmung in organisatorischen Angelegenheiten 
 
(1)  Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Re-
gelung nicht besteht, mitzubestimmen insbesondere über 
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1. die Dauer, den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit ein-
schließlich der Pausen, der Festsetzung von Kurz- oder Mehrarbeit 
sowie der Anrechnung der Pausen und der Dienstbereitschaften und 
alle sonstigen die Dienstdauer beeinflussenden allgemeinen Regelun-
gen, 

2. die Einführung, die Änderung und die Aufhebung von Arbeitszeit-
modellen, 

3. die Gestaltung der Arbeitsplätze,  

4. die Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubs-
plans, 

5. die Zeit, den Ort und die Art der Auszahlung der Dienstbezüge und 
Arbeitsentgelte,  

6. Fragen der betrieblichen Entgeltfindung, die Aufstellung von Ent-
geltgrundsätzen, die Einführung und die Anwendung von neuen Ent-
geltmethoden sowie deren Änderung, die Festsetzung der Akkord- 
und Prämiensätze sowie der leistungsbezogenen und sonstigen Zula-
gen, 

7. die Durchführung der Berufsausbildung bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mit Ausnahme der Gestaltung von Lehrveranstaltun-
gen und der Auswahl von Lehrpersonen, 

8. allgemeine Fragen der Fortbildung der Angehörigen der Dienst-
stelle, 

9. den Erlass von Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstel-
lungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen, 

10. Maßnahmen, die der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf sowie der Durchsetzung der tatsächli-
chen Gleichstellung von Frauen und Männern, der Vermeidung von 
Benachteiligungen von Menschen, die sich keinem dieser Geschlech-
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ter zuordnen, sowie der Vermeidung von Benachteiligungen von Men-
schen mit Behinderungen dienen, insbesondere bei der Einstellung, 
Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen 
Aufstieg, 

11. die Aufstellung von Grundsätzen für die Bewertung anerkannter 
Vorschläge im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens, 

12. den Inhalt von Personalfragebögen, soweit sie nicht der Finanz-
kontrolle durch den Rechnungshof dienen, 

13. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und sonstigen Gesundheitsschädigungen sowie zum 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften, 

14. die Grundsätze des behördlichen oder betrieblichen Gesundheits- 
und Eingliederungsmanagements, 

15. die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens 
der Angehörigen,  

16. Maßnahmen, die die Hebung der Arbeitsleistung oder Erleichte-
rung des Arbeitsablaufs zur Folge haben, 

17. die Einführung, die Anwendung, die wesentliche Änderung oder 
die wesentliche Erweiterung von automatisierter Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Angehörigen der Dienststelle außerhalb von 
Besoldungs-, Entgelt- und Versorgungsleistungen, 

18. die Einführung, die Anwendung, die wesentliche Änderung oder 
die wesentliche Erweiterung von technischen Einrichtungen, die ge-
eignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Angehörigen der 
Dienststelle zu überwachen, 

19. die Einführung, die wesentliche Änderung oder die wesentliche 
Ausweitung neuer Arbeitsmethoden, insbesondere Maßnahmen der 
technischen Rationalisierung, 
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20. die Einführung, die Änderung und die Aufhebung von Arbeitsfor-
men außerhalb der Dienststelle, insbesondere in Fällen von mobiler 
und alternierender Telearbeit, 

21. Maßnahmen zur Änderung der Arbeitsorganisation, soweit sie 
nicht von Nummer 19 erfasst sind,  

22. die Einführung, die wesentliche Änderung oder die wesentliche 
Ausweitung behördlicher oder betrieblicher Informations- und Kom-
munikationsnetze und 

23. die Übertragung von Arbeiten der Dienststelle, die üblicherweise 
von ihren Angehörigen wahrgenommen werden, an Privatpersonen 
oder wirtschaftliche Unternehmen (Privatisierung), sofern die Übertra-
gung länger als ein Jahr erfolgen soll.  
 
(2) Muss für gewisse Angehörige der Dienststelle die tägliche Arbeits-
zeit nach Erfordernissen, die die Dienststelle nicht voraussehen kann, 
unregelmäßig und kurzfristig festgesetzt werden, so beschränkt sich 
die Mitbestimmung auf die Grundsätze über die Aufstellung der 
Dienstpläne. 
 

 
A b s c h n i t t  4  
M i t w i r k u n g  

 
U n t e r a b s c h n i t t  1  

V e r f a h r e n  d e r  M i t w i r k u n g  
 

§ 95 
Verfahren zwischen Dienststelle und Personalrat 

(1) Soweit der Personalrat an Entscheidungen mitwirkt, ist die beab-
sichtigte Maßnahme mit dem Ziel einer Verständigung rechtzeitig und 
eingehend mit ihm zu erörtern.  
 
(2) Äußert sich der Personalrat hierzu nicht innerhalb von zwei Wo-
chen oder hält er bei Erörterung seine Einwendungen nicht aufrecht, 
so gilt die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt. Der Personalrat und 
die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle können im Einzelfall oder 
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für die Dauer der Amtszeit des Personalrats eine abweichende Frist 
vereinbaren. Erhebt der Personalrat Einwendungen, so hat er sie der 
Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle mitzuteilen. Soweit der Per-
sonalrat dabei Beschwerden oder Behauptungen tatsächlicher Art 
vorträgt, die für eine Angehörige oder einen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden kön-
nen, ist der oder dem Angehörigen des öffentlichen Dienstes Gele-
genheit zur Äußerung zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 

§ 96 
Stufenverfahren 

(1) Kommt eine Einigung zwischen der Leiterin oder dem Leiter der 
Dienststelle und dem Personalrat nicht zustande, so kann jeder auf 
dem Dienstweg binnen einer Woche der übergeordneten Dienststelle, 
bei der eine Stufenvertretung besteht, die Angelegenheit mit dem An-
trag auf Entscheidung der obersten Dienstbehörde vorlegen. Diese 
entscheidet nach Beratung mit der bei ihr bestehenden Stufenvertre-
tung endgültig. Der Personalrat und die Leiterin oder der Leiter der 
Dienststelle können im Einzelfall eine abweichende Frist vereinbaren. 
§ 85 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Ist ein Antrag gemäß Absatz 1 gestellt, so ist die beabsichtigte 
Maßnahme bis zur endgültigen Entscheidung auszusetzen. 

 
§ 97 

Vorläufige Maßnahmen 
 

Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle kann bei Maßnahmen, die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgülti-
gen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie oder er hat dem 
Personalrat die vorläufigen Regelungen mitzuteilen und zu begründen 
und unverzüglich das Verfahren der Mitwirkung einzuleiten oder fort-
zusetzen.  
 

§ 98 
Initiativrecht des Personalrats 

 
Beantragt der Personalrat eine Maßnahme, die seiner Mitwirkung un-
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terliegt, so hat er sie der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle mit-
zuteilen. Diese oder dieser hat sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
zu äußern. Eine Ablehnung ist schriftlich oder elektronisch zu begrün-
den. 
 

U n t e r a b s c h n i t t  2  
A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  M i t w i r k u n g  

 
§ 99 

Angelegenheiten der Mitwirkung 
 

(1) Der Personalrat hat mitzuwirken bei  
 
1. der Ermittlung der für die Berechnung des Personalbedarfs maß-
gebenden Grundlagen, 
 
2. der Aufstellung von Förderplänen zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern, 
 
3. der Stellenbewertung,  
 
4. der Aufstellung von Organisationsplänen und des Stellenplanent-
wurfs,  
 
5. der Veranschlagung der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen 
Mittel für die sozialen Angelegenheiten der Angehörigen der Dienst-
stelle,  
 
6. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach dem Dritten Buch des 
Sozialgesetzbuches,  
 
7. Aufträgen zur Überprüfung der Organisation oder der Wirtschaft-
lichkeit der Dienststelle durch Dritte und 
 
8. der Auflösung, der Einschränkung, der Verlegung oder der Zusam-
menlegung, der Aufspaltung oder der Ausgliederung von Dienststellen 
oder wesentlichen Teilen von ihnen. 
 
(2) Der Personalrat wirkt mit bei der Vorbereitung von Verwaltungsan-
ordnungen einer Dienststelle für die innerdienstlichen sozialen, perso-
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nellen und organisatorischen Angelegenheiten ihres Geschäftsberei-
ches, wenn nicht nach § 53 des Beamtenstatusgesetzes und § 104 
Absatz 2 des Saarländischen Beamtengesetzes die Spitzenorganisa-
tionen der zuständigen Gewerkschaften zu beteiligen sind. Soweit be-
absichtigte Verwaltungsanordnungen über den Geschäftsbereich ei-
ner obersten Dienstbehörde hinausgehen, haben die bei der Vorbe-
reitung beteiligten obersten Dienstbehörden die zuständigen Perso-
nalvertretungen nach Satz 1 zu beteiligen. 

 
A b s c h n i t t  5  

A n h ö r u n g  
 

§ 100 
Angelegenheiten der Anhörung 

 
(1) Vor der außerordentlichen Kündigung einer Arbeitnehmerin oder 
eines Arbeitnehmers und vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
während der Probezeit sowie vor Abmahnungen ist der Personalrat 
anzuhören. Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle hat die beab-
sichtigte Maßnahme zu begründen. 
 
(2) Hat der Personalrat Bedenken, so hat er sie der Leiterin oder dem 
Leiter der Dienststelle unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Ar-
beitstagen, unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Eine ohne Anhö-
rung des Personalrats ausgesprochene außerordentliche Kündigung 
ist unwirksam. 
 

 
T e i l  2  

B e s o n d e r e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  E i n z e l -
z w e i g e  d e s  ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t e s   

 

Kapitel 1 
Grundsatz 

 
§ 101 

Grundsatz 
 

Für die nachstehenden Zweige des öffentlichen Dienstes gilt Teil 1 
insoweit entsprechend, als im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
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Kapitel 2 
Oberste Landesbehörden  

 
§ 102 

Sondervertretung 

(1) In Angelegenheiten, die alle obersten Landesbehörden betreffen, 
und die einheitlich zu regeln sind, nimmt die Aufgaben der bei diesen 
gebildeten Stufenvertretungen oder der Personalräte, soweit eine Stu-
fenvertretung nicht besteht, eine Sondervertretung wahr. Diese setzt 
sich aus je drei Mitgliedern zusammen, die von den bei den obersten 
Landesbehörden gebildeten Stufenvertretungen oder Personalräten 
aus ihrer Mitte gewählt werden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 nimmt die Aufgaben der Leiterin oder 
des Leiters der Dienststelle das Ministerium für Inneres, Bauen und 
Sport wahr. Es ist zugleich oberste Dienstbehörde 
 
 

Kapitel 3 
Kommunalverwaltung 

 
§ 103 

Kommunale Gebietskörperschaften  

(1) Dienststelle bei kommunalen Gebietskörperschaften ist die Ver-
waltungsbehörde der Gebietskörperschaft (Gemeindeverwaltung, 
Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, Regionalverbandsverwaltung); 
dies gilt nicht für Schulen. § 6 Absatz 2 findet keine Anwendung. 

(2) Kommunale Eigenbetriebe, Anstalten und Verwaltungsstellen, die 
nicht nur vorübergehend mehr als 20 Angehörige beschäftigen, erhal-
ten eine eigene Personalvertretung, wenn die Mehrheit der wahlbe-
rechtigten Angehörigen dies in geheimer Abstimmung beschließt. An 
der Wahl der allgemeinen Personalvertretung der Dienststelle neh-
men sie nicht teil. § 6 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(3) Für Angehörige einer kommunalen Gebietskörperschaft, die deren 
Vertretungskörperschaft (Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag, Regional-
versammlung) angehören, gilt § 14 Absatz 2 Nummer 3 entspre-
chend.  
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(4) Der Vorstand ist berechtigt, an den Sitzungen der Vertretungskör-
perschaft und deren Ausschüssen mit Ausnahme der Beschlussfas-
sung teilzunehmen und die Auffassung des Personalrats (Gesamtper-
sonalrats) darzulegen, sofern personelle oder soziale Angelegenhei-
ten der Angehörigen der Dienststelle behandelt werden. Termin und 
Tagesordnung sind dem Personalrat (Gesamtpersonalrat) rechtzeitig 
bekannt zu geben. 
 

§ 104 
Gemeinsame Einigungsstellen 

 
Durch Rechtsverordnung der Landesregierung kann bestimmt wer-
den, dass für kommunale Gebietskörperschaften eines bestimmten 
räumlichen Bereichs gemeinsame Einigungsstellen entsprechend 
§ 87 zu bilden sind. Dabei kann die Bestellung der oder des Vorsit-
zenden und der Beisitzerinnen und Beisitzer abweichend von § 87 ge-
regelt werden. 
 

§ 105 
Zweckverbände und andere öffentlich-rechtliche Verbände 

(1) Die §§ 103 und 104 finden auf Zweckverbände und andere öffent-
lich-rechtliche Verbände kommunaler Körperschaften entsprechend 
Anwendung. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 12 Absatz 1 nicht vor, so sind 
die Angehörigen der Dienststelle wahlberechtigt beziehungsweise 
wählbar für den Personalrat der Dienststelle, bei der die Geschäfte 
des Verbandes geführt werden. 
 

§ 106 
Anrufen der Aufsichtsbehörde 

Hält der Personalrat in Angelegenheiten, die seiner Beteiligung unter-
liegen, ein Eingreifen im Wege der Staatsaufsicht für angezeigt, so 
kann er den Sachverhalt mit seiner Stellungnahme der zuständigen 
Aufsichtsbehörde unterbreiten. Diese entscheidet im Rahmen ihrer 
Befugnisse. 
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Kapitel 4 
Polizei 

 
§ 107 

Dienststellen und Hauptpersonalrat 

(1) Im Bereich der Vollzugspolizei gilt als Dienststelle das Landespo-
lizeipräsidium ohne die Polizeiinspektionen. Die Gesamtheit der Be-
diensteten in den Polizeiinspektionen bildet daneben eine eigene 
Dienststelle. Als Leiterin oder als Leiter der Dienststelle nach Satz 2 
gilt die Landespolizeipräsidentin oder der Landespolizeipräsident. 

(2) Beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird ein Poli-
zeihauptpersonalrat gebildet. Seine Mitglieder werden von den Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die 

 
1. in den Dienststellen nach Absatz 1, 
  
2. beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport und 
 
3. in den Dienststellen des nachgeordneten Bereiches des Ministeri-
ums für Inneres, Bauen und Sport  
 
beschäftigt sind, gewählt. Satz 2 gilt nicht für die Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamten, die in der Abteilung für Verfas-
sungsschutz des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport beschäf-
tigt sind. Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
nehmen an der Wahl zur allgemeinen Stufenvertretung nicht teil. 
 

Kapitel 5 
Verfassungsschutz 

 
§ 108 

Verfassungsschutz und Ausnahmen  

Die Abteilung für Verfassungsschutz im Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport gilt als Dienststelle. Für die Angehörigen der Abtei-
lung gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:  

1. Die Leiterin oder der Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz im 
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Ministerium für Inneres, Bauen und Sport kann nach Anhörung des 
Personalrats bestimmen, dass Angehörige der Dienststelle nicht an 
Personalversammlungen teilnehmen, wenn dies aus dienstlichen 
Gründen dringend geboten ist. 

2. Die Gewerkschaften üben die ihnen nach diesem Gesetz zustehen-
den Befugnisse gegenüber der Dienststelle, dem Personalrat und der 
Personalversammlung durch Vertreterinnen und Vertreter aus, die An-
gehörige der Dienststelle sind. Vertreterinnen und Vertreter der zu-
ständigen Arbeitgebervereinigungen nehmen an Sitzungen des Per-
sonalrats und an Personalversammlungen nicht teil. 

3. § 80 Absatz 1, 2 und 3 ist mit folgender Ergänzung anzuwenden: 
Dies gilt nicht für Unterlagen, die im öffentlichen Interesse der Ge-
heimhaltung bedürfen. Die Entscheidung hierüber trifft die Dienststelle 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Entspricht ihre Entscheidung nicht 
dem Antrag des Personalrats, so entscheidet auf Antrag des Perso-
nalrats das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. 

4. § 80 Absatz 4 und 5, § 94 Absatz 1 Nummer 9, 17 bis 23 und § 99 
Absatz 1 sind nicht anzuwenden, soweit es die Belange des Verfas-
sungsschutzes erfordern. 

5. An die Stelle des § 85 Absatz 1 und 2, § 86, § 87 und § 96 Absatz 
1 tritt folgende Regelung: 

Ergibt sich zwischen der Leiterin oder dem Leiter der Abteilung für 
Verfassungsschutz im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport und 
dem Personalrat keine Einigung, entscheidet nach Anhörung des Per-
sonalrats das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. 

6. Der Personalrat nimmt gleichzeitig die Aufgaben einer Stufenver-
tretung wahr; die Angehörigen der Dienststelle nehmen an den Wah-
len zu den Stufenvertretungen nicht teil. 
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 Kapitel 6 
              Schulen 
 

§ 109 
Gruppenbildung und Erweiterung des Personalrats 

(1) Die Lehrerinnen und Lehrer, Lehrhilfskräfte, pädagogischen Fach-
kräfte und anders erzieherisch, pflegerisch oder therapeutisch Tätigen 
bilden gemeinsam eine weitere Gruppe; die Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe schließt die Zugehörigkeit zu einer anderen aus. Für die Be-
teiligung des Personalrats bleibt die allgemeine Gruppenzugehörigkeit 
maßgebend. 

(2) Hauptberufliche Lehrkräfte, die nach Maßgabe des Privatschulge-
setzes Privatschulen zur Dienstleistung zugewiesen sind, nehmen nur 
an den Wahlen der für sie zuständigen Stufenvertretungen gemäß 
§ 111 teil. 
 
(3) Lehrerinnen und Lehrer, die an mehreren Schulen unterrichten, 
sind nur an der Schule wahlberechtigt und wählbar, an der sie über-
wiegend beschäftigt sind. Bei gleichem Umfang der Beschäftigung 
entscheidet die Lehrerin oder der Lehrer, in welcher Schule sie oder 
er das Wahlrecht ausübt; Entsprechendes gilt für ihre oder seine 
Wählbarkeit. Abweichend hiervon sind Lehrerinnen und Lehrer, deren 
Dienststelle sowohl eine Förderschule als auch ein Sonderpädagogi-
sches Förderzentrum ist, nur an dieser Förderschule wahlberechtigt 
und wählbar. Lehrerinnen und Lehrer, die an mehreren Schulen un-
terrichten, sind nur für die Stufenvertretung ihrer Stammschulform 
wahlberechtigt und wählbar; als Stammschulform gilt in diesem Falle 
die Schulform, der die Lehrerin oder der Lehrer stellenplanmäßig zu-
gewiesen ist. 
 
(4) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes gelten auch an das 
Deutsch-Französische Gymnasium abgeordnete französische Lehr-
kräfte sowie Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die aufgrund 
eines Gestellungsvertrages in Schulen weisungsgebunden beschäf-
tigt sind, ohne einer Verwaltung anzugehören. 
 
(5) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt auch das am 
Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum Perl tätige, vom Groß-
herzogtum Luxemburg dorthin entsandte pädagogische Personal. 
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§ 110 
Dienststellen und Leiterinnen und Leiter der Dienststellen  

(1) Als Dienststelle gilt die Gesamtheit der nicht als Lehrerinnen und 
Lehrer, Lehrhilfskräfte, pädagogische Fachkräfte oder anders erzie-
herisch, pflegerisch oder therapeutisch Tätigen an allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen und Schülerheimen, soweit das Ministe-
rium für Bildung und Kultur Einstellungsbehörde ist. Die Aufgaben der 
Leiterin oder des Leiters der Dienststelle nimmt das Ministerium für 
Bildung und Kultur wahr. 

(2) Als Dienststelle gilt jeweils die Gesamtheit der Studienreferenda-
rinnen und Studienreferendare oder der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter eines Studienseminars. Als Leiterin oder Leiter der 
Dienststelle gilt die jeweilige Seminarleiterin oder der jeweilige Semi-
narleiter. Innerhalb von zwei Monaten ab Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst wählen die Studienreferendarinnen und Studienreferen-
dare und die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die zum 
gleichen Zeitpunkt in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, je-
weils ein Personalratsmitglied und ein Ersatzmitglied nach § 18. Die 
zu den jeweiligen Einstellungsterminen für die Dauer des regulären 
Vorbereitungsdienstes gewählten Personalratsmitglieder bilden den 
Personalrat. § 14 Absatz 1 Nummer 2 und § 15 Absatz 1 finden keine 
Anwendung. 
 
(3) Bei der ersten Wahl des Personalrats nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes wählen die Studienreferendarinnen und Studienreferen-
dare sowie die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter eines 
jeden Einstellungstermins jeweils ein Personalratsmitglied und ein Er-
satzmitglied für die Dauer des jeweils verbleibenden regulären Vorbe-
reitungsdienstes. Absatz 2 bleibt unberührt. 
 

§ 111 
Hauptpersonalräte 

(1) Beim Ministerium für Bildung und Kultur werden Hauptpersonalräte 
gebildet für die staatlichen Lehrerinnen und Lehrer, Lehrhilfskräfte, 
pädagogischen Fachkräfte und anderen erzieherisch tätigen Perso-
nen  
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1. an Grundschulen sowie für die Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter am Studienseminar für das Lehramt der Primarstufe 
und für die übergreifenden Lehrämter der Primarstufe und der Sekun-
darstufe I, 

2. an Berufsbildungszentren und dort eingerichteten gymnasialen 
Oberstufen mit berufsbezogenen Fachrichtungen sowie für die Studi-
enreferendarinnen und Studienreferendare am Studienseminar für 
das Lehramt an beruflichen Schulen, 

3. an Gemeinschaftsschulen, Gemeinschaftsschulen in Abendform 
sowie für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am Stu-
dienseminar für die Lehrämter der Sekundarstufe I, 

4. an Gymnasien, am Abendgymnasium, am Saarland-Kolleg sowie 
für die Studienreferendarinnen und Studienreferendare am Studien-
seminar für das Lehramt für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, 

5. an Förderschulen sowie für die Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter am Studienseminar für das Lehramt für Sonderpädago-
gik. 

Die in Satz 1 genannten Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind, 
wenn ihnen die Funktion der Schulleiterin oder des Schulleiters oder 
der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters der Schullei-
terin oder des Schulleiters übertragen ist, für die in Satz 1 genannten 
Hauptpersonalräte nicht wählbar. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
nehmen an der Wahl zur allgemeinen Stufenvertretung nicht teil. Der 
nach § 110 Absatz 1 zu wählende Personalrat nimmt gleichzeitig die 
Aufgaben der Stufenvertretung wahr; für die Angehörigen dieser 
Dienststellen gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(3) Der bei  

1. der Hochschule des Saarlandes für Musik Saar, 

2. der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, 
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3. der Hochschule der Bildenden Künste Saar, 

4. dem Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum Perl, 

5. der Europäischen Schule Saarland 

gebildete Personalrat nimmt gleichzeitig die Aufgaben der Stufenver-
tretung wahr. Die Angehörigen dieser Dienststellen nehmen an der 
Wahl zur allgemeinen Stufenvertretung nicht teil. 

      

Kapitel 7 
Hochschulen und Forschungsstätten 

 
§ 112 

Sonderregelungen für den Hochschulbereich 
 
(1) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes für den Bereich der staat-
lichen Hochschulen gelten 
 
1. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung 
und Technik, 
 
2. die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
3. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben und  
 
4. die nebenberuflichen künstlerischen Assistentinnen und Assisten-
ten.  
 
Als Angehörige gelten nicht  
 
1. die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
 
2. die Personen, die mit der Verwaltung oder Vertretung einer Stelle 
als Professorin oder als Professor beauftragt sind, 
 
3. die Lehrbeauftragten und  
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4. das nebenberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Per-
sonal mit Ausnahme des in Satz 1 Nummer 4 genannten Personals. 
 
(2) Für das wissenschaftliche und künstlerische Personal nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 wird an den staatlichen Hochschulen ein 
eigener Personalrat gebildet. Dieser Personalrat nimmt auch die Be-
lange der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie der 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren wahr, sofern diese das 
Tätigwerden des Personalrats in eigener Angelegenheit beantragen. 
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte sowie Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren können an den Personalversammlun-
gen teilnehmen.  
 
(3) An der Universität des Saarlandes nehmen Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare im höheren Dienst und ihnen vergleichbare Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer an den Wahlen zum Personalrat nach 
Absatz 2 Satz 1 teil. Im Übrigen nehmen Bibliothekarinnen und Bibli-
othekare an den Wahlen zum Personalrat für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung und Technik teil. 

(4) Die bei den Hochschulen, mit Ausnahme der Fachhochschule für 
Verwaltung des Saarlandes, gebildeten Personalräte nehmen gleich-
zeitig die Aufgaben der Stufenvertretung wahr. Die Angehörigen die-
ser Dienststellen nehmen an der Wahl zur allgemeinen Stufenvertre-
tung nicht teil. 

(5) Die im Geschäftsbereich der obersten Dienstbehörden bestehen-
den Personalräte der Hochschulen können zur Behandlung gemein-
sam betreffender Angelegenheiten eine Arbeitsgemeinschaft bilden, 
wenn dies der Wahrnehmung der Befugnisse und Pflichten der einzel-
nen Personalräte förderlich ist. Die Gründung müssen die im Ge-
schäftsbereich der obersten Dienstbehörden bestehenden Personal-
räte beschließen. Der Arbeitsgemeinschaft gehören jeweils die oder 
der Vorsitzende und jeweils drei Mitglieder aus jedem Personalrat der 
Hochschulen an. Die Arbeitsgemeinschaft bestimmt aus ihrer Mitte 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. Die Befugnisse und Aufgaben der Personal-
räte nach diesem Gesetz bleiben unberührt; § 50 und Teil 1 Kapitel 6 
finden keine Anwendung. 
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§ 113 
Ausnahmen der Beteiligung 

(1) § 94 Absatz 1 Nummer 17 bis 23 findet keine Anwendung auf Ein-
richtungen, die unmittelbar der Lehre oder Forschung dienen. 

(2) Die Entscheidungen der Organe der Hochschulen im Bereich von 
Lehre und Forschung ergehen ohne Beteiligung des Personalrats. 

 
Kapitel 8 

Justizverwaltung 
 

§ 114 
Besondere Dienststellen  

(1) Als Dienststellen gelten  

1. die Gesamtheit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und  

2. die Gesamtheit der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.  

(2) Als Leiterin oder als Leiter der Dienststelle gilt im Fall des Absatzes 
1 Nummer 1 die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt, 
im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberlandesgerichts. 

(3) Innerhalb von zwei Monaten ab der Einstellung in den juristischen 
Vorbereitungsdienst wählen die Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare, die zum gleichen Zeitpunkt in den Vorbereitungsdienst 
eingestellt werden, jeweils ein Personalratsmitglied und ein Ersatzmit-
glied nach § 18. Die zu den jeweiligen Einstellungsterminen für die 
Dauer des regulären Vorbereitungsdienstes gewählten Personalrats-
mitglieder bilden den Personalrat. § 14 Absatz 1 Nummer 2 und § 15 
Absatz 1 finden keine Anwendung. 

(4) Der Personalrat der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und der 
Personalrat der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare neh-
men gleichzeitig die Aufgaben der Stufenvertretung wahr. 

(5) Bei der ersten Wahl des Personalrats nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes wählen die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen-
dare eines jeden Einstellungstermins jeweils ein Personalratsmitglied 
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und ein Ersatzmitglied für die Dauer des jeweils verbleibenden regu-
lären Vorbereitungsdienstes. Absatz 3 bleibt unberührt. 

 
§ 115 

Stufenvertretungen 

(1) Die Angehörigen der dem Ministerium der Justiz unterstellten Ge-
richte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und des Kompe-
tenzzentrums der Justiz für ambulante Resozialisierung und Opfer-
hilfe, mit Ausnahme der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, wählen neben den 
Personalräten einen Hauptpersonalrat, der bei dem Ministerium der 
Justiz gebildet wird. Der Hauptpersonalrat nimmt auch die Aufgaben 
einer Stufenvertretung wahr. 

(2) An der Verhandlung von Fragen, die auch die Interessen der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte berühren, nimmt die oder der 
Vorsitzende des Personalrats der Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte teil. Entsprechendes gilt für die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Personalrats der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen-
dare. 
 

§ 116 
Jugendliche und Auszubildende 

 
Für die Angehörigen der dem Ministerium der Justiz unterstellten Ge-
richte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten wird keine 
Jugend- und Auszubildendenvertretung nach Teil 1 Kapitel 5 dieses 
Gesetzes gebildet. Die besonderen Belange der Jugendlichen und 
Auszubildenden werden von dem nach § 115 Absatz 1 gebildeten 
Hauptpersonalrat wahrgenommen. 
 

Kapitel 9 
Finanzverwaltung 

 
§ 117 

Finanzverwaltung  
Die Angehörigen der Finanzämter wählen neben den Personalräten 
eine Stufenvertretung. Die Angehörigen des Ministeriums der Finan-
zen und für Wissenschaft und des Landesamtes für Zentrale Dienste 
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wählen neben den Personalräten eine Stufenvertretung. Beide Stu-
fenvertretungen werden beim Ministerium der Finanzen und für Wis-
senschaft gebildet. 
 

Kapitel 10 
Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und sonstige juristische 

Personen des öffentlichen Rechts 
 

A b s c h n i t t  1   
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

 
§ 118 

Anwendung von Rechtsvorschriften und Beteiligung 
 
Soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt, sind 
die Personalvertretungen der Nichtgebietskörperschaften, Anstalten, 
Stiftungen und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts berechtigt, eine Vertreterin oder einen Vertreter mit beratender 
Stimme zu den Sitzungen der Vorstände oder vergleichbarer Organe 
und deren Ausschüssen zu entsenden, sofern personelle oder soziale 
Angelegenheiten der Angehörigen der Dienststelle behandelt werden. 
§ 103 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

A b s c h n i t t  2  
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r   

 
§ 119 

Dienstordnungsmäßige Angestellte 
 

Bei Sozialversicherungsträgern, die Beamtinnen und Beamte und 
dienstordnungsmäßige Angestellte beschäftigen, gehören die dienst-
ordnungsmäßigen Angestellten zur Gruppe der Beamtinnen und Be-
amten. 
 

§ 120 
Leiterin oder Leiter der Dienststelle 

(1) Als Leiterin oder Leiter der Dienststelle gilt die oder der Vorsit-
zende des Vorstands des Sozialversicherungsträgers. Sie oder er 
kann sich durch Mitglieder der Geschäftsführung vertreten lassen. 
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(2) § 92 Absatz 3 und 4 gilt auch für die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung.  
 

§ 121 
Beteiligung der Personalvertretung 

 
Die Personalvertretung ist berechtigt, eine Vertreterin oder einen Ver-
treter mit beratender Stimme zu den Sitzungen des Vorstands des So-
zialversicherungsträgers und seiner Ausschüsse zu entsenden, so-
fern personelle oder soziale Angelegenheiten der Angehörigen der 
Dienststelle behandelt werden. § 103 Absatz 4 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 

§ 122 
Deutsche Rentenversicherung Saarland 

(1) Die oder der Vorsitzende des Personalrats der Deutschen Renten-
versicherung Saarland ist Mitglied in der Arbeitsgruppe Personalver-
tretung der Deutschen Rentenversicherung nach § 140 des Sechsten 
Buches des Sozialgesetzbuches. Der Personalrat der Deutschen 
Rentenversicherung Saarland wählt mit einfacher Stimmenmehrheit 
aus seiner Mitte ein Ersatzmitglied, das die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Personalrats für die Dauer der Verhinderung als Mit-
glied in der Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Renten-
versicherung vertritt. 

(2) Für das Mitglied und das Ersatzmitglied in der Arbeitsgruppe Per-
sonalvertretung der Deutschen Rentenversicherung gelten die Best-
immungen dieses Gesetzes entsprechend, soweit nicht Bundesrecht 
Anwendung findet. 
 

 
A b s c h n i t t  3  

S a a r l ä n d i s c h e r  R u n d f u n k   
 

§ 123 
Leiterin oder Leiter der Dienststelle, oberste Dienstbehörde, 
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Einigungsstelle 

(1) Als Leiterin oder als Leiter der Dienststelle gilt die Intendantin oder 
der Intendant. Sie oder er kann sich durch ihre ständige Vertreterin 
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oder ihren ständigen Vertreter oder seine ständige Vertreterin oder 
seinen ständigen Vertreter, die Verwaltungsdirektorin oder den Ver-
waltungsdirektor oder die Justitiarin oder den Justitiar vertreten las-
sen. 

(2) Die Aufgaben der obersten Dienstbehörde werden von einem Aus-
schuss wahrgenommen, der aus den Vorsitzenden und stellvertreten-
den Vorsitzenden des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates so-
wie aus der Intendantin oder dem Intendanten besteht. Der Aus-
schuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den. 
 
(3) Als Angehörige der Dienststelle gelten auch die ständigen freien 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Sozialversicherungsbeiträge 
geleistet werden. Sie gehören zur Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 
 
(4) Abweichend von § 87 Absatz 2 kann bei der oder dem Vorsitzen-
den der Einigungsstelle bei der Rundfunkanstalt von der Befähigung 
zum Richteramt abgesehen werden. 

 
§ 124 

Ausnahme von der Wählbarkeit 
 

(1) Nicht wählbar zum Personalrat sind die Intendantin oder der Inten-
dant, ihre ständige Vertreterin oder ihr ständiger Vertreter oder seine 
ständige Vertreterin oder sein ständiger Vertreter, die Direktorinnen 
und Direktoren und die Justitiarin oder der Justitiar sowie Angehörige 
der Rundfunkanstalt, die zu selbstständigen Entscheidungen in mitbe-
stimmungspflichtigen Personalangelegenheiten befugt sind. 
 
(2) Nicht wählbar sind ferner Volontärinnen und Volontäre. 
 

§ 125 
Beteiligung des Personalrats  

(1) Die oder der Vorsitzende des Personalrats sowie die oder der stell-
vertretende Vorsitzende oder an ihrer oder seiner Stelle ein weiteres 
vom Personalrat zu bestimmendes Mitglied sind berechtigt, an den 
Sitzungen des Rundfunkrats mit beratender Stimme teilzunehmen.  
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(2) Der Personalrat hat, gegebenenfalls durch Abschluss einer 
Dienstvereinbarung, mitzuwirken bei der Festlegung besonderer Ar-
beitsregeln für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Programmbe-
reich.  

(3) Der Personalrat bildet einen Ausschuss für Angelegenheiten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Programmbereich. Ihm gehören 
neben der oder dem Vorsitzenden des Personalrats und zwei weiteren 
Mitgliedern je zwei vom Personalrat zu wählende fest angestellte und 
ständige freie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Programmbereich 
an.  

(4) Der Ausschuss hat die Aufgabe, Zweifelsfragen oder Meinungs-
verschiedenheiten, die sich aus der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter im Programmbereich oder bei Anwendung der beson-
deren Arbeitsregeln für die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Pro-
grammbereich ergeben, mit der Intendantin oder dem Intendanten 
einvernehmlich zu klären. Die Intendantin oder der Intendant kann 
sich durch eine leitende Angehörige oder einen leitenden Angehöri-
gen der Dienststelle aus dem Programmbereich vertreten lassen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so ist die Angelegenheit mit dem 
Personalrat zu erörtern. Abweichend von § 95 entscheidet bei Nicht-
einigung mit dem Personalrat die Intendantin oder der Intendant (§ 35 
des Saarländischen Mediengesetzes) endgültig. 
 
 

T e i l  3  

G e r i c h t l i c h e  E n t s c h e i d u n g e n ,  e r g ä n -
z e n d e  V o r s c h r i f t e n ,  Ü b e r g a n g s -  u n d  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

Kapitel 1 
Gerichtliche Entscheidungen 

 
§ 126 

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das Bundesverwal-
tungsgericht, entscheiden in den Fällen der §§ 25, 29, 52 Absatz 2 
und § 53 sowie über 
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1. die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit, 

2. die Wahl, die Amtszeit und die Zusammensetzung der Personal- 
und der Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 

3. die Zuständigkeit und die Geschäftsführung der Personal- und der 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen und 

4. das Bestehen oder das Nichtbestehen von Dienstvereinbarungen. 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschluss-
verfahren gelten entsprechend.  
 

§ 127 
Fachkammern und Fachsenat 

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen ist bei 
dem Verwaltungsgericht des Saarlandes eine Fachkammer und bei 
dem Oberverwaltungsgericht des Saarlandes ein Fachsenat zu bil-
den. Bei Bedarf können weitere Fachkammern oder Fachsenate ge-
bildet werden. 

(2) Die Fachkammer und der Fachsenat bestehen aus einer Berufs-
richterin oder einem Berufsrichter als Vorsitzender oder als Vorsitzen-
dem und ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern. Die ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter müssen Angehörige des öffentlichen 
Dienstes der in § 1 Absatz 1 und 2 genannten Verwaltungen sein. Sie 
werden je zur Hälfte von 

1. den unter den Angehörigen des öffentlichen Dienstes vertretenen 
Gewerkschaften und 

2. den obersten Landesbehörden und den kommunalen Spitzenver-
bänden 

vorgeschlagen und vom Ministerium der Justiz berufen. Für die Beru-
fung und Stellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sowie 
ihre Heranziehung zu den Sitzungen gelten die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
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entsprechend. Wird während der Amtszeit die Bestellung neuer eh-
renamtlicher Richterinnen und Richter erforderlich, so werden sie für 
den Rest der Amtszeit bestellt. 
 
(3) Die Fachkammer und der Fachsenat werden in der Besetzung mit 
einer Berufsrichterin oder einem Berufsrichter als Vorsitzender oder 
als Vorsitzendem und je zwei nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 zu be-
rufenden ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern tätig. Unter den 
in Absatz 2 Nummer 1 bezeichneten ehrenamtlichen Richterinnen 
oder Richtern muss sich je eine Beamtin oder ein Beamter und eine 
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer befinden. 

Kapitel 2 
Ergänzende Vorschriften 

 
§ 128 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Landesregierung erlässt die zur Durchführung dieses Geset-
zes erforderlichen Rechtsvorschriften, insbesondere eine Wahlord-
nung. 

(2) Die Wahlordnung hat Vorschriften zu enthalten über 

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wäh-
lerlisten und die Errechnung der Anzahl der Vertreterinnen und Ver-
treter, 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Regelung 
von Einsprüchen, 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung, 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung, 

5. die Stimmabgabe, 

6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Be-
kanntmachung und 
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7. die Aufbewahrung der Wahlakten, die die Wahlordnung enthalten, 
ferner entsprechende Vorschriften über die Abstimmung. 

(3) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften erlässt das Ministerium für Inneres, Bauen und 
Sport. 
 

Kapitel 3 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 129 

Verweisung auf andere Gesetze 
 

Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften verwiesen wird oder 
Bezeichnungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz aufgeho-
ben oder geändert werden, treten an ihre Stelle die Vorschriften die-
ses Gesetzes. 

§ 130 
Übergangsvorschriften 

(1) Wahlen, zu deren Durchführung der Wahlvorstand vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes bestellt worden ist, sind nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach diesem Gesetz fortzuführen. 

(2) Für Beteiligungs- und Einigungsverfahren, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes bereits eingeleitet sind, ist das Saarländische Personal-
vertretungsgesetz in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
Satz 1 gilt auch für Einigungsverfahren die sich unmittelbar an solche 
Beteiligungsverfahren anschließen. 

(3) § 26 Absatz 1 findet erstmalig Anwendung auf die regelmäßigen 
Personalratswahlen im Jahr 2025. Die am Tag des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes vorhandenen Personalvertretungen führen die Ge-
schäfte weiter, bis sich die neu gewählten Personalvertretungen kon-
stituiert haben, längstens jedoch bis zum Ablauf des in § 26 Absatz 2 
Satz 3 bestimmten Zeitpunkts. 
(4) § 68 Absatz 1 Satz 1 findet erstmalig Anwendung auf die regelmä-
ßigen Personalratswahlen im Jahr 2025. Die am Tag des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes vorhandenen Personalvertretungen führen die 
Geschäfte weiter, bis sich die neu gewählten Personalvertretungen 
konstituiert haben, längstens jedoch bis zum Ablauf des in § 68 Absatz 
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1 Satz 2 in Verbindung mit § 26 Absatz 2 Satz 3 bestimmten Zeit-
punkts. 
 

§ 131 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Saarländische Personalvertretungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 1989 (Amtsbl. S.413), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. September 
2023 (Amtsbl. I S. 836), außer Kraft. 
 
 
 
Saarbrücken, den 26. November 2024 
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Wahlordnung zum Saarländischen                           
Personalvertretungsgesetz 

(WO - SPersVG) 
 

Vom 26. November 2024 

 

Aufgrund des § 128 des Saarländischen Personalvertretungsge-
setzes vom 13. November 2024 (Amtsbl. I S. 1042) verordnet die 
Landesregierung: 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Wahl des Personalrats 

 
 

Kapitel 1 
Gemeinsame Vorschriften über Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl 
 
§ 1 Wahlvorstand, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Bekanntma-

chungen 
§ 2 Feststellung der Zahl der wahlberechtigten Angehörigen der 

Dienststelle, 
Wählerverzeichnis 

§ 3 Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 
§ 4 Vorabstimmung 
§ 5  Ermittlung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglie-

der, Verteilung der Sitze auf die Gruppen 
§ 6  Wahlausschreiben 
§ 7  Wahlvorschläge, Einreichungsfrist 
§ 8  Inhalt der Wahlvorschläge 
§ 9  Sonstige Erfordernisse 
§ 10 Behandlung der Wahlvorschläge durch den Wahlvorstand, 

ungültige Wahlvorschläge 
§ 11 Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
§ 12 Bezeichnung der Wahlvorschläge 
§ 13 Bekanntgabe der Wahlvorschläge 
§ 14 Sitzungsniederschriften 
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§ 15 Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel, ungültige Stimmab-
gabe 

§ 16 Wahlhandlung 
§ 17 Schriftliche Stimmabgabe 
§ 18 Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen 
§ 19 Stimmabgabe bei Nebenstellen und Teilen von Dienststellen 
§ 20 Sonderregelungen für die Personalratswahl in außerordentli-

chen Notlagen 
§ 21 Feststellung des Wahlergebnisses 
§ 22 Wahlniederschrift 
§ 23 Benachrichtigung der gewählten Bewerberinnen und Bewer-

ber 
§ 24 Bekanntmachung und Berichtigung des Wahlergebnisses, 

Einsprüche 
§ 25 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 
 
 

Kapitel 2 
Besondere Vorschriften für die Wahl mehrerer Personalratsmit-

glieder oder Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter 
 

Abschnitt 1 
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahlvorschläge (Verhält-

niswahl) 
 
§ 26 Voraussetzungen für Verhältniswahl, Stimmzettel, Stimmab-

gabe 
§ 27 Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen und Grup-

penvertreter bei Gruppenwahl 
§ 28 Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen und Grup-

penvertreter bei gemeinsamer Wahl 
 

Abschnitt 2 
Wahlverfahren bei Vorliegen eines Wahlvorschlags (Mehrheits-

wahl) 
 
§ 29 Voraussetzung für Mehrheitswahl, Stimmzettel, Stimmabgabe 
§ 30 Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
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Kapitel 3 
Besondere Vorschriften für die Wahl nur eines Mitglieds des 

Personalrats oder nur einer Vertreterin oder nur eines Vertreters 
einer Gruppe (Mehrheitswahl) 

 
§ 31 Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, Stimmzettel, Stimm-

abgabe, Wahlergebnis 
 
 

Kapitel 4 
Wahl der Personalvertretungen in einzelnen Zweigen des öffent-

lichen Dienstes 
 
§ 32 Sonderregelungen 

 
 

Kapitel 5 
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und Ju-

gend- und Auszubildendenvertreter 
 
§ 33 Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 

 
Teil 2 

Wahl der Stufenvertretung und des Gesamtpersonalrats 
 

 
Kapitel 1 

Wahl des Hauptpersonalrats 
 
§ 34 Entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Wahl 

des Personalrats 
§ 35  Leitung der Wahl 
§ 36  Feststellung der Zahl der wahlberechtigten Angehörigen der 

Dienststelle, Wählerverzeichnis 
§ 37  Ermittlung der Zahl der zu wählenden Hauptpersonalratsmit-

glieder, Verteilung der Sitze auf die Gruppen 
§ 38  Gleichzeitige Wahl 
§ 39  Wahlausschreiben 
§ 40  Bekanntmachung des Hauptwahlvorstands 
§ 41  Sitzungsniederschriften 



103 

 

§ 42  Stimmabgabe, Stimmzettel 
§ 43  Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 

 
Kapitel 2 

 
§ 44 Wahl des Bezirkspersonalrats 
 
 

Kapitel 3 
§ 45 Wahl des Gesamtpersonalrats 
 

 
Kapitel 4 

Abschnitt 1 
 
§ 46  Wahl der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen 

und der Gesamtjugend- und Gesamtauszubildendenvertre-
tung 

 
Abschnitt 2 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
§ 47 Berechnung von Fristen 
§ 48 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
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Teil 1 
Wahl des Personalrats 

 

Kapitel 1 
Gemeinsame Vorschriften über Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl 
 

§ 1 
Wahlvorstand, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Bekanntma-

chungen 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstands lädt die übrigen Mit-
glieder rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu den Sitzun-
gen des Wahlvorstands ein. Eine Verhinderung eines Mitglieds soll 
unverzüglich unter Angabe der Gründe mitgeteilt werden; die oder der 
Vorsitzende lädt sodann das Ersatzmitglied ein. Die oder der Vorsit-
zende teilt jeder in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft den Zeit-
punkt der Sitzung und die Tagesordnung rechtzeitig mit. Die Sitzun-
gen des Wahlvorstands, mit Ausnahme der Sitzung, in der das Wahl-
ergebnis festgestellt wird, sind nicht öffentlich. 
 
(2) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personalrats durch. Er kann 
wahlberechtigte Angehörige der Dienststelle als Wahlhelferinnen oder 
Wahlhelfer zur Durchführung der Wahlhandlung und zur Auszählung 
der Stimmen bestellen; dabei soll er die Gruppen angemessen be-
rücksichtigen. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen nur in Anwe-
senheit eines Mitglieds des Wahlvorstands tätig werden. 
 
(3) Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben zu unterstützen, insbesondere die notwendigen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(4) Bekanntmachungen des Wahlvorstands sind schriftlich abzufas-
sen und von allen Mitgliedern des Wahlvorstands zu unterzeichnen. 
Die Bekanntgabe hat durch Aushang einer Abschrift oder eines Ab-
drucks in gut lesbarem Zustand an geeigneter Stelle in der Dienst-
stelle und ihren Nebenstellen oder Teilen, die nicht als selbstständige 
Dienststellen gelten, bis zum Abschluss der Stimmabgabe zu erfol-
gen. Die Bekanntgabe kann zusätzlich auch mittels der in der Dienst-
stelle vorhandenen Informations- und Kommunikationstechnik vorge-
nommen werden. Eine ausschließlich elektronische Bekanntgabe ist 
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zulässig, wenn alle Angehörigen der Dienststelle die Möglichkeit zur 
Kenntnisnahme haben. 
 
(5) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder und Ersatzmit-
glieder unverzüglich nach seiner Bestellung oder Wahl in der Dienst-
stelle durch Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt. 
 
(6) Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, dass ausländische Bediens-
tete, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, vor Einleitung der 
Wahl über das Wahlverfahren, die Aufstellung des Wählerverzeichnis-
ses, die Einreichung von Wahlvorschlägen, den Wahlvorgang und die 
Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. 
 

§ 2 
Feststellung der Zahl der wahlberechtigten Angehörigen der 

Dienststelle, Wählerverzeichnis 

(1) Der Wahlvorstand stellt ein Verzeichnis der wahlberechtigten An-
gehörigen der Dienststelle (Wählerverzeichnis), getrennt nach den 
Gruppen der Beamtinnen und Beamten und der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, auf. Er hat bis zum Beginn der Stimmabgabe das 
Wählerverzeichnis auf dem Laufenden zu halten und zu berichtigen. 

(2) Das Wählerverzeichnis oder eine Abschrift des Wählerverzeichnis-
ses ist ohne Angabe des Geburtsdatums und der Wohnanschrift der 
wahlberechtigten Angehörigen der Dienststelle unverzüglich nach 
Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe in der 
Dienststelle, in den Nebenstellen und Teilen der Dienststelle an ge-
eigneter Stelle zur Einsicht auszulegen. § 1 Absatz 4 findet keine An-
wendung. 

§ 3 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 

(1) Jede oder jeder Angehörige der Dienststelle kann beim Wahlvor-
stand schriftlich innerhalb einer Woche seit Auslegung des Wählerver-
zeichnisses (§ 2 Absatz 2) Einspruch gegen dieses einlegen. 

(2) Über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. 
Die Entscheidung ist der oder dem Angehörigen der Dienststelle, die 
oder der den Einspruch eingelegt hat, und der oder dem Betroffenen 
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unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag vor Beginn der Stimmab-
gabe, schriftlich unter Beifügung einer Begründung mitzuteilen. Ist der 
Einspruch begründet, so hat der Wahlvorstand das Wählerverzeichnis 
zu berichtigen. 

§ 4 
Vorabstimmung 

Beschlüsse über 
 
1. eine von § 16 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes 

vom 13. November 2024 (Amtsbl. I S. 1042) abweichende Ver-
teilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen (§ 17 
des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes), 

 
2. die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 18 Absatz 2 des Saar-

ländischen Personalvertretungsgesetzes) oder 
 

3. Abstimmungen (§ 6 Absatz 2 und 3, § 103 Absatz 2 des Saar-
ländischen Personalvertretungsgesetzes) 

 
werden nur berücksichtigt, wenn sie dem Wahlvorstand binnen einer 
Woche seit der Bekanntgabe nach § 1 Absatz 5 schriftlich vorliegen 
und dem Wahlvorstand nachgewiesen wird, dass sie unter Leitung ei-
nes aus mindestens drei wahlberechtigten Angehörigen der Dienst-
stelle bestehenden Abstimmungsvorstands in geheimen und in den 
Fällen der Nummern 1 und 2 nach Gruppen getrennten Abstimmun-
gen zustande gekommen sind. Dem Abstimmungsvorstand muss ein 
Mitglied jeder in der Dienststelle vertretenen Gruppe angehören. 
 

§ 5 
Ermittlung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder, 

Verteilung der Sitze auf die Gruppen 
 

(1) Der Wahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wählenden Mitglieder 
des Personalrats (§ 15 des Saarländischen Personalvertretungsge-
setzes). Ist eine von § 16 des Saarländischen Personalvertretungsge-
setzes abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf 
die Gruppen (§ 17 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) 
nicht beschlossen worden, so errechnet der Wahlvorstand die Vertei-
lung der Personalratssitze auf die Gruppen (§ 16 Absatz 1 und Absatz 
3 bis 5 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) nach dem 
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Höchstzahlverfahren (Absätze 2 und 3). 
 
(2) Die Zahlen der der Dienststelle angehörenden wahlberechtigten 
Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(§ 2 Absatz 1) werden nebeneinandergestellt und der Reihe nach 
durch eins, zwei, drei usw. geteilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl 
(Höchstzahl) wird so lange ein Sitz zugeteilt, bis alle Personalratssitze 
(§ 15 Absatz 1 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) 
verteilt sind. Jede Gruppe erhält so viele Sitze, wie Höchstzahlen auf 
sie entfallen. Ist bei gleichen Höchstzahlen nur noch ein Sitz zu ver-
teilen, so entscheidet das Los. 
 
(3) Entfallen bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 auf eine 
Gruppe weniger Sitze, als ihr nach § 16 Absatz 3 des Saarländischen 
Personalvertretungsgesetzes mindestens zustehen, so erhält sie die 
in § 16 Absatz 3 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes 
vorgeschriebene Zahl von Sitzen. Die Zahl der Sitze der anderen 
Gruppe vermindert sich entsprechend. Dabei werden die jeweils zu-
letzt zugeteilten Sitze zuerst entzogen. 
 
(4) Haben in einer Dienststelle beide Gruppen die gleiche Anzahl von 
Angehörigen, so erübrigt sich die Errechnung der Sitze nach dem 
Höchstzahlverfahren; in diesen Fällen entscheidet das Los, wem die 
höhere Zahl von Sitzen zufällt. 
 
(5) Ist auch innerhalb der Nachfrist (§ 11) bei Gruppenwahl für eine 
Gruppe kein gültiger Wahlvorschlag eingegangen, fallen alle Sitze der 
anderen Gruppe zu. 

§ 6 
Wahlausschreiben 

 
(1) Nach Ablauf der in § 4 bestimmten Frist und spätestens sechs Wo-
chen vor dem letzten Tag der Stimmabgabe erlässt der Wahlvorstand 
ein Wahlausschreiben. Es ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstands 
zu unterschreiben und am Tag seines Erlasses bekannt zu geben; der 
Wortlaut des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes und dieser 
Wahlordnung sind beizufügen. 
 
(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten:  
 
1. Ort und Tag seines Erlasses, 
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2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Personalrats, getrennt 

nach Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, 

 
3. Angaben darüber, ob die Beamtinnen und Beamten und Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Vertreterinnen und Vertre-
ter in getrennten Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) oder vor 
Erlass des Wahlausschreibens gemeinsame Wahl beschlossen 
worden ist, 

 
4. die Angabe, wo und wann das Wählerverzeichnis und diese 

Wahlordnung zur Einsicht ausliegen, 
 

5. den Hinweis, dass nur Angehörige der Dienststelle wählen kön-
nen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

 
6. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 

nur innerhalb einer Woche seit seiner Auslegung schriftlich beim 
Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der Ein-
spruchsfrist ist anzugeben, 

 
7. für die Wahlvorschläge von Angehörigen der Dienststelle die 

Mindestzahl von wahlberechtigten Angehörigen der Dienststelle, 
von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss, und den 
Hinweis, dass jede und jeder Angehörige der Dienststelle für die 
Wahl des Personalrats nur auf einem Wahlvorschlag benannt 
werden und nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen kann, 

 
8. für die Wahlvorschläge der in der Dienststelle vertretenen Ge-

werkschaften den Hinweis, dass Wahlvorschläge von einer oder 
einem Beauftragten eines Organs der Gewerkschaft unterzeich-
net sein müssen, 

 
9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von achtzehn Ka-

lendertagen nach dem Erlass des Wahlausschreibens beim 
Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Einreichungsfrist 
und die Stelle, bei der die Wahlvorschläge einzureichen sind, 
sind anzugeben, 

 
10. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge 
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berücksichtigt werden und dass nur gewählt werden kann, wer 
in einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist, 

 
11. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben werden, 

 
12. den Ort und die Zeit der Stimmabgabe, 

 
13. einen Hinweis auf die Möglichkeit sowie auf das Verfahren bei 

einer schriftlichen Stimmabgabe und 
 

14. Ort, Tag und Zeit der Sitzung des Wahlvorstands, in der das 
Wahlergebnis festgestellt wird. 

 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens können vom 
Wahlvorstand jederzeit berichtigt werden. 

(4) Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl eingeleitet. 
 

§ 7 
Wahlvorschläge, Einreichungsfrist 

 
(1) Zur Wahl des Personalrats können 
 
1. die wahlberechtigten Angehörigen der Dienststelle und 

 

2. jede der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften  
Wahlvorschläge machen. 

 
(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von achtzehn Kalendertagen 
nach dem Erlass des Wahlausschreibens einzureichen. Die Frist be-
ginnt mit dem Tag nach dem Erlass des Wahlausschreibens; der 
Wahlvorstand kann den Beginn der Einreichungsfrist um bis zu drei 
Kalendertage hinausschieben und die Einreichungsfrist am letzten 
Tag auf das Ende der üblichen Dienstzeit begrenzen. Bei Gruppen-
wahl sind für die einzelnen Gruppen getrennte Wahlvorschläge einzu-
reichen.    
     § 8 

Inhalt der Wahlvorschläge 
 

(1) Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Bewerberin-
nen und Bewerber enthalten, wie 
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1. bei Gruppenwahl Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter 

oder 
 
2. bei gemeinsamer Wahl Personalratsmitglieder 

zu wählen sind. 
 

(2) Die Namen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sind auf 
dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und mit fortlaufenden 
Nummern zu versehen. Außer dem Familiennamen sind der Vor-
name, die Amts- oder Berufsbezeichnung und die Gruppenzugehörig-
keit anzugeben. Bei gemeinsamer Wahl sind in dem Wahlvorschlag 
die Bewerberinnen und Bewerber jeweils nach Gruppen zusammen-
zufassen. 
 
(3) Jeder nicht von einer Gewerkschaft eingereichte Wahlvorschlag 
muss 
 
1. bei Gruppenwahl von mindestens einem Zwanzigstel der wahl-

berechtigten Gruppenangehörigen, jedoch mindestens von drei 
wahlberechtigten Gruppenangehörigen oder 

 
2. bei gemeinsamer Wahl von mindestens einem Zwanzigstel der 

wahlberechtigten Angehörigen der Dienststelle 

unterzeichnet sein. In jedem Fall genügen bei Gruppenwahl die Un-
terschriften von 100 wahlberechtigten Gruppenangehörigen, bei ge-
meinsamer Wahl die Unterschriften von 100 wahlberechtigten Ange-
hörigen der Dienststelle. Jeder Wahlvorschlag der in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften muss von einer oder einem Beauftragten 
eines Organs der Gewerkschaft unterzeichnet sein. Nach Einreichung 
des Wahlvorschlags kann eine darauf geleistete Unterschrift nicht 
mehr zurückgenommen werden; § 10 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welcher der Unter-
zeichnerinnen oder Unterzeichner zur Vertretung des Vorschlags ge-
genüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen 
und Entscheidungen des Wahlvorstands berechtigt ist. Fehlt eine An-
gabe hierüber, gilt die oder der Unterzeichnende als berechtigt, die 
oder der an erster Stelle steht. 
 



111 

 

(5) Der Wahlvorschlag kann mit einem Kennwort versehen werden. 
 

§ 9 
Sonstige Erfordernisse 

 
(1) Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann für die Wahl des Per-
sonalrats nur auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. 
 
(2) Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der in ihm auf-
geführten Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in den Wahl-
vorschlag beizufügen (Anlage I). 
 
(3) Jede oder jeder vorschlagsberechtigte Angehörige der Dienststelle 
(§ 8 Absatz 3) kann ihre oder seine Unterschrift zur Wahl des Perso-
nalrats rechtswirksam nur für einen Wahlvorschlag abgeben. 
 
(4) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist unzulässig. 
 

§ 10 
Behandlung der Wahlvorschläge durch den Wahlvorstand, un-

gültige Wahlvorschläge 
 

(1) Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvorschlägen den Tag und 
die Uhrzeit des Eingangs. Im Fall des Absatzes 4 ist auch der Zeit-
punkt des Eingangs des berichtigten Wahlvorschlags zu vermerken. 
 
(2) Der Wahlvorstand hat eine Bewerberin oder einen Bewerber, die 
oder der mit ihrer oder seiner schriftlichen Zustimmung auf mehreren 
Wahlvorschlägen benannt ist, schriftlich oder elektronisch gegen 
Empfangsbestätigung aufzufordern, innerhalb von drei Kalendertagen 
nach Zugang zu erklären, auf welchem Wahlvorschlag sie oder er be-
nannt bleiben will. Gibt die Bewerberin oder der Bewerber diese Er-
klärung nicht fristgerecht ab, so wird sie oder er von sämtlichen Wahl-
vorschlägen gestrichen. 
 
(3) Der Wahlvorstand hat eine vorschlagsberechtigte Angehörige oder 
einen vorschlagsberechtigten Angehörigen der Dienststelle (§ 8 Ab-
satz 3), die oder der mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, 
schriftlich oder elektronisch aufzufordern, innerhalb von drei Kalender-
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tagen nach Zugang zu erklären, welche Unterschrift sie oder er auf-
rechterhält. Gibt sie oder er diese Erklärung nicht fristgerecht ab, zählt 
ihre oder seine Unterschrift nur auf dem zuerst eingegangenen Wahl-
vorschlag; auf den übrigen Wahlvorschlägen wird sie gestrichen. Bei 
gleichzeitigem Eingang entscheidet das Los, auf welchem Wahlvor-
schlag die Unterschrift zählt. 
 
(4) Wahlvorschläge, die 
 
1. den Erfordernissen des § 8 Absatz 2 oder des § 31 Absatz 3 

nicht entsprechen, 
 

2. ohne die erforderliche Anzahl von Unterschriften eingereicht sind 
oder infolge von Streichungen gemäß Absatz 3 nicht mehr die 
erforderliche Anzahl von Unterschriften aufweisen oder 

 
3. ohne die schriftliche Zustimmung einer Bewerberin oder eines 

Bewerbers eingereicht sind, 
 

hat der Wahlvorstand unverzüglich nach Eingang gegen Empfangs-
bestätigung mit der Aufforderung zurückzugeben, die Mängel inner-
halb einer Frist von drei Kalendertagen zu beseitigen. Werden die 
Mängel nicht fristgerecht beseitigt, sind diese Wahlvorschläge ungül-
tig; fehlen nur für einzelne Bewerberinnen oder Bewerber die nach 
§ 8 Absatz 2 erforderlichen Angaben oder die schriftliche Zustim-
mungserklärung, so sind sie aus den Wahlvorschlägen zu streichen. 
 
(5) Nicht fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge (§ 7 Absatz 2) sind 
ungültig. 

§ 11 
Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
(1) Ist nach Ablauf der in § 7 Absatz 2 und § 10 Absatz 4 genannten 
Frist kein gültiger Wahlvorschlag oder bei Gruppenwahl nicht für jede 
Gruppe mindestens ein gültiger Wahlvorschlag eingegangen, so gibt 
der Wahlvorstand dies unverzüglich bekannt. Gleichzeitig fordert er 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von 
sechs Kalendertagen auf. 
 
(2) In der Bekanntmachung ist für den Fall des Ausbleibens von gülti-
gen Wahlvorschlägen nach Absatz 1 darauf hinzuweisen, dass 
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1. der Personalrat nicht gewählt werden kann und  

 
2. bei Gruppenwahl die betroffene Gruppe keine Vertreterinnen 

oder Vertreter in den Personalrat wählen kann und die ihr zu-
stehenden Sitze der anderen Gruppe zufallen. 
 

(3) Gehen auch innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge nicht 
ein, so gibt der Wahlvorstand unverzüglich bekannt, dass die Wahl 
nicht stattfinden kann und das Amt des Wahlvorstands erloschen ist. 
Bei Gruppenwahl gibt er unverzüglich bekannt, für welche Gruppe 
keine Vertreterinnen oder Vertreter gewählt werden können und dass 
alle Sitze der anderen Gruppe zufallen. 

§ 12 
Bezeichnung der Wahlvorschläge 

 
(1) Der Wahlvorstand versieht die Wahlvorschläge in der Reihenfolge 
ihres Eingangs, bei Gruppenwahl nach Gruppen getrennt, mit Ord-
nungsnummern (Vorschlag eins usw.). Wahlvorschläge, die vor Be-
ginn der Einreichungsfrist beim Wahlvorstand eingehen, gelten als mit 
Beginn dieser Frist eingegangen. Ist ein Wahlvorschlag berichtigt wor-
den, so ist der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten Wahlvor-
schlags maßgebend. Sind mehrere Wahlvorschläge gleichzeitig ein-
gegangen, so entscheidet das Los über die Reihenfolge. Die zur Ver-
tretung der Wahlvorschläge nach § 8 Absatz 4 Berechtigten sind zu 
der Losentscheidung rechtzeitig einzuladen. 
 
(2) Der Wahlvorstand bezeichnet die Wahlvorschläge bei Gruppen-
wahl mit dem Familiennamen und Vornamen der in dem Wahlvor-
schlag an erster und zweiter Stelle benannten Bewerberinnen oder 
Bewerber, bei gemeinsamer Wahl mit dem Familiennamen und Vor-
namen der für die Gruppen an erster Stelle benannten Bewerberinnen 
oder Bewerber. Bei Wahlvorschlägen, die mit einem Kennwort verse-
hen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 

§ 13 
Bekanntgabe der Wahlvorschläge 

 
(1) Unverzüglich nach Ablauf der in § 7 Absatz 2 und § 11 Absatz 1 
genannten Fristen, spätestens jedoch fünf Kalendertage vor Beginn 
der Stimmabgabe, gibt der Wahlvorstand die als gültig anerkannten 
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Wahlvorschläge bekannt. Die Stimmzettel sollen zu diesem Zeitpunkt 
vorliegen. 
 
(2) Die Namen der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Wahl-
vorschläge werden nicht bekannt gemacht. 

§ 14 
Sitzungsniederschriften 

 
Der Wahlvorstand fertigt über jede Sitzung, in der über Einsprüche 
gegen das Wählerverzeichnis (§ 3), über die Ermittlung der Zahl der 
zu wählenden Personalratsmitglieder und die Verteilung der Personal-
ratssitze auf die Gruppen (§ 5), über die Zulassung von Wahlvorschlä-
gen (§ 10) und über die Gewährung von Nachfristen (§ 11) entschie-
den wird, eine Niederschrift. Sie ist von allen Mitgliedern des Wahlvor-
stands zu unterzeichnen. Der Dienststelle und jeder in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaft, soweit sie an der Sitzung des Wahlvor-
stands teilgenommen hat, ist eine Abschrift der Niederschrift zu über-
senden. 

§ 15 
Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel, ungültige Stimmab-

gabe 

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 
(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels, der so ge-
faltet ist, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, oder bei schriftli-
cher Stimmabgabe durch Übersendung des gefalteten Stimmzettels 
in einem Wahlumschlag ausgeübt. Bei Gruppenwahl müssen die 
Stimmzettel für jede Gruppe, bei gemeinsamer Wahl alle Stimmzettel 
dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. Das-
selbe gilt bei schriftlicher Wahl für die Wahlumschläge. 
 
(3) Ist nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen (§ 26 Ab-
satz 1), so kann die Stimme nur für den gesamten Wahlvorschlag 
(Vorschlagsliste) abgegeben werden. Ist nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl zu wählen (§ 29 Absatz 1, § 31 Absatz 1), so wird die 
Stimme für die zu wählenden einzelnen Bewerberinnen und Bewerber 
abgegeben. 
 
(4) Ungültig sind Stimmzettel, 
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1. die so gefaltet sind, dass die Stimmabgabe erkennbar ist, 

 
2. die bei schriftlicher Stimmabgabe nicht in einem Wahlumschlag 

abgegeben sind, 
 

3. die nicht den Erfordernissen des Absatzes 2 Satz 2 entspre-
chen, 

 
4. aus denen sich der Wille der Wählerin oder des Wählers nicht 

zweifelsfrei ergibt oder 
 

5. die ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder einen Vorbehalt 
enthalten. 

(5) Mehrere bei schriftlicher Stimmabgabe im gleichen Wahlumschlag 
enthaltene Stimmzettel werden als eine Stimme gezählt, wenn sie 
gleich lauten oder wenn nur einer von ihnen eine gültige Kennzeich-
nung enthält oder wenn mehrere die gleiche gültige Kennzeichnung 
und die übrigen keine Kennzeichnung enthalten; ist jedoch nur ein 
Stimmzettel darunter, der nach Absatz 4 ungültig ist, so sind alle 
Stimmzettel ungültig. 

§ 16 
Wahlhandlung 

 
(1) Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, dass die Wählerin oder der 
Wähler den Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen 
und in der Weise falten kann, dass ihre oder seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen 
so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Menschen mit Be-
hinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, 
die Teilnahme an der Wahl erleichtert wird. Für die Aufnahme der 
Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden. Vor Beginn der Stimmab-
gabe sind die Wahlurnen vom Wahlvorstand zu verschließen. Sie 
müssen so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Stimmzettel 
nicht vor Öffnung der Urne entnommen werden können. Findet Grup-
penwahl statt, so kann die Stimmabgabe auch nach Gruppen getrennt 
durchgeführt werden; in diesem Fall sind jedoch getrennte Wahlurnen 
zu verwenden. 
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(2) Ist eine Wählerin oder ein Wähler wegen einer körperlichen Beein-
trächtigung zur Stimmabgabe nicht in der Lage, bestimmt sie oder er 
eine Vertrauensperson, deren sie oder er sich bei der Stimmabgabe 
bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfeleis-
tung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder des 
Wählers zur Stimmabgabe zu beschränken. Die Vertrauensperson 
darf gemeinsam mit der Wählerin oder dem Wähler die Wahlstelle auf-
suchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Vertrauens-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat. Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstands sowie Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. 
 
(3) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen 
mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstands im Wahlraum anwe-
send sein; sind Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestellt (§ 1 Ab-
satz 2), genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des Wahlvorstands 
und einer Wahlhelferin oder eines Wahlhelfers. Die Wahlhandlung ist 
für die Angehörigen der Dienststelle und Beauftragte der in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften öffentlich. 
 
(4) Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne ist festzustellen, ob die 
Wählerin oder der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Ist 
dies der Fall, wirft die Wählerin oder der Wähler den gefalteten Stimm-
zettel in Gegenwart des mit der Entgegennahme der Stimmzettel be-
trauten Mitglieds des Wahlvorstands uneingesehen in gefaltetem Zu-
stand in die Wahlurne. Die Stimmabgabe ist im Wählerverzeichnis zu 
vermerken. 
 
(5) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahlergebnis 
nicht unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, so hat 
der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahlurne so zu verschlie-
ßen und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Entnahme von 
Stimmzetteln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. 
Bei Wiedereröffnung der Wahlhandlung oder bei Entnahme der 
Stimmzettel zur Stimmenzählung hat sich der Wahlvorstand davon zu 
überzeugen, dass der Verschluss unversehrt ist. 
 
(6) Nach Ablauf der für die Durchführung der Wahlhandlung festge-
setzten Zeit dürfen nur noch diejenigen Wahlberechtigten abstimmen, 
die sich in diesem Zeitpunkt im Wahlraum befinden. Sodann erklärt 
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der Wahlvorstand die Wahlhandlung für beendet. 
 

§ 17 
Schriftliche Stimmabgabe 

 
(1) Einer oder einem Angehörigen der Dienststelle, der oder die im 
Zeitpunkt der Wahl verhindert ist, ihre oder seine Stimme persönlich 
abzugeben, hat der Wahlvorstand auf schriftlich oder elektronisch mit-
geteiltes Verlangen  
 
1. die Wahlvorschläge,  
 
2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,  

 
3. eine vorgedruckte, von der Wählerin oder vom Wähler abzuge-

bende Erklärung, in der diese oder dieser gegenüber dem 
Wahlvorstand versichert, dass sie oder er den Stimmzettel per-
sönlich gekennzeichnet hat oder, soweit unter den Vorausset-
zungen des § 16 Absatz 2 erforderlich, durch eine Person ihres 
oder seines Vertrauens hat kennzeichnen lassen (Anlage II), so-
wie 

 
4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvor-

stands und den Namen und die Anschrift der oder des wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Dienststelle sowie den Vermerk 
"Schriftliche Stimmabgabe" trägt,  

 
auszuhändigen oder zu übersenden. Auf Antrag ist auch ein Abdruck 
des Wahlausschreibens auszuhändigen oder zu übersenden. Der 
Wahlvorstand hat die Aushändigung oder Übersendung im Wähler-
verzeichnis zu vermerken; eine persönliche Stimmabgabe ist in die-
sem Fall nur dann zulässig, wenn die oder der Wahlberechtigte die ihr 
oder ihm ausgehändigten Wahlunterlagen unbenutzt einem Mitglied 
des Wahlvorstands aushändigt. 
 
(2) Die Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine Stimme in der 
Weise ab, dass sie oder er 
 
1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet, ihn in 

der Weise faltet, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, die-
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sen in den Wahlumschlag legt, der anschließend zu verschlie-
ßen ist, 
 

2. gegenüber dem Wahlvorstand versichert, dass der Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet worden ist, und dies unter Angabe 
des Orts und des Datums unterschreibt (Anlage II) und  
 

3. den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel gelegt ist, und die 
unterschriebene Versicherung nach Nummer 2 in dem Freium-
schlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvor-
stand absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der 
Stimmabgabe vorliegt. 

§ 18 
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen 

 
(1) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe entnimmt der Wahl-
vorstand die Wahlumschläge den bis zu diesem Zeitpunkt eingegan-
genen Briefumschlägen. Nach Vermerk der Stimmabgabe im Wähler-
verzeichnis entnimmt der Wahlvorstand den Stimmzettel aus dem 
Wahlumschlag und legt ihn uneingesehen in gefaltetem Zustand in die 
Wahlurne. 
 
(2) Verspätet eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand mit 
einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den 
Wahlunterlagen zu nehmen. Die Briefumschläge sind einen Monat 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, 
wenn die Wahl nicht angefochten worden ist. 
 

§ 19 
Stimmabgabe bei Nebenstellen und Teilen von Dienststellen 

 
Für die Angehörigen von 
 
1. nachgeordneten Stellen einer Dienststelle, die nicht nach § 6 Ab-

satz 1 Halbsatz 2 des Saarländischen Personalvertretungsge-
setzes selbstständig sind, oder 
 

2. Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle, die räumlich weit von 
dieser entfernt liegen und nicht als selbstständige Dienststellen 
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nach § 6 Absatz 2 des Saarländischen Personalvertretungsge-
setzes gelten, 

kann der Wahlvorstand die Stimmabgabe in diesen Stellen durchfüh-
ren oder die schriftliche Stimmabgabe anordnen. 
 

§ 20 
Sonderregelungen für die Personalratswahl in außerordentli-

chen Notlagen  

(1) Die Anordnung der schriftlichen Stimmabgabe bei den Wahlen der 
Personalvertretungen ist in allen Dienststellen zulässig, wenn zum 
Zeitpunkt der Wahl die Möglichkeit der Stimmabgabe in der Dienst-
stelle aufgrund einer außerordentlichen Notlage, insbesondere einer 
epidemischen Lage, einer Naturkatastrophe oder eines besonders 
schweren Unglücksfalls, voraussichtlich nicht sichergestellt werden 
kann. Die Anordnung nach Satz 1 kann ausschließlich oder ergän-
zend zu einer persönlichen Stimmabgabe getroffen werden. Wird die 
schriftliche Stimmabgabe angeordnet, so hat der Wahlvorstand den 
wahlberechtigten Angehörigen die in § 17 Absatz 1 Satz 1 bezeichne-
ten Unterlagen zu übersenden. 

(2) Die schriftliche Stimmabgabe nach Absatz 1 kann nachträglich an-
geordnet werden, wenn zunächst eine persönliche Stimmabgabe vor-
gesehen war. Bereits bekannt gegebene Wahlausschreiben sind ent-
sprechend zu ergänzen. Werden die Wahlvorschläge und das Wahl-
ausschreiben nach § 1 Absatz 4 Satz 4 bekannt gegeben, entfällt de-
ren zusätzliche Übersendung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2. 

(3) Bestimmt der Wahlvorstand in den Fällen der Absätze 1 und 2 ei-
nen neuen Zeitpunkt für die Stimmabgabe und die Auszählung der 
Stimmen, bleiben bereits getroffene Maßnahmen zur Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl und eingereichte Wahlvorschläge gültig. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die Wahl abgebrochen wird. 
 

§ 21 
Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Unverzüglich, spätestens am dritten Arbeitstag nach Beendigung 
der Stimmabgabe, stellt der Wahlvorstand das Wahlergebnis fest. 
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Wird das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach Beendigung der 
Stimmabgabe ermittelt, so hat der Wahlvorstand Ort, Tag und Zeit der 
Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, bekannt zu geben. 
 
(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Wahlvorstand die 
Stimmzettel und prüft ihre Gültigkeit. 
 
(3) Der Wahlvorstand zählt 
 
1. im Fall der Verhältniswahl die auf jede Vorschlagsliste oder 

 
2. im Fall der Mehrheitswahl die auf jede einzelne Bewerberin und 

jeden einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmzettel  
 
zusammen. 
 
(4) Stimmzettel, die zu Zweifeln Anlass geben und über deren Gültig-
keit oder Ungültigkeit der Wahlvorstand beschließt, sind mit fortlaufen-
der Nummer zu versehen und von den übrigen Stimmzetteln geson-
dert bei den Wahlunterlagen aufzubewahren. 
 
(5) Die Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, muss den 
Angehörigen der Dienststelle zugänglich sein. 
 

§ 22 
Wahlniederschrift 

 
(1) Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvorstand eine Nieder-
schrift, die von allen Mitgliedern des Wahlvorstands zu unterzeichnen 
ist. Die Niederschrift muss enthalten 
 
1. bei Gruppenwahl die Summe der von jeder Gruppe abgegebenen 

Stimmen, bei gemeinsamer Wahl die Summe aller abgegebenen 
Stimmen, 

 
2. bei Gruppenwahl die Summe der von jeder Gruppe abgegebenen 

gültigen Stimmen, bei gemeinsamer Wahl die Summe aller abge-
gebenen gültigen Stimmen, 
 

3. die Zahl der ungültigen Stimmen, 
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4. die für die Gültigkeit oder Ungültigkeit zweifelhafter Stimmen 
maßgebenden Gründe, 
 

5. im Fall der Verhältniswahl die Zahl der auf jede Vorschlagsliste 
entfallenen gültigen Stimmen sowie die Errechnung der Höchst-
zahlen und ihre Verteilung auf die Vorschlagslisten, im Fall der 
Mehrheitswahl die Zahl der auf jede Bewerberin und jeden Be-
werber entfallenen gültigen Stimmen, 

 
6. die Namen der gewählten Bewerberin oder des gewählten Be-

werbers und  
 
7. im Fall des § 31 auch den Namen des gewählten Ersatzmitglieds. 
Der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle und jeder in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaft ist eine Abschrift der Wahlnieder-
schrift zuzuleiten. 

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung oder der Fest-
stellung des Wahlergebnisses sind in der Niederschrift zu vermerken. 
 

§ 23 
Benachrichtigung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 

Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Personalratsmitglieder Ge-
wählten unverzüglich schriftlich oder elektronisch von ihrer Wahl. 

 

§ 24 
Bekanntmachung und Berichtigung des Wahlergebnisses, Ein-

sprüche 

(1) Der Wahlvorstand gibt das Wahlausschreiben und die Namen der 
als Personalratsmitglieder gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
für die Dauer von zwei Wochen bekannt. 

(2) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlergebnisses, insbesondere 
Rechenfehler bei der Zählung der Stimmen (§ 21 Absatz 3) oder der 
Berechnung der Höchstzahlen (§§ 27, 28), hat der Wahlvorstand von 
Amts wegen oder auf Antrag zu berichtigen. Den Antrag kann jede 
oder jeder wahlberechtigte Angehörige der Dienststelle oder eine zu 
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Wahlvorschlägen berechtigte Gewerkschaft stellen. Die Berichtigung 
ist nur zulässig, solange die Frist für die Anfechtung der Wahl noch 
nicht abgelaufen ist. Sie ist in der gleichen Weise wie das Wahlergeb-
nis bekannt zu machen. 

(3) Im Übrigen können Einsprüche gegen die Wahl nur durch Anfech-
tung (§ 25 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) geltend 
gemacht werden. 

§ 25 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen (beispielsweise Niederschriften, Bekanntma-
chungen, Stimmzettel) werden vom Personalrat mindestens bis zur 
Durchführung der nächsten Personalratswahl aufbewahrt 

 
Kapitel 2 

 
Besondere Vorschriften für die Wahl mehrerer Personalratsmit-

glieder  
oder Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter 

 
 

Abschnitt 1 
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahlvorschläge (Verhält-

niswahl)  
 

§ 26 
Voraussetzungen für Verhältniswahl, Stimmzettel, Stimmabgabe 

 
(1) Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) ist zu wäh-
len, wenn 
 
1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe mehrere gültige 

Wahlvorschläge, 
 
2. bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvorschläge einge-

gangen sind. 
In diesen Fällen kann jede Wählerin oder jeder Wähler ihre oder seine 
Stimme nur für den gesamten Wahlvorschlag (Vorschlagsliste) abge-
ben. 
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(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge 
der Ordnungsnummern unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Amts- oder Berufsbezeichnung und Gruppenzugehörigkeit der an ers-
ter und zweiter Stelle benannten Bewerberinnen und Bewerber, bei 
gemeinsamer Wahl die für die Gruppen an erster Stelle benannten 
Bewerberinnen oder Bewerber untereinander aufzuführen; bei Listen, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch das Kennwort anzu-
geben (Anlage III). 

(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem Stimmzettel die Vor-
schlagsliste anzukreuzen oder in sonstiger Weise eindeutig zu kenn-
zeichnen, für die sie oder er ihre oder seine Stimme abgeben will. 

 

§ 27 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen und Gruppen-

vertreter bei Gruppenwahl 

(1) Bei Gruppenwahl werden die Summen der auf die einzelnen Vor-
schlagslisten jeder Gruppe entfallenen Stimmen nebeneinanderge-
stellt und der Reihe nach durch eins, zwei, drei usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so lange ein Sitz zugeteilt, 
bis alle der Gruppe zustehenden Sitze (§ 5) verteilt sind. Ist bei glei-
chen Höchstzahlen nur noch ein Sitz oder sind bei gleichen Höchst-
zahlen nur noch zwei Sitze zu verteilen, so entscheidet das Los. 

(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerberinnen oder Bewer-
ber, als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würden, so fallen 
die überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslisten in der Reihen-
folge der nächsten Höchstzahlen zu. 

(3) Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze auf die Bewerberin-
nen und Bewerber in der Reihenfolge ihrer Benennung (§ 8 Absatz 2) 
zu verteilen. 

§ 28 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen und Gruppen-

vertreter bei gemeinsamer Wahl 
 

(1) Bei gemeinsamer Wahl werden die Summen der auf die einzelnen 
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Vorschlagslisten entfallenen Stimmen nebeneinandergestellt und der 
Reihe nach durch eins, zwei, drei usw. geteilt. Die jeder Gruppe zu-
stehenden Sitze werden getrennt, jedoch unter Verwendung dersel-
ben Teilzahlen ermittelt. § 27 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerberinnen und Bewerber 
einer Gruppe, als dieser nach den Höchstzahlen Sitze zustehen wür-
den, so fallen die restlichen Sitze dieser Gruppe den Angehörigen der-
selben Gruppe auf den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge 
der nächsten Höchstzahlen zu. 
 
(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die den einzelnen Gruppen 
zustehenden Sitze auf die Angehörigen der entsprechenden Gruppe 
in der Reihenfolge ihrer Benennung verteilt. 
 

Abschnitt 2 

 
Wahlverfahren bei Vorliegen eines Wahlvorschlags (Mehrheits-

wahl)  
 

§ 29 
Voraussetzung für Mehrheitswahl, Stimmzettel, Stimmabgabe 

 
(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu 
wählen, wenn 
 
1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur ein gültiger 

Wahlvorschlag oder 
 

2. bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvorschlag 
 

eingegangen ist. In diesen Fällen kann jede Wählerin oder jeder Wäh-
ler nur solche Bewerberinnen oder Bewerber wählen, die in dem 
Wahlvorschlag aufgeführt sind. 
 
(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem Wahlvorschlag in unveränderter Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung und Grup-
penzugehörigkeit übernommen (Anlage IV). Die Wählerin oder der 
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Wähler hat auf dem Stimmzettel die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber anzukreuzen, für die er seine Stimme abgeben will. Die 
Wählerin oder der Wähler darf 
 
1. bei Gruppenwahl nicht mehr Namen ankreuzen, als für die be-

treffende Gruppe Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, 
oder 
 

2. bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen ankreuzen, als Perso-
nalratsmitglieder zu wählen sind. 

 

§ 30 
Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Bei Gruppenwahl sind die Bewerberinnen und Bewerber in der Rei-
henfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenen Stimmenzahlen ge-
wählt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

(2) Bei gemeinsamer Wahl werden die den einzelnen Gruppen zu-
stehenden Sitze mit den Bewerberinnen und Bewerbern dieser 
Gruppe in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenen 
Stimmen besetzt. Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung. 
 
 

Kapitel 3 

 
Besondere Vorschriften für die Wahl nur eines Mitglieds des 

Personalrats oder nur einer Vertreterin oder nur eines Vertreters 
einer Gruppe (Mehrheitswahl) 

 

§ 31 
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, Stimmzettel, Stimmab-

gabe, Wahlergebnis 
 

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu 
wählen, wenn 
 
1. nur ein Mitglied des Personalrats oder 
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2. bei Gruppenwahl nur eine Vertreterin oder ein Vertreter zu wäh-
len ist.  

(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberinnen und Bewerber aus 
den Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe 
von Familienname, Vorname, Amts- oder Funktionsbezeichnung 
übernommen. Auf dem Stimmzettel (Anlage V) ist zu erläutern, dass 
die Wählerin oder der Wähler nur eine Stimme hat und zum Ersatz-
mitglied die Bewerberin oder der Bewerber bestimmt ist, die oder der 
den zweithöchsten Stimmenanteil erhält. Weitere Angaben auf dem 
Stimmzettel sind nicht zulässig.  

(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem Stimmzettel den Namen 
der Bewerberin oder des Bewerbers anzukreuzen oder in sonstiger 
Weise eindeutig zu kennzeichnen, für die sie oder er ihre oder seine 
Stimme abgeben will.  

(4) Das Wahlausschreiben muss zusätzlich die Angaben enthalten, 
dass die Bewerberin oder der Bewerber, auf die oder den der zweit-
höchste Stimmenanteil entfällt, zum Ersatzmitglied gewählt ist.  

(5) Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der die 
meisten Stimmen erhalten hat. Ersatzmitglied ist die Bewerberin oder 
der Bewerber, die oder der den zweithöchsten Stimmenanteil erhalten 
hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 

Kapitel 4 

 
Wahl der Personalvertretungen in einzelnen Zweigen des öffent-

lichen Dienstes 
 

§ 32 
Sonderregelungen 

Soweit bei Wahlen der Personalvertretungen nach den Vorschriften 
des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes keine Gruppen-
wahl in Betracht kommt (u.a. §§ 107, 114 des Saarländischen Perso-
nalvertretungsgesetzes), sind die Vorschriften über die gemeinsame 
Wahl sinngemäß anzuwenden. 
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Kapitel 5 
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und Ju-

gend- und Auszubildendenvertreter 
 

§ 33 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 

(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertreterinnen und Jugend- und Auszubildendenver-
treter gelten die §§ 1 bis 3, 5 bis 26, 29 und 31 entsprechend mit der 
Abweichung, dass sich die Zahl der zu wählenden Jugend- und Aus-
zubildendenvertreterinnen und Jugend- und Auszubildendenvertreter 
ausschließlich aus § 66 Absatz 1 des Saarländischen Personalvertre-
tungsgesetzes ergibt und dass die Vorschriften über Gruppenwahl 
(§ 18 Absatz 2 des Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) 
über den Minderheitenschutz (§ 16 Absatz 3 des Saarländischen Per-
sonalvertretungsgesetzes), und über die Zusammenfassung der Be-
werberinnen und Bewerber in den Wahlvorschlägen nach Gruppen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 3) keine Anwendung finden. 

(2) Sind mehrere Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und Ju-
gend- und Auszubildendenvertreter zu wählen und ist die Wahl auf-
grund mehrerer Vorschlagslisten durchgeführt worden, so werden die 
Summen der auf die einzelnen Vorschlagslisten entfallenen Stimmen 
nebeneinandergestellt und der Reihe nach durch eins, zwei, drei usw. 
geteilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so lange ein 
Sitz zugeteilt, bis alle Sitze (§ 66 Absatz 1 des Saarländischen Perso-
nalvertretungsgesetzes) verteilt sind. § 27 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 
und 3 findet Anwendung. 

(3) Sind mehrere Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und Ju-
gend- und Auszubildendenvertreter zu wählen und ist die Wahl auf-
grund eines Wahlvorschlags durchgeführt worden, so sind die Bewer-
berinnen und Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf 
sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. 
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Teil 2 
Wahl der Stufenvertretung und des Gesamtpersonalrats  

 

Kapitel 1 
Wahl des Hauptpersonalrats 

 

§ 34 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Wahl des 

Personalrats 
 

Für die Wahl des Hauptpersonalrats gelten die Vorschriften der §§ 1 
bis 32 entsprechend, soweit sich aus den §§ 35 bis 43 nichts anderes 
ergibt. 

§ 35 
Leitung der Wahl 

 
(1) Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des Hauptpersonalrats. Die 
Durchführung der Wahl in den einzelnen Dienststellen übernehmen 
die örtlichen Wahlvorstände im Auftrag und nach Richtlinien des 
Hauptwahlvorstands. 
 
(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt die Namen der Mitglieder des 
Hauptwahlvorstands und der Ersatzmitglieder sowie die dienstliche 
Anschrift von dessen Vorsitzender oder Vorsitzendem in der Dienst-
stelle bekannt. 
 
(3) Mitteilungen der Wahlvorstände bedürfen der Schriftform. Die 
Übersendung von Niederschriften, Bekanntmachungen und Mitteilun-
gen kann auch elektronisch erfolgen. 

§ 36 
Feststellung der Zahl der wahlberechtigten Angehörigen der 

Dienststelle, Wählerverzeichnis 

Die Aufstellung der Wählerverzeichnisse und die Behandlung von Ein-
sprüchen ist Aufgabe der örtlichen Wahlvorstände. Sie teilen dem 
Hauptwahlvorstand die Zahl der wahlberechtigten Angehörigen, ge-
trennt nach den Gruppen der Beamtinnen und Beamten und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, unverzüglich schriftlich oder elektro-
nisch mit. 
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§ 37 
Ermittlung der Zahl der zu wählenden Hauptpersonalratsmitglie-

der, Verteilung der Sitze auf die Gruppen 

(1) Der Hauptwahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wählenden Mit-
glieder des Hauptpersonalrats und die Verteilung der Sitze auf die 
Gruppen. 

(2) Ist eine abweichende Verteilung der Mitglieder des Hauptpersonal-
rats auf die Gruppen nicht beschlossen worden und entfällt bei der 
Verteilung der Sitze nach § 5 Absatz 2 auf eine Gruppe kein Sitz, so 
erhält sie die in § 59 Absatz 6 des Saarländischen Personalvertre-
tungsgesetzes vorgeschriebene Zahl von Sitzen. 
 

§ 38 
Gleichzeitige Wahl 

Die Wahl des Hauptpersonalrats soll möglichst gleichzeitig mit der 
Wahl der Personalräte stattfinden. 
 

§ 39 
Wahlausschreiben 

(1) Der Hauptwahlvorstand erlässt das Wahlausschreiben. 

(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt das Wahlausschreiben in der 
Dienststelle bekannt. 
 
(3) Das Wahlausschreiben muss enthalten 

1. Ort und Tag seines Erlasses, 
 

2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Hauptpersonalrats, ge-
trennt nach Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, 
 

3. Angaben darüber, ob die Beamtinnen und Beamten und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Vertreterinnen oder Vertre-
ter in getrennten Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) oder vor 
Erlass des Wahlausschreibens gemeinsame Wahl beschlossen 
worden ist, 
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4. den Hinweis, dass nur Angehörige der Dienststelle wählen kön-
nen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
 

5. für die Wahlvorschläge von Angehörigen der Dienststelle die Min-
destzahl von wahlberechtigten Angehörigen der Dienststelle, von 
denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss, und den Hin-
weis, dass jede oder jeder Angehörige nur auf einem Wahlvor-
schlag benannt werden und nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen kann, 
 

6. für Wahlvorschläge der in der Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaften den Hinweis, dass Wahlvorschläge von einer oder ei-
nem Beauftragten eines Organs der Gewerkschaft unterzeichnet 
sein müssen, 
 

7. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von achtzehn Kalen-
dertagen nach dem Erlass des Wahlausschreibens beim Haupt-
wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Einreichungsfrist 
und die Stelle, bei der die Wahlvorschläge einzureichen sind, 
sind anzugeben, 
 

8. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden und dass nur gewählt werden kann, wer in 
einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist, und  
 

9. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe. 
 

(4) Der örtliche Wahlvorstand ergänzt das Wahlausschreiben durch 
folgende Angaben: 

1. die Angabe, wo und wann das für die örtliche Dienststelle aufge-
stellte Wählerverzeichnis und diese Wahlordnung zur Einsicht 
ausliegen, 
 

2. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis nur 
innerhalb einer Woche seit seiner Auslegung schriftlich beim ört-
lichen Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der 
Einspruchsfrist ist anzugeben, 
 

3. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben werden, 
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4. den Ort und die Tageszeit der Stimmabgabe, 
 

5. einen Hinweis auf die Möglichkeit sowie auf das Verfahren bei 
einer schriftlichen Stimmabgabe. 
 

(5) Der örtliche Wahlvorstand vermerkt auf dem Wahlausschreiben 
den ersten und den letzten Tag der Bekanntgabe. 

(6) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens können vom 
Hauptwahlvorstand jederzeit berichtigt werden. 

(7) Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl eingeleitet. 
 

§ 40 
Bekanntmachung des Hauptwahlvorstands 

 
Bekanntmachungen nach den §§ 11 und 13 erfolgen in gleicher Weise 
wie das Wahlausschreiben. 

§ 41 
Sitzungsniederschriften 

 
(1) Der Hauptwahlvorstand fertigt eine Niederschrift über jede Sitzung, 
in der über die Ermittlung der Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Hauptpersonalrats und die Verteilung der Sitze im Hauptpersonalrat 
auf die Gruppen, über die Zulassung von Wahlvorschlägen und über 
die Gewährung von Nachfristen entschieden wird. Die Niederschrift ist 
von allen Mitgliedern des Hauptwahlvorstands zu unterzeichnen. Der 
Dienststelle und jeder in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft, 
soweit sie an der Sitzung des Hauptwahlvorstands teilgenommen hat, 
ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden. 
 
(2) Die Niederschrift über die Sitzungen, in denen über Einsprüche 
gegen das Wählerverzeichnis entschieden ist, fertigt der örtliche 
Wahlvorstand. 

     § 42 
Stimmabgabe, Stimmzettel 

Findet die Wahl des Hauptpersonalrats zugleich mit der Wahl der Per-
sonalräte statt, so kann für die schriftliche Stimmabgabe zu beiden 
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Wahlen derselbe Umschlag verwendet werden. Für die Wahl des 
Hauptpersonalrats sind Stimmzettel von anderer Farbe als für die 
Wahl des Personalrats zu verwenden. 
 

§ 43 
Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

 
(1) Die örtlichen Wahlvorstände zählen die auf die einzelnen Vor-
schlagslisten oder, wenn Mehrheitswahl stattgefunden hat, die auf die 
einzelnen Bewerberinnen und Bewerber entfallenen Stimmen. Sie fer-
tigen eine Wahlniederschrift gemäß § 22. 
 
(2) Die Niederschrift ist unverzüglich nach Feststellung des Wahler-
gebnisses dem Hauptwahlvorstand eingeschrieben zu übersenden. 
Die bei der Dienststelle entstandenen Unterlagen für die Wahl des 
Hauptpersonalrats (§ 25) werden zusammen mit einer Abschrift der 
Niederschrift vom Personalrat aufbewahrt. 
 
(3) Der Hauptwahlvorstand zählt unverzüglich die auf jede Vor-
schlagsliste oder, wenn Mehrheitswahl stattgefunden hat, die auf jede 
einzelne Bewerberin oder jeden einzelnen Bewerber entfallenen Stim-
men zusammen und stellt das Ergebnis der Wahl fest. Den Leiterinnen 
oder Leitern der Dienststellen und jeder der in den Dienststellen ver-
tretenen Gewerkschaften ist eine Abschrift des Wahlergebnisses zu-
zuleiten. 
 
(4) Sobald die Namen der als Mitglieder des Hauptpersonalrats ge-
wählten Bewerberinnen oder Bewerber feststehen, teilt sie der Haupt-
wahlvorstand den örtlichen Wahlvorständen mit. Die örtlichen Wahl-
vorstände geben sie in der gleichen Weise wie das Wahlausschreiben 
für die Dauer von zwei Wochen bekannt. 
 

Kapitel 2 
 

§ 44 
Wahl des Bezirkspersonalrats 

Für die Wahl des Bezirkspersonalrats (§ 59 Absatz 2 Satz 1 des Saar-
ländischen Personalvertretungsgesetzes) gelten die Vorschriften der 
§§ 34 bis 43 entsprechend. 
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Kapitel 3 

§ 45 
Wahl des Gesamtpersonalrats 

Für die Wahl des Gesamtpersonalrats gelten die Vorschriften der §§ 1 
bis 32 entsprechend. Der Wahlvorstand kann die Personalräte der an 
der Wahl des Gesamtpersonalrats beteiligten Dienststellen beauftra-
gen, jeweils für ihren Bereich örtliche Wahlvorstände zu bestellen. In 
diesem Fall gelten die Vorschriften der §§ 34 bis 43 entsprechend. 

 

Kapitel 4 

Abschnitt 1 

§ 46 
Wahl der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen und 

der Gesamtjugend- und Gesamtauszubildendenvertretung 

Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenstufenvertretungen und 
der Gesamtjugend- und Gesamtauszubildendenvertretung (§ 75 des 
Saarländischen Personalvertretungsgesetzes) gelten die Vorschriften 
der §§ 33 bis 45 entsprechend. 

Abschnitt 2 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 47 
Berechnung von Fristen 

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen fin-
den die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 
Anwendung. 

§ 48 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Wahlordnung zum Saarländischen Personal-
vertretungsgesetz vom 19. Juni 1973 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 1. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1347), 
außer Kraft. 
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Aufgaben 

Rechtsgrundlage/Fundstelle: 
 

Fristen 
Termin- 
Planung 

1. Bekanntgabe der Namen der Mitglieder 
sowie der Ersatzmitglieder des Wahl-
vorstandes  
WO § 1 (5) 

unverzüglich (ohne 
schuldhaftes Zögern) nach 
der Bestellung oder Wahl  

  

2. Feststellung der Zahl der in der Dienst-
stelle regelmäßig beschäftigten Be-
diensteten, getrennt nach Gruppen 
(Wählerverzeichnis) WO § 2 (1) 

zwischen Bestellung und 
Erlass des Wahlausschrei-
bens 

 
 

3. Ermittlung der Zahl der zu wählenden 
Personalratsmitglieder und ihre Vertei-
lung auf die Gruppen SPersVG §§ 15, 
16 bzw. § 59 (3), WO § 5      

vor Erlass des Wahlaus-
schreibens 

 

4. Erlass des Wahlausschreibens  
(Einleitung der Wahl) 
WO §§ 6, 39 (Anlage 1, 1a, 2) 

spätestens sechs Wochen 
vor dem letzten Tag der 
Stimmabgabe! 

 

6. Auslegung des Wählerverzeichnisses 
oder Abschrift  
WO § 2 (2) 

 

unverzüglich nach Erlass 
des Wahlausschreibens 
bis zum Abschluss der 
Stimmabgabe 

 

7. Entgegennahme von Einsprüchen zum 
Wählerverzeichnis und unverzügliche 
Behandlung durch den Wahlvorstand 
WO § 3 (1-2) 

Einspruchsfrist von einer     
Woche seit Auslegung 

 

8. 
 
 
 

Entgegennahme der Wahlvor-
schläge, Vermerk des Zeitpunktes des 
Eingangs  
WO § 7 (2) und § 10 (1) 

Einreichung innerhalb von 
18 Kalendertagen (KT) 
nach Erlass des Wahlaus-
schreibens 

 

9. Prüfung der Wahlvorschläge 
WO § 10 

unverzüglich nach Ein-
gang 

 

10. Aufforderung zur Beseitigung der Män-
gel in Wahlvorschlägen  
WO § 10 (2-4) 

unverzüglich nach Ein-
gang 
Mängelfrist von drei Ka-
lendertagen (KT) 

 

11. Bekanntgabe einer Nachfrist für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen, 
wenn keine gültigen Wahlvorschläge 
eingegangen sind   WO § 11 

innerhalb von sechs KT  

12. Bekanntgabe der gültigen Wahlvor-
schläge durch Aushang 
WO § 13 

nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist bzw. Nachfrist, 
spätestens fünf KT vor 
Beginn der Stimmabgabe 

 

Checkliste - Aufgaben des Wahlvorstandes 
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13. Anfertigung der Stimmzettel und 
Wahlumschläge WO §§ 13, 15   (Anla-
gen 6-11) 

  

14. Ausgabe der Wahlunterlagen für 
schriftliche Stimmabgabe auf schriftli-
ches Verlangen 
WO §§ 17 - 19 

rechtzeitig vor Abschluss 
der Stimmabgabe 

 

15. Regelung der Stimmabgabe bei Neben-
stellen oder Teildienst- 
stellen 
WO § 19 

rechtzeitig vor Abschluss 
der Stimmabgabe 

 

16. Durchführung der Wahlhandlung WO § 
16 

  

17. Öffentliche Feststellung des Wahler-
gebnisses, Ermittlung der gewählten 
Bewerber 
WO § 21 

unverzüglich nach Ab-
schluss der Wahl, spätes-
tens am    dritten Arbeits-
tag nach Beendigung der 
Stimmabgabe 

 

18. Wahlniederschrift 
WO § 22 

unverzüglich nach Ab-
schluss der Wahl 

 

19. Schriftliche Benachrichtigung der ge-
wählten Bewerber 
WO § 23 

unverzüglich nach Ferti-
gung der Wahlnieder-
schrift 

 

20. Bekanntgabe des Wahlergebnisses, 
Einsprüche 
WO § 24 

unverzüglich nach Ferti-
gung der Wahlnieder-
schrift durch Bekanntma-
chung 

 

21. 
 
 

Einberufung der konstituierenden Sit-
zung des Personalrates 
§ 35 (1) SPersVG 

spätestens eine Woche,        
bei Stufenvertretungen 
zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Wahler-
gebnisses 

 

22. Letzter Tag für die Anfechtung der 
Wahl  
§ 25 SPersVG  

Binnen zwei Wochen ab 
Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses 

 

23. Vernichtung der verspätet eingegange-
nen Freiumschläge für eine schriftliche 
Stimmabgabe        WO § 18 (2) 

einen Monat nach Be-
kanntgabe des Wahler-
gebnisses, falls die Wahl 
bis dahin nicht angefoch-
ten worden ist 

 

24. Aufbewahrung Wahlunterlagen WO § 
25 

Mindestens bis zur Durch-
führung der nächsten Per-
sonalratswahlen 
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Zusammenstellung der Anlagen (Mustervordrucke*) 
 
 
Anlage 1 Wahlausschreiben – Gruppenwahl 

Anlage 1a Wahlausschreiben - Schulen  

Anlage 2 Wahlausschreiben – Ein-Personen Personalrat 

Anlage 3           Gewerkschafts-Wahlvorschlag für Gruppen- oder     
Personenwahl 

Anlage 4 Wahlvorschlag für Gruppen- oder Personenwahl  

Anlage 5 Zustimmungserklärung 

Anlage 6 Stimmzettel Gruppenwahl 

Anlage 7 Stimmzettel Gemeinsame Wahl 

Anlage 8 Stimmzettel Gruppenwahl (Mehrheitswahl) 

Anlage 9 Stimmzettel Gemeinsame Wahl (Mehrheitswahl) 

Anlage 10 Stimmzettel Wahl eines Personalratsmitgliedes 

Anlage 11 Stimmzettel Wahl eines Gruppenvertreters 

Anlage 12 Antrag auf Briefwahl  

Anlage 13 Erklärung bei schriftlicher Stimmabgabe 

 
Hinweis : *) Die Anlagen können als Mustervordrucke (Word-Datei) 
von der Internetseite des dbb saar heruntergeladen werden:  
https://www.dbb-saar.de/personalratswahlen-2025/  (oder QR Code)  
 
Weitere Informationen zu den Personalratswahlen (Rechtsprechung, 
Briefe, etc.) finden Sie unter  

https://www.dbb.de/mitbestimmung/personalrat-jav/personalratswah-
len.html 

https://www.dbb-saar.de/personalratswahlen-2025/
https://www.dbb.de/mitbestimmung/personalrat-jav/personalratswahlen.html
https://www.dbb.de/mitbestimmung/personalrat-jav/personalratswahlen.html
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Notizen: 
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Notizen:       
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